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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1228/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 26. Juni 2003

über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-
markt (4) war ein wichtiger Schritt zur Vollendung des
Elektrizitätsbinnenmarkts.

(2) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 23. und
24. März 2000 in Lissabon dazu aufgerufen, zügig an
der Vollendung des Binnenmarktes sowohl im Elektrizi-
täts- als auch im Gassektor zu arbeiten und die Liberali-
sierung in diesen Sektoren zu beschleunigen, um in die-
sen Bereichen einen voll funktionsfähigen Binnenmarkt
zu verwirklichen.

(3) Die Schaffung eines echten Elektrizitätsbinnenmarkts
sollte durch eine Intensivierung des Stromhandels geför-
dert werden, der derzeit im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftszweigen unterentwickelt ist.

(4) Für die Tarifgestaltung bei der grenzüberschreitenden
Übertragung und die Zuweisung verfügbarer Verbin-
dungskapazitäten sollten faire, kostenorientierte, trans-
parente und unmittelbar geltende Regeln eingeführt wer-
den, die einem Vergleich zwischen effizienten Netz-
betreibern aus strukturell vergleichbaren Gebieten Rech-
nung tragen und die Bestimmungen der Richtlinie
96/92/EG ergänzen, damit für grenzüberschreitende
Transaktionen ein effektiver Zugang zu den Übertra-
gungsnetzen gewährleistet ist.

(5) Der Rat (Energie) hat am 30. Mai 2000 in seinen
Schlussfolgerungen die Kommission, die Mitgliedstaaten
und die nationalen Regulierungsbehörden und Verwal-
tungen aufgefordert, für die rechtzeitige Durchführung
von Engpassmanagementmaßnahmen und in Verbin-
dung mit den Europäischen Übertragungsnetzbetreibern
(ETSO) für die zügige Einführung eines stabilen länger-
fristigen Tarifierungssystems, von dem die geeigneten
Kostenaufteilungssignale an die Marktteilnehmer aus-
gehen, zu sorgen.

(6) Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung
vom 6. Juli 2000 zum Zweiten Bericht der Kommission
über den Stand der Liberalisierung der Energiemärkte
Netznutzungsbedingungen in den Mitgliedstaaten ver-
langt, die den grenzüberschreitenden Handel mit Strom
nicht behindern, und die Kommission aufgefordert, kon-
krete Vorschläge zur Überwindung der bestehenden
innergemeinschaftlichen Handelshemmnisse zu unter-
breiten.

(7) Es ist wichtig, dass Drittländer, die Teil des europäischen
Stromnetzes sind, den in dieser Verordnung enthaltenen
Regeln und den nach dieser Verordnung erlassenen Leit-
linien entsprechen, damit das effektive Funktionieren des
Binnenmarktes verbessert wird.

(8) In dieser Verordnung sollten die Grundsätze der Tarifie-
rung und Kapazitätszuweisung festgelegt und gleichzei-
tig der Erlass von Leitlinien vorgesehen werden, die die
einschlägigen Grundsätze und Methoden näher ausfüh-
ren, um eine rasche Anpassung an veränderte Gegeben-
heiten zu ermöglichen.

(1) ABl. C 240 E vom 28.8.2001, S. 72 und ABl. C 227 E vom
24.9.2002, S. 440.

(2) ABl. C 36 vom 8.2.2002, S. 10.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. März 2002

(ABl. C 47 E vom 27.2.2003, S. 379), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 3. Februar 2003 (ABl. C 50 E vom 4.3.2003, S. 1) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 4. Juni 2003 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(4) ABl. L 27 vom 30.1.1997, S. 20.
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(9) In einem offenen, vom Wettbewerb geprägten Markt
sollten Übertragungsnetzbetreiber für die Kosten, die
durch grenzüberschreitende Stromflüsse über ihre Netze
entstehen, von den Betreibern der Übertragungsnetze,
aus denen die grenzüberschreitenden Stromflüsse stam-
men, und der Netze, in denen diese Stromflüsse enden,
einen Ausgleich erhalten.

(10) Die zum Ausgleich zwischen den Übertragungsnetz-
betreibern geleisteten Zahlungen und verbuchten Ein-
nahmen sollten bei der Festsetzung der nationalen Netz-
tarife berücksichtigt werden.

(11) Der für den Zugang zu einem jenseits der Grenze beste-
henden Netz tatsächlich zu zahlende Betrag kann je
nach den beteiligten Übertragungsnetzbetreibern und
infolge der unterschiedlich gestalteten Tarifierungssys-
teme der Mitgliedstaaten erheblich variieren. Eine
gewisse Harmonisierung ist daher zur Vermeidung von
Handelsverzerrungen erforderlich.

(12) Es wäre ein geeignetes System langfristiger standortbe-
zogener Preissignale erforderlich, das auf dem Grundsatz
beruht, dass die Höhe der Netzzugangsentgelte das Ver-
hältnis zwischen Erzeugung und Verbrauch in der
betroffenen Region berücksichtigen sollte, was durch
eine Differenzierung der von den Erzeugern und/oder
Verbrauchern zu entrichtenden Netzzugangsentgelte aus-
zuführen ist.

(13) Entfernungsabhängige Tarife oder, soweit geeignete
standortbezogene Preissignale vorhanden sind, ein spe-
zieller, nur von Exporteuren oder Importeuren zu zah-
lender Tarif, der zusätzlich zu dem generellen Entgelt für
den Zugang zum nationalen Netz verlangt wird, wären
nicht zweckmäßig.

(14) Voraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb
im Binnenmarkt sind diskriminierungsfreie und trans-
parente Entgelte für die Netznutzung einschließlich der
Verbindungsleitungen im Übertragungsnetz. Auf diesen
Leitungen sollte unter Einhaltung der Sicherheitsstan-
dards für einen sicheren Netzbetrieb eine möglichst
große Kapazität zur Verfügung stehen.

(15) Es ist wichtig, zu verhindern, dass unterschiedliche
Sicherheits-, Betriebs- und Planungsstandards, die von
Übertragungsnetzbetreibern in den Mitgliedstaaten ver-
wendet werden, zu einer Wettbewerbsverzerrung führen.
Darüber hinaus sollten verfügbare Übertragungskapazi-
täten und die Sicherheits-, Planungs- und Betriebsstan-
dards, die sich auf die verfügbaren Übertragungskapazi-
täten auswirken, für die Marktteilnehmer transparent
sein.

(16) Die Verwendung von Einnahmen aus einem Engpass-
management sollte nach bestimmten Regeln erfolgen, es
sei denn, die spezifische Art der betreffenden Verbin-
dungsleitung rechtfertigt eine Ausnahme von diesen
Regeln.

(17) Engpässe sollten auf unterschiedliche Weise bewältigt
werden dürfen, sofern die verwendeten Methoden den
Übertragungsnetzbetreibern und Marktteilnehmern die
richtigen wirtschaftlichen Signale geben und auf Markt-
mechanismen beruhen.

(18) Für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes
sollten Verfahren vorgesehen werden, nach denen die
Kommission Entscheidungen und Leitlinien unter ande-
rem für die Tarifierung und Kapazitätszuweisung erlas-
sen kann und die gleichzeitig die Beteiligung der Regu-
lierungsbehörden der Mitgliedstaaten an diesem Prozess
— gegebenenfalls durch ihren europäischen Verband —
gewährleisten. Den Regulierungsbehörden kommt,
zusammen mit anderen einschlägigen Behörden der Mit-
gliedstaaten, im Hinblick auf ihren Beitrag zum rei-
bungslosen Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarktes
eine wichtige Rolle zu.

(19) Die Mitgliedstaaten und die zuständigen nationalen
Behörden sollten dazu verpflichtet sein, der Kommission
einschlägige Informationen zu liefern. Diese Informatio-
nen sollten von der Kommission vertraulich behandelt
werden. Soweit erforderlich, sollte die Kommission die
Möglichkeit haben, einschlägige Informationen unmittel-
bar von den betreffenden Unternehmen anzufordern,
vorausgesetzt, dass die zuständigen nationalen Behörden
informiert sind.

(20) Nationale Regulierungsbehörden sollten für die Einhal-
tung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage
erlassenen Leitlinien sorgen.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten festlegen, welche Sanktionen
bei einem Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen
sind, und für ihre Durchsetzung sorgen. Die Sanktionen
müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend
sein.

(22) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahmen, nämlich die
Schaffung eines harmonisierten Rahmens für den grenz-
überschreitenden Stromhandel, auf Ebene der Mitglied-
staaten nicht erreicht werden kann und daher wegen des
Umfangs und der Wirkungen der Maßnahmen besser auf
Gemeinschaftsebene zu erreichen ist, kann die Gemein-
schaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Ent-
sprechend den in demselben Artikel genannten Verhält-
nismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über
das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß
hinaus.

(23) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden —

(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Geltungsbereich

Ziel dieser Verordnung ist die Festlegung gerechter Regeln für
den grenzüberschreitenden Stromhandel und somit eine Ver-
besserung des Wettbewerbs auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt
unter Berücksichtigung der Besonderheiten nationaler und
regionaler Märkte. Dies beinhaltet die Schaffung eines Aus-
gleichsmechanismus für grenzüberschreitende Stromflüsse und
die Festlegung harmonisierter Grundsätze für die Entgelte für
die grenzüberschreitende Übertragung und für die Zuweisung
der auf den Verbindungsleitungen zwischen nationalen Über-
tragungsnetzen verfügbaren Kapazitäten.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 2
der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften
für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richt-
linie 96/92/EG (1) aufgeführten Begriffsbestimmungen mit Aus-
nahme der Bestimmung des Begriffs „Verbindungsleitung“, die
durch folgende Begriffsbestimmung ersetzt wird:

„Verbindungsleitung“ bezeichnet eine Übertragungsleitung, die
eine Grenze zwischen Mitgliedstaaten überquert oder über-
spannt und die nationalen Übertragungsnetze der Mitgliedstaa-
ten verbindet.

(2) Ferner bezeichnet der Ausdruck

a) „Regulierungsbehörden“ die Regulierungsbehörden nach
Artikel 23 Absatz 1 der Richtlinie 2003/54/EG;

b) „grenzüberschreitender Stromfluss“ das physikalische
Durchströmen einer elektrischen Energiemenge durch ein
Übertragungsnetz eines Mitgliedstaats aufgrund der Auswir-
kungen der Tätigkeit von Erzeugern und/oder Verbrauchern
außerhalb dieses Mitgliedstaats auf dessen Übertragungs-
netz. Sind Übertragungsnetze von zwei oder mehr Mit-
gliedstaaten ganz oder teilweise Teil eines einzigen Regel-
blocks, so wird ausschließlich für die Zwecke des Aus-
gleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern
gemäß Artikel 3 der Regelblock in seiner Gesamtheit als
Teil des Übertragungsnetzes eines der betreffenden Mit-
gliedstaaten angesehen, um zu verhindern, dass Stromflüsse
innerhalb von Regelblöcken als grenzüberschreitende
Stromflüsse angesehen werden und Ausgleichszahlungen
gemäß Artikel 3 auslösen. Die Regulierungsbehörden der
betroffenen Mitgliedstaaten können beschließen, als Teil
welches betroffenen Mitgliedstaats der Regelblock in seiner
Gesamtheit angesehen wird;

c) „Engpass“ eine Situation, in der eine Verbindung zwischen
nationalen Übertragungsnetzen wegen unzureichender
Kapazität der Verbindungsleitungen und/oder der betreffen-

den nationalen Übertragungsnetze nicht alle Stromflüsse
im Rahmen des von den Marktteilnehmern gewünschten
internationalen Handels bewältigen kann;

d) „deklarierte Ausfuhr“ die Einspeisung von Strom in einem
Mitgliedstaat auf der Grundlage einer vertraglichen Verein-
barung, wonach dessen gleichzeitige entsprechende Ent-
nahme („deklarierte Einfuhr“) in einem anderen Mitglied-
staat oder einem Drittland erfolgt;

e) „deklarierter Transit“ den Fall, dass eine „deklarierte Aus-
fuhr“ von Strom stattfindet und der angegebene Transakti-
onspfad ein Land einbezieht, in dem weder die Einspeisung
noch die gleichzeitige entsprechende Entnahme des Stroms
erfolgt;

f) „deklarierte Einfuhr“ die Entnahme von Strom in einem
Mitgliedstaat oder einem Drittland bei gleichzeitiger Ein-
speisung von Strom („deklarierte Ausfuhr“) in einem ande-
ren Mitgliedstaat;

g) „neue Verbindungsleitung“ eine Verbindungsleitung, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung noch
nicht fertig gestellt ist.

Artikel 3

Ausgleichsmechanismus zwischen
Übertragungsnetzbetreibern

(1) Übertragungsnetzbetreiber erhalten einen Ausgleich für
die Kosten, die durch grenzüberschreitende Stromflüsse über
ihre Netze entstehen.

(2) Den in Absatz 1 genannten Ausgleich leisten die Betrei-
ber der nationalen Übertragungsnetze, aus denen die grenz-
überschreitenden Stromflüsse stammen, und der Netze, in
denen diese Stromflüsse enden.

(3) Die Ausgleichszahlungen werden regelmäßig für einen
bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit geleistet. Die Zah-
lungen werden, wenn nötig, nachträglich den tatsächlich ent-
standenen Kosten angepasst.

Der erste Zeitraum, für den Ausgleichszahlungen zu leisten
sind, wird in den Leitlinien nach Artikel 8 festgesetzt.

(4) Die Kommission entscheidet nach dem Verfahren des
Artikels 13 Absatz 2 über die Höhe der zu leistenden Aus-
gleichszahlungen.

(5) Die Größe der durchgeleiteten grenzüberschreitenden
Stromflüsse und die Größe der als aus nationalen Übertra-
gungsnetzen stammend und/oder dort endend festgestellten
grenzüberschreitenden Stromflüsse werden auf der Grundlage
der in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich gemessenen
materiellen Leistungsflüsse bestimmt.(1) Siehe Seite 37 dieses Amtsblatts.
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(6) Die infolge der Durchleitung grenzüberschreitender
Stromflüsse entstandenen Kosten werden auf der Grundlage
der zu erwartenden langfristigen durchschnittlichen zusätzli-
chen Kosten ermittelt, wobei Verluste, Investitionen in neue
Infrastrukturen und ein angemessener Teil der Kosten der vor-
handenen Infrastruktur zu berücksichtigen sind, soweit diese
Infrastruktur zur Übertragung grenzüberschreitender Strom-
flüsse genutzt wird, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist,
dass die Versorgungssicherheit zu gewährleisten ist. Bei der
Ermittlung der entstandenen Kosten werden anerkannte Stan-
dardkostenberechnungsverfahren verwendet. Nutzen, der in
einem Netz infolge der Durchleitung grenzüberschreitender
Stromflüsse entsteht, ist zur Verringerung des erhaltenen Aus-
gleichs zu berücksichtigen.

Artikel 4

Netzzugangsentgelte

(1) Die Entgelte, die die Netzbetreiber für den Zugang zu
den Netzen berechnen, müssen transparent sein, der Notwen-
digkeit der Netzsicherheit Rechnung tragen und die tatsäch-
lichen Kosten insofern widerspiegeln, als sie denen eines effi-
zienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entspre-
chen, und ohne Diskriminierung angewandt werden. Diese Ent-
gelte dürfen nicht entfernungsabhängig sein.

(2) Den Erzeugern und Verbrauchern („Last“) kann ein Ent-
gelt für den Zugang zu den Netzen in Rechnung gestellt wer-
den. Der Anteil, den die Erzeuger an dem gesamten Netzentgelt
tragen, muss vorbehaltlich der Notwendigkeit geeigneter und
wirksamer standortbezogener Preissignale niedriger als der
Anteil der Verbraucher sein. Gegebenenfalls müssen von der
Höhe der den Erzeugern und/oder Verbrauchern berechneten
Tarife standortbezogene Preissignale auf europäischer Ebene
ausgehen und diese den Umfang der verursachten Netzverluste
und Engpässe und Investitionskosten für Infrastrukturen
berücksichtigen. Dies hindert die Mitgliedstaaten nicht daran,
in ihrem Hoheitsgebiet standortbezogene Preissignale vorzuse-
hen oder bestimmte Mechanismen anzuwenden, um sicher-
zustellen, dass die von den Verbrauchern („Last“) zu tragenden
Netzzugangsentgelte in ihrem gesamten Hoheitsgebiet einheit-
lich sind.

(3) Bei der Festsetzung der Netzzugangsentgelte ist Folgen-
des zu berücksichtigen:

— die im Rahmen des Ausgleichsmechanismus zwischen
Übertragungsnetzbetreibern geleisteten Zahlungen und ver-
buchten Einnahmen;

— die tatsächlich geleisteten und eingegangenen Zahlungen
sowie die für künftige Zeiträume erwarteten Zahlungen,
die auf der Grundlage vergangener Zeiträume geschätzt
werden.

(4) Sind geeignete und wirksame standortbezogene Preissig-
nale gemäß Absatz 2 vorhanden, so werden die den Erzeugern
und Verbrauchern für den Zugang zu den Netzen in Rechnung

gestellten Entgelte, wie in dem zugrunde liegenden Geschäfts-
vertrag vorgesehen, unabhängig von den Herkunfts- und
Bestimmungsländern des Stroms berechnet. Dies gilt unbescha-
det etwaiger Entgelte für deklarierte Ausfuhren und deklarierte
Einfuhren aufgrund des in Artikel 6 genannten Engpassmana-
gements.

(5) Für einzelne Transaktionen für deklarierten Stromtransit
wird kein besonderes Netzentgelt verlangt.

Artikel 5

Informationen über Verbindungskapazitäten

(1) Die Übertragungsnetzbetreiber richten Verfahren für die
Koordinierung und den Informationsaustausch ein, um die
Netzsicherheit im Rahmen des Engpassmanagements zu
gewährleisten.

(2) Die von den Übertragungsnetzbetreibern verwendeten
Sicherheits-, Betriebs- und Planungsstandards werden öffentlich
bekannt gemacht. Zu den veröffentlichten Informationen
gehört ein allgemeines Modell für die Berechnung der Gesamt-
übertragungskapazität und der Sicherheitsmarge, das auf den
elektrischen und physikalischen Netzmerkmalen beruht. Der-
artige Modelle müssen durch die Regulierungsbehörden geneh-
migt werden.

(3) Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen die für
jeden Tag geschätzte verfügbare Übertragungskapazität unter
Angabe etwaiger bereits reservierter Kapazitäten. Diese Ver-
öffentlichungen erfolgen zu bestimmten Zeitpunkten vor dem
Übertragungstag und umfassen auf jeden Fall Schätzungen für
die nächste Woche und den nächsten Monat, sowie quantitative
Angaben darüber, wie verlässlich die verfügbare Kapazität
voraussichtlich bereitgestellt werden kann.

Artikel 6

Allgemeine Grundsätze für das Engpassmanagement

(1) Netzengpässen wird mit nichtdiskriminierenden markt-
orientierten Lösungen begegnet, von denen wirksame wirt-
schaftliche Signale an die Marktteilnehmer und beteiligten
Übertragungsnetzbetreiber ausgehen. Netzengpässe werden
vorzugsweise durch nichttransaktionsbezogene Methoden
bewältigt, d.h. durch Methoden, die keinen Unterschied zwi-
schen den Verträgen einzelner Marktteilnehmer machen.

(2) Transaktionen dürfen nur in Notfällen eingeschränkt
werden, in denen der Übertragungsnetzbetreiber schnell han-
deln muss und ein Redispatching oder Countertrading nicht
möglich ist. Jedes diesbezügliche Verfahren muss nichtdiskrimi-
nierend angewendet werden.

Abgesehen von Fällen höherer Gewalt werden Marktteilnehmer,
denen Kapazitäten zugewiesen wurden, für jede Einschränkung
entschädigt.
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(3) Den Marktteilnehmern wird unter Beachtung der Sicher-
heitsstandards für den sicheren Netzbetrieb die maximale Kapa-
zität der Verbindungsleitungen und/oder der die grenzüber-
schreitenden Stromflüsse betreffenden Übertragungsnetze zur
Verfügung gestellt.

(4) Die Marktteilnehmer teilen den betreffenden Übertra-
gungsnetzbetreibern rechtzeitig vor dem jeweiligen Betriebs-
zeitraum mit, ob sie die zugewiesene Kapazität zu nutzen
gedenken. Zugewiesene Kapazitäten, die nicht in Anspruch
genommen werden, gehen nach einem offenen, transparenten
und nichtdiskriminierenden Verfahren an den Markt zurück.

(5) Die Übertragungsnetzbetreiber saldieren, soweit tech-
nisch möglich, die auf der überlasteten Verbindungsleitung in
gegenläufiger Richtung beanspruchten Kapazitäten, um diese
Leitung bis zu ihrer maximalen Kapazität zu nutzen. Unter
vollständiger Berücksichtigung der Netzsicherheit dürfen Trans-
aktionen, die mit einer Entlastung verbunden sind, in keinem
Fall abgelehnt werden.

(6) Einnahmen aus der Zuweisung von Verbindungen sind
für einen oder mehrere der folgenden Zwecke zu verwenden:

a) Gewährleistung der tatsächlichen Verfügbarkeit der zuge-
wiesenen Kapazität;

b) Netzinvestitionen für den Erhalt oder Ausbau von Verbin-
dungskapazitäten;

c) als Einkünfte, die von den Regulierungsbehörden bei der
Genehmigung der Berechnungsmethode für die Tarife und/
oder bei der Beurteilung der Frage, ob die Tarife geändert
werden sollten, zu berücksichtigen sind.

Artikel 7

Neue Verbindungsleitungen

(1) Neue Gleichstrom-Verbindungsleitungen können auf
Antrag von den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 6 der
vorliegenden Verordnung sowie des Artikels 20 und des Arti-
kels 23 Absätze 2, 3 und 4 der Richtlinie 2003/54/EG unter
folgenden Voraussetzungen ausgenommen werden:

a) Durch die Investition wird der Wettbewerb in der Strom-
versorgung verbessert;

b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass
die Investition ohne die Gewährung einer Ausnahme nicht
getätigt würde;

c) die Verbindungsleitung muss Eigentum einer natürlichen
oder juristischen Person sein, die zumindest der Rechts-
form nach von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren
Netzen die entsprechende Verbindungsleitung gebaut wird;

d) von den Nutzern dieser Verbindungsleitung werden Ent-
gelte verlangt;

e) seit der teilweisen Marktöffnung gemäß Artikel 19 der
Richtlinie 96/92/EG dürfen keine Anteile der Kapital- oder
Betriebskosten der Verbindungsleitung über irgendeine
Komponente der Entgelte für die Nutzung der Übertra-
gungs- oder Verteilernetze, die durch diese Verbindungslei-
tung miteinander verbunden werden, gedeckt worden sein;

f) die Ausnahme wirkt sich nicht nachteilig auf den Wett-
bewerb oder das effektive Funktionieren des Elektrizitäts-
binnenmarkts oder das effiziente Funktionieren des regu-
lierten Netzes aus, an das die Verbindungsleitung ange-
schlossen ist.

(2) Absatz 1 gilt in Ausnahmefällen auch für Wechselstrom-
Verbindungsleitungen, sofern die Kosten und die Risiken der
betreffenden Investition im Vergleich zu den Kosten und Risi-
ken, die normalerweise bei einer Verbindung zweier benachbar-
ter nationaler Übertragungsnetze durch eine Wechselstrom-Ver-
bindungsleitung auftreten, besonders hoch sind.

(3) Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätserhöhungen
bei vorhandenen Verbindungsleitungen.

(4) a) Die Regulierungsbehörde kann von Fall zu Fall über
Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2 entscheiden.
Die Mitgliedstaaten können jedoch vorsehen, dass die
Regulierungsbehörden ihre Stellungnahme zu dem
Antrag auf Gewährung einer Ausnahme der zuständi-
gen Stelle des Mitgliedstaats zur förmlichen Entschei-
dung vorzulegen haben. Diese Stellungnahme wird
zusammen mit der Entscheidung veröffentlicht.

b) i) Die Ausnahme kann sich auf die Gesamtkapazität
oder nur einen Teil der Kapazität der neuen Verbin-
dungsleitung oder der vorhandenen Verbindungslei-
tung mit erheblich erhöhter Kapazität erstrecken.

ii) Bei der Entscheidung über die Gewährung einer
Ausnahme wird in jedem Einzelfall der Notwendig-
keit Rechnung getragen, Bedingungen für die Dauer
der Ausnahme und den nichtdiskriminierenden
Zugang zu der Verbindungsleitung aufzuerlegen.

iii) Bei den Entscheidungen nach den Ziffern i und ii
werden insbesondere die neu zu schaffende Kapazi-
tät, der erwartete Zeithorizont des Vorhabens und
die einzelstaatlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

c) Die zuständige Behörde kann bei Gewährung einer
Ausnahme die Regeln und/oder Mechanismen für das
Kapazitätsmanagement und die Kapazitätszuweisung
billigen oder festlegen.

d) Die Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme —
einschließlich der in Buchstabe b genannten Bedingun-
gen — ist ordnungsgemäß zu begründen und zu ver-
öffentlichen.

e) Jede Entscheidung zur Gewährung einer Ausnahme
wird nach Konsultation der anderen betroffenen Mit-
gliedstaaten oder Regulierungsbehörden getroffen.
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(5) Die zuständige Behörde teilt der Kommission unverzüg-
lich die Entscheidung zusammen mit allen für die Entscheidung
bedeutsamen Informationen mit. Diese Informationen können
der Kommission in einer Zusammenfassung übermittelt wer-
den, die der Kommission eine fundierte Entscheidung ermög-
licht.

Die Informationen müssen insbesondere Folgendes enthalten:

— eine ausführliche Begründung der durch die Regulierungs-
behörde oder den Mitgliedstaat gewährten Ausnahme, ein-
schließlich finanzieller Informationen, die die Notwendig-
keit der Ausnahme rechtfertigen;

— eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der
Gewährung der Ausnahme auf den Wettbewerb und das
effektive Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts;

— eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie
des Anteils an der Gesamtkapazität der Verbindungsleitung,
für den die Ausnahme gewährt wird;

— das Ergebnis der Konsultation der betroffenen Mitgliedstaa-
ten bzw. Regulierungsbehörden.

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Eingang
einer Mitteilung verlangen, dass die betreffende Regulierungs-
behörde bzw. der betreffende Mitgliedstaat die Entscheidung
über die Gewährung der Ausnahme ändert oder widerruft. Die
Zweimonatsfrist kann um einen weiteren Monat verlängert
werden, wenn die Kommission zusätzliche Informationen
anfordert.

Kommt die betreffende Regulierungsbehörde bzw. der betref-
fende Mitgliedstaat der Aufforderung nicht binnen vier Wochen
nach, so wird nach dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 3
eine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informatio-
nen vertraulich.

Artikel 8

Leitlinien

(1) Gemäß dem Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 erlässt
und ändert die Kommission gegebenenfalls Leitlinien zu den in
den Absätzen 2 und 3 aufgeführten Fragen hinsichtlich des
Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreibern
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Artikel 3 und 4.
Beim erstmaligen Erlass dieser Leitlinien trägt die Kommission
dafür Sorge, dass sie in einem einzigen Entwurf einer Maß-
nahme zumindest die in Absatz 2 Buchstaben a und d und in
Absatz 3 aufgeführten Fragen erfassen.

(2) Die Leitlinien enthalten:

a) Einzelheiten des Verfahrens zur Ermittlung der zu Aus-
gleichszahlungen für grenzüberschreitende Stromflüsse ver-

pflichteten Übertragungsnetzbetreiber, einschließlich der
Aufteilung zwischen den Betreibern von nationalen Über-
tragungsnetzen, aus denen grenzüberschreitende Strom-
flüsse stammen, und von Netzen, in denen diese Strom-
flüsse enden, gemäß Artikel 3 Absatz 2;

b) Einzelheiten des einzuhaltenden Zahlungsverfahrens ein-
schließlich der Festlegung des ersten Zeitraums, für den
Ausgleichszahlungen zu leisten sind, gemäß Artikel 3
Absatz 3 Unterabsatz 2;

c) Einzelheiten der Methoden für die Bestimmung der durch-
geleiteten grenzüberschreitenden Stromflüsse, für die nach
Artikel 3 Ausgleichszahlungen zu leisten sind, sowohl hin-
sichtlich der Mengen als auch der Art der Flüsse, und die
Feststellung der Größe dieser Flüsse als aus Übertragungs-
netzen einzelner Mitgliedstaaten stammend und/oder dort
endend gemäß Artikel 3 Absatz 5;

d) Einzelheiten der Methode für die Ermittlung des Nutzens
und der Kosten, die infolge der Durchleitung grenzüber-
schreitender Stromflüsse entstanden sind, gemäß Artikel 3
Absatz 6;

e) Einzelheiten der Behandlung von Stromflüssen, die aus
Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
stammen oder in diesen Ländern enden, im Rahmen des
Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetrei-
bern;

f) Beteiligung nationaler, durch Gleichstromleitungen mit-
einander verbundener Netze gemäß Artikel 3.

(3) Die Leitlinien enthalten ferner geeignete Regeln für eine
schrittweise Harmonisierung der zugrunde liegenden Grund-
sätze für die Festsetzung der nach den nationalen Tarifsystemen
von Erzeugern und Verbrauchern (Last) zu zahlenden Entgelte,
einschließlich der Einbeziehung des Ausgleichsmechanismus
zwischen Übertragungsnetzbetreibern in die nationalen Netz-
entgelte und der Vermittlung geeigneter und wirksamer stand-
ortbezogener Preissignale, nach den in Artikel 4 dargelegten
Grundsätzen.

Die Leitlinien sehen geeignete und wirksame harmonisierte
standortbezogene Preissignale auf europäischer Ebene vor.

Eine Harmonisierung in dieser Hinsicht hindert die Mitglied-
staaten nicht daran, bestimmte Mechanismen anzuwenden, um
sicherzustellen, dass die von den Verbrauchern (Last) zu tragen-
den Netzzugangsentgelte in ihrem gesamten Hoheitsgebiet ver-
gleichbar sind.

(4) Die Kommission ändert gegebenenfalls gemäß dem Ver-
fahren des Artikels 13 Absatz 2 die im Anhang aufgeführten
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Leitlinien für die Verwaltung und Zuweisung verfügbarer Über-
tragungskapazität von Verbindungsleitungen zwischen nationa-
len Netzen nach den Grundsätzen der Artikel 5 und 6, ins-
besondere um detaillierte Leitlinien für alle in der Praxis ange-
wandten Kapazitätszuweisungsmethoden einzubeziehen und
um sicherzustellen, dass sich die Weiterentwicklung der Eng-
passmanagement-Mechanismen im Einklang mit den Zielen des
Binnenmarktes vollzieht. Gegebenenfalls werden im Rahmen
solcher Änderungen gemeinsame Regeln über Mindestsicher-
heits- und -betriebsstandards für die Netznutzung und den
Netzbetrieb nach Artikel 5 Absatz 2 festgelegt.

Bei Erlass oder Änderung von Leitlinien trägt die Kommission
dafür Sorge, dass diese das Mindestmaß an Harmonisierung
bewirken, das zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung
erforderlich ist, und nicht über das für diesen Zweck erforderli-
che Maß hinausgehen.

Bei Erlass oder Änderung von Leitlinien gibt die Kommission
an, welche Maßnahmen sie hinsichtlich der Übereinstimmung
der Regeln in Drittländern, die Teil des europäischen Stromnet-
zes sind, mit den betreffenden Leitlinien ergriffen hat.

Artikel 9

Regulierungsbehörden

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sorgen die Regulie-
rungsbehörden für die Einhaltung dieser Verordnung und der
gemäß Artikel 8 festgelegten Leitlinien. Soweit dies zur Ver-
wirklichung der Ziele dieser Verordnung angebracht ist, arbei-
ten sie untereinander und mit der Kommission zusammen.

Artikel 10

Übermittlung von Informationen und Vertraulichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten und die Regulierungsbehörden über-
mitteln der Kommission auf Anforderung alle für die Zwecke
des Artikels 3 Absatz 4 und des Artikels 8 erforderlichen Infor-
mationen.

Insbesondere übermitteln die Regulierungsbehörden für die
Zwecke des Artikels 3 Absätze 4 und 6 regelmäßig Informatio-
nen über die den nationalen Übertragungsnetzbetreibern tat-
sächlich entstandenen Kosten sowie die Daten und alle relevan-
ten Informationen zu den Stromflüssen in den Netzen der
Übertragungsnetzbetreiber und zu den Netzkosten.

Unter Berücksichtigung der Komplexität der angeforderten
Informationen und der Dringlichkeit, mit der sie benötigt wer-
den, setzt die Kommission eine angemessene Frist für die Über-
mittlung der Informationen.

(2) Wenn der betroffene Mitgliedstaat oder die betroffene
Regulierungsbehörde die Informationen nicht innerhalb der
gemäß Absatz 1 gesetzten Frist übermittelt, kann die Kommis-
sion alle Informationen, die für die Zwecke des Artikels 3
Absatz 4 und des Artikels 8 erforderlich sind, unmittelbar von
den jeweiligen Unternehmen anfordern.

Fordert die Kommission von einem Unternehmen Informatio-
nen an, so übermittelt sie den Regulierungsbehörden des Mit-
gliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz des Unterneh-
mens befindet, gleichzeitig eine Abschrift dieser Anforderung.

(3) In ihrer Anforderung gibt die Kommission die Rechts-
grundlage, die Frist für die Übermittlung der Informationen,
den Zweck der Anforderung sowie die in Artikel 12 Absatz 2
für den Fall der Erteilung unrichtiger, unvollständiger oder irre-
führender Auskünfte vorgesehenen Sanktionen an. Die Kom-
mission setzt dabei eine angemessene Frist unter Berücksichti-
gung der Komplexität der angeforderten Informationen und
der Dringlichkeit, mit der sie benötigt werden.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder ihre Vertreter und
bei juristischen Personen die nach Gesetz oder Satzung zu ihrer
Vertretung bevollmächtigten Personen erteilen die verlangten
Auskünfte. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte
können die Auskünfte im Auftrag ihrer Mandanten erteilen,
wobei die Mandanten in vollem Umfang haften, falls die erteil-
ten Auskünfte unvollständig, unrichtig oder irreführend sind.

(5) Wird eine von einem Unternehmen verlangte Auskunft
innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht oder
nicht vollständig erteilt, so kann die Kommission die Informa-
tion durch Entscheidung anfordern. In der Entscheidung wer-
den die angeforderten Informationen bezeichnet und eine ange-
messene Frist für ihre Übermittlung bestimmt. Sie enthält
einen Hinweis auf die in Artikel 12 Absatz 2 vorgesehenen
Sanktionen. Sie enthält ferner einen Hinweis auf das Recht, vor
dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gegen die
Entscheidung Klage zu erheben.

Die Kommission übermittelt den Regulierungsbehörden des
Mitgliedstaates, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz der
Person oder der Sitz des Unternehmens befindet, gleichzeitig
eine Abschrift ihrer Entscheidung.

(6) Die aufgrund dieser Verordnung angeforderten Informa-
tionen werden nur für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 4 und
des Artikels 8 verwendet.

Die Kommission darf die Informationen, die sie im Rahmen
dieser Verordnung erhalten hat und die ihrem Wesen nach
unter das Geschäftsgeheimnis fallen, nicht preisgeben.

Artikel 11

Recht der Mitgliedstaaten, detailliertere Maßnahmen
vorzusehen

Diese Verordnung berührt nicht die Rechte der Mitgliedstaaten,
Maßnahmen beizubehalten oder einzuführen, die detailliertere
Bestimmungen als diese Verordnung und die Leitlinien nach
Artikel 8 enthalten.
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Artikel 12

Sanktionen

(1) Die Mitgliedstaaten legen unbeschadet des Absatzes 2
fest, welche Sanktionen bei einem Verstoß gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung zu verhängen sind, und treffen alle
zu ihrer Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. Die vor-
gesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission
die entsprechenden Bestimmungen spätestens bis 1. Juli 2004
mit und melden ihr unverzüglich spätere Änderungen, die
diese betreffen.

(2) Die Kommission kann Unternehmen durch Entscheidung
Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im voraus-
gegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes auferlegen,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig bei der Erteilung einer
nach Artikel 10 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige,
unvollständige oder irreführende Angaben oder die Angaben
nicht innerhalb der in einer Entscheidung nach Artikel 10
Absatz 5 Unterabsatz 1 gesetzten Frist machen.

Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Schwere der
Nichteinhaltung der Anforderungen des Unterabsatzes 1 zu
berücksichtigen.

(3) Sanktionen nach Absatz 1 und Entscheidungen nach
Absatz 2 sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 13

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 14

Bericht der Kommission

Die Kommission überwacht die Anwendung dieser Verord-
nung. Sie legt dem Europäischen Parlament und dem Rat spä-
testens drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen
Bericht über die Erfahrungen bei ihrer Anwendung vor. In dem
Bericht ist insbesondere zu analysieren, in welchem Umfang
die Verordnung gewährleisten konnte, dass der grenzüber-
schreitende Stromaustausch unter nichtdiskriminierenden und
kostenorientierten Netzzugangsbedingungen stattfindet und
somit zur Angebotsvielfalt für die Kunden in einem gut funk-
tionierenden Binnenmarkt und zur langfristigen Versorgungs-
sicherheit beiträgt, und inwieweit wirksame standortbezogene
Preissignale vorhanden sind. Der Bericht kann gegebenenfalls
geeignete Vorschläge und/oder Empfehlungen enthalten.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Juli 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 26. Juni 2003.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
A. TSOCHATZOPOULOS
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ANHANG

Leitlinien für die Verwaltung und Zuweisung verfügbarer Übertragungskapazität von Verbindungsleitungen
zwischen nationalen Netzen

A l l g e m e i n e s

1. Die von den Mitgliedstaaten angewandte(n) Engpassmanagementmethode(n) muss (müssen) kurzfristige Engpässe
auf marktorientierte, wirtschaftlich effiziente Weise bewältigen, und gleichzeitig müssen von ihnen an den richtigen
Stellen Signale oder Anreize für effiziente Investitionen in Netz und Erzeugung ausgehen.

2. Die Übertragungsnetzbetreiber oder gegebenenfalls die Mitgliedstaaten müssen nichtdiskriminierende und trans-
parente Standards festlegen, in denen angegeben ist, welche Engpassmanagementmethoden sie unter welchen Gege-
benheiten anwenden werden. Diese Standards sowie die Sicherheitsstandards müssen in öffentlich zugänglichen
Unterlagen dargelegt werden.

3. Eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Arten grenzüberschreitender Transaktionen wird unabhängig
davon, ob es sich um konkrete bilaterale Verträge oder Verkaufs- und Kaufangebote auf ausländischen organisierten
Märkten handelt, bei der Konzipierung der Regeln für spezielle Methoden des Engpassmanagements auf ein Min-
destmaß beschränkt. Die Methode für die Zuweisung knapper Übertragungskapazitäten muss transparent sein. Falls
Transaktionen unterschiedlich behandelt werden, ist nachzuweisen, dass dies die Entwicklung des Wettbewerbs
weder verzerrt noch behindert.

4. Die von Engpassmanagementsystemen ausgehenden Preissignale müssen von der Übertragungsrichtung abhängig
sein.

5. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen dem Markt Übertragungskapazitäten mit einem möglichst hohen Verbind-
lichkeitsgrad anbieten. Ein angemessener Anteil der Kapazitäten kann dem Markt mit einer geringeren Verbindlich-
keit angeboten werden, die genauen Bedingungen für die Übertragung über grenzüberschreitende Leitungen müssen
den Marktteilnehmern jedoch immer bekannt gegeben werden.

6. Da das kontinentaleuropäische Netz sehr dicht ist und sich die Nutzung von Verbindungsleitungen auf beiden Sei-
ten einer Landesgrenze auf die Stromflüsse auswirkt, gewährleisten die nationalen Regulierungsbehörden, dass Eng-
passmanagementverfahren mit erheblichen Auswirkungen auf die Stromflüsse in anderen Netzen nicht einseitig ent-
wickelt werden.

L a n g f r i s t i g e V e r t r ä g e

1. Im Rahmen von Verträgen, die gegen die Artikel 81 und 82 des Vertrags verstoßen, werden keine vorrangigen
Zugangsrechte zu Verbindungskapazitäten eingeräumt.

2. Bei bestehenden langfristigen Verträgen werden keine Vorkaufsrechte eingeräumt, wenn sie zur Verlängerung anste-
hen.

B e r e i t s t e l l u n g v o n I n f o r m a t i o n e n

1. Die Übertragungsnetzbetreiber richten geeignete Verfahren für die Koordinierung und den Informationsaustausch
ein, um die Netzsicherheit zu gewährleisten.

2. Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen alle maßgeblichen Daten über die Gesamtkapazität für die grenzüber-
schreitende Übertragung. Über die Winter- und Sommerwerte für die verfügbare Übertragungskapazität hinaus ver-
öffentlichen die Übertragungsnetzbetreiber die für jeden Tag verfügbare Übertragungskapazität zu verschiedenen
Zeitpunkten vor dem Übertragungstag. Dem Markt werden zumindest eine Woche im Voraus genaue Schätzungen
zur Verfügung gestellt, und die Übertragungsnetzbetreiber sollten ferner versuchen, Informationen jeweils einen
Monat im Voraus bekannt zu geben. Die Informationen enthalten auch Angaben darüber, wie verlässlich die Bereit-
stellung der Kapazität ist.
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3. Die Übertragungsnetzbetreiber veröffentlichen auf der Grundlage der elektrischen und physikalischen Netzgegeben-
heiten ein allgemeines Modell für die Berechnung der Gesamtübertragungskapazität und der Sicherheitsmarge. Ein
derartiges Modell unterliegt der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden der betroffenen Mitgliedstaaten. Die
Sicherheits-, Betriebs- und Planungsstandards sind fester Bestandteil der Informationen, die die Übertragungsnetz-
betreiber in öffentlich zugänglichen Unterlagen veröffentlichen.

G r u n d s ä t z e d e r M e t h o d e n f ü r d a s E n g p a s s m a n a g e m e n t

1. Netzengpässe werden vorzugsweise durch nichttransaktionsbezogene Methoden bewältigt, d.h. durch Methoden, die
keinen Unterschied zwischen den Verträgen einzelner Marktteilnehmer machen.

2. Das grenzüberschreitende, koordinierte Redispatching oder das Countertrading können von den betroffenen Über-
tragungsnetzbetreibern gemeinsam verwendet werden. Die Höhe der den Übertragungsnetzbetreibern durch Coun-
tertrading und Redispatching entstehenden Kosten muss jedoch Effizienzanforderungen genügen.

3. Die mögliche Kombination der Marktteilung oder anderer marktorientierter Mechanismen zur Lösung anhaltender
Engpässe mit dem Countertrading zur Lösung vorübergehender Engpässe wird als ein längerfristiger Ansatz für das
Engpassmanagement umgehend auf ihre Vorteile geprüft.

L e i t l i n i e n f ü r e x p l i z i t e A u k t i o n e n

1. Das Auktionsverfahren muss so konzipiert sein, dass dem Markt die gesamte verfügbare Kapazität angeboten wird.
Zu diesem Zweck kann eine Mischauktion veranstaltet werden, bei der Kapazitäten für eine unterschiedliche Dauer
und mit unterschiedlichen Merkmalen (wie etwa die voraussichtliche Verlässlichkeit der Bereitstellung der jeweiligen
verfügbaren Kapazität) versteigert werden.

2. Die gesamte Verbindungskapazität wird in mehreren Auktionen angeboten, die etwa jährlich, monatlich, wöchent-
lich, täglich oder mehrmals täglich entsprechend dem Bedarf der beteiligten Märkte stattfinden könnten. Auf jeder
dieser Auktionen werden ein festgeschriebener Anteil der Nettoübertragungskapazität und etwaige verbleibende
Kapazitäten, die bei vorherigen Auktionen nicht vergeben wurden, zugewiesen.

3. Die Verfahren für explizite Auktionen werden in enger Zusammenarbeit von den betroffenen nationalen Regulie-
rungsbehörden und Übertragungsnetzbetreibern ausgearbeitet und so konzipiert, dass die Bieter in den beteiligten
Ländern auch am Tageshandel eines organisierten Marktes (d.h. Strombörse) teilnehmen können.

4. Die auf der überlasteten Verbindungsleitung in gegenläufiger Richtung beanspruchten Kapazitäten werden grund-
sätzlich saldiert, um die Übertragungskapazität in Richtung Engpass zu maximieren. Das Verfahren für die Saldie-
rung der Stromflüsse muss jedoch mit dem sicheren Betrieb des Stromnetzes vereinbar sein.

5. Um dem Markt die größtmögliche Kapazität anbieten zu können, werden die finanziellen Risiken im Zusammen-
hang mit der Saldierung der Stromflüsse von den Marktteilnehmern getragen, die sie verursachen.

6. Die angenommenen Auktionsverfahren sind so zu gestalten, dass von ihnen übertragungsrichtungsabhängige Preis-
signale an die Marktteilnehmer ausgehen können. Übertragungen in einer dem vorherrschenden Stromfluss ent-
gegengesetzten Richtung wirken entlastend und führen daher auf der überlasteten Verbindungsleitung zu zusätzli-
cher Übertragungskapazität.

7. Um nicht Gefahr zu laufen, dass Probleme im Zusammenhang mit einer etwaigen marktbeherrschenden Stellung
eines Marktteilnehmers entstehen oder verschärft werden, ziehen die zuständigen Regulierungsbehörden bei der
Konzipierung von Auktionsverfahren Obergrenzen für die Kapazitätsmengen, die ein einzelner Marktteilnehmer bei
einer Auktion erwerben/besitzen/verwenden kann, ernsthaft in Erwägung.

8. Zur Förderung der Schaffung liquider Strommärkte kann die bei einer Auktion erworbene Kapazität frei gehandelt
werden, bis dem Übertragungsnetzbetreiber mitgeteilt wird, dass die erworbene Kapazität genutzt wird.
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ENTSCHEIDUNG Nr. 1229/2003/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 26. Juni 2003

über eine Reihe von Leitlinien betreffend die transeuropäischen Netze im Energiebereich und zur
Aufhebung der Entscheidung Nr. 1254/96/EG

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 156 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Seit der Verabschiedung der Entscheidung Nr.
1254/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 5. Juni 1996 über eine Reihe von Leitlinien betref-
fend die transeuropäischen Netze im Energiebereich (5)
hat es sich als notwendig erwiesen, neue Prioritäten zu
berücksichtigen, die besonders wichtigen Vorhaben her-
vorzuheben, das Verzeichnis der Vorhaben zu aktualisie-
ren und das Verfahren zur Ermittlung der Vorhaben
anzupassen.

(2) Diese neuen Prioritäten ergeben sich zum einen aus der
Schaffung eines offeneren und von mehr Wettbewerb
geprägten Energiebinnenmarkts nach Umsetzung der
Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemein-
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (6)
und der Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Juni 1998 betreffend
gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt (7).
Sie folgen den Schlussfolgerungen des Europäischen

Rates (Stockholm, März 2001) bezüglich des Auf- und
Ausbaus der für einen funktionierenden Energiemarkt
erforderlichen Infrastruktur. Es sollten besondere
Anstrengungen unternommen werden, um das Ziel einer
stärkeren Nutzung erneuerbarer Energien als Beitrag zu
einer Politik der nachhaltigen Entwicklung zu verwirk-
lichen.

(3) Für den Aufbau und die Unterhaltung der Energieinfra-
struktur sollten in der Regel marktwirtschaftliche Grund-
sätze gelten. Dies steht auch im Einklang mit den Vor-
schlägen der Kommission zur Verwirklichung des Ener-
giebinnenmarktes und den gemeinsamen wettbewerbs-
rechtlichen Vorschriften, die auf die Schaffung eines
offeneren und von mehr Wettbewerb geprägten Energie-
binnenmarktes abzielen. Gemeinschaftszuschüsse für
Aufbau und Unterhaltung sollten daher ein strikter Aus-
nahmefall bleiben. Diese Ausnahmefälle sollten ord-
nungsgemäß begründet werden.

(4) Der Aufbau und die Unterhaltung der Energieinfrastruk-
tur sollten das wirksame Funktionieren des Energiebin-
nenmarktes unter gleichzeitiger Berücksichtigung der
strategischen und gegebenenfalls den Universaldienst (die
Grundversorgung) betreffenden Kriterien gewährleisten.
Die Prioritäten ergeben sich auch aus der zunehmenden
Bedeutung der transeuropäischen Energienetze für die
Diversifizierung der Gasversorgung der Gemeinschaft,
für die Einbeziehung der Energienetze der beitrittswil-
ligen Länder und für die Gewährleistung eines koor-
dinierten Betriebs der Elektrizitätsnetze Europas und des
Mittelmeer- und Schwarzmeerraums.

(5) Unter den Vorhaben für die transeuropäischen Energie-
netze sind die vorrangigen Vorhaben hervorzuheben, die
für das Funktionieren des Energiebinnenmarkts oder die
Energieversorgungssicherheit besonders wichtig sind.

(6) Das Verfahren zur Ermittlung der Vorhaben im Bereich
der transeuropäischen Energienetze muss angepasst wer-
den, um eine harmonische Anwendung der Verordnung
(EG) Nr. 2236/95 des Rates vom 18. September 1995
über die Grundregeln für die Gewährung von Gemein-
schaftszuschüssen für transeuropäische Netze (8) sicher-
zustellen.

(7) Das Verfahren zur Ermittlung der Vorhaben im Bereich
der transeuropäischen Energienetze sollte so geregelt

(1) ABl. C 151 E vom 25.6.2002, S. 207.
(2) ABl. C 241 vom 7.10.2002, S. 146.
(3) ABl. C 278 vom 14.11.2002, S. 35.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2002

(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Standpunkt
des Rates vom 6. Februar 2003 (ABl. C 64 E vom 18.3.2003,
S. 22) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 4. Juni
2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des
Rates vom 16. Juni 2003.

(5) ABl. L 161 vom 29.6.1996, S. 147. Zuletzt geändert durch die Ent-
scheidung Nr. 1741/1999/EG (ABl. L 207 vom 6.8.1999, S. 1).

(6) ABl. L 27 vom 30.1.1997, S. 20.
(7) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 1.

(8) ABl. L 228 vom 23.9.1995, S. 1. Geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1655/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABl. L 197 vom 29.7.1999, S. 1).
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werden, dass in zwei Stufen vorgegangen wird, wobei in
der ersten Stufe eine begrenzte Zahl von Vorhaben von
gemeinsamem Interesse, die thematisch definiert sind,
ermittelt wird und in der zweiten Stufe eine detailliertere
Beschreibung der Vorhaben, die so genannte Spezifikati-
on, erfolgt.

(8) Da die Spezifikationen der Vorhaben mitunter geändert
werden müssen, werden sie unverbindlich aufgeführt.
Die Kommission sollte deshalb weiterhin ermächtigt
sein, sie auf den neuesten Stand zu bringen. Da die Vor-
haben erhebliche politische und wirtschaftliche Auswir-
kungen haben können, ist es wichtig, dass ein angemes-
senes Gleichgewicht zwischen der Kontrolle durch den
Gesetzgeber und der Flexibilität bei der Ermittlung von
Vorhaben gefunden wird, die für einen Gemeinschafts-
zuschuss in Frage kommen.

(9) Die zur Durchführung dieser Entscheidung erforderli-
chen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Fest-
legung der Modalitäten für die Ausübung der der Kom-
mission übertragenen Durchführungsbefugnisse (1) erlas-
sen werden.

(10) Die Ermittlung von Vorhaben von gemeinsamem Inte-
resse und die Festlegung der zugehörigen Spezifikatio-
nen und vorrangigen Vorhaben sollte erfolgen, ohne
dass hierdurch den Ergebnissen der Umweltverträglich-
keitsprüfung dieser Vorhaben oder der Pläne oder Pro-
gramme vorgegriffen wird.

(11) Die Frist für die Vorlage des regelmäßigen Berichts der
Kommission über die Umsetzung der Leitlinien gemäß
der Entscheidung Nr. 1254/96/EG sollte verlängert wer-
den, da die Kommission einen jährlichen Bericht gemäß
der Verordnung (EG) Nr. 2236/95 vorlegen muss, der
Informationen über den Stand der Vorhaben, insbeson-
dere der vorrangigen Vorhaben, umfasst.

(12) Aufgrund des Umfangs der Änderungen der Entschei-
dung Nr. 1254/96/EG empfiehlt sich aus Gründen der
Klarheit und Wirtschaftlichkeit eine Neufassung —

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Diese Entscheidung legt die Natur und den Umfang der
Gemeinschaftsaktion zur Erstellung von Leitlinien im Bereich
der transeuropäischen Energienetze fest. Sie stellt eine Reihe
von Leitlinien auf, in denen die Ziele, die Prioritäten und die
Grundzüge der Gemeinschaftsaktion im Bereich der transeuro-
päischen Energienetze erfasst werden. In diesen Leitlinien wer-

den darüber hinaus Vorhaben von gemeinsamem Interesse, ein-
schließlich vorrangiger Vorhaben, im Bereich der transeuropäi-
schen Elektrizitäts- und Erdgasnetze ausgewiesen.

Artikel 2

Anwendungsbereich

Unter diese Entscheidung fallen

1. im Bereich der Elektrizitätsnetze

a) alle Hochspannungsleitungen, mit Ausnahme derjeni-
gen in Vertriebsnetzen, und die unterseeischen Verbin-
dungen, soweit diese Leitungen der interregionalen
oder internationalen Übertragung/Verbindung dienen;

b) alle Anlagen und Ausrüstungen, die für den reibungs-
losen Betrieb des betreffenden Systems unentbehrlich
sind, einschließlich der Schutz-, Überwachungs- und
Regulierungssysteme;

2. im Bereich der Erdgasnetze

a) die Hochdruck-Gasleitungen, mit Ausnahme derjenigen
in Vertriebsnetzen, zur Versorgung von Regionen der
Gemeinschaft mit Gas aus internen oder externen
Quellen;

b) die an die genannten Hochdruck-Gasleitungen ange-
schlossenen Untergrundspeicher;

c) die Terminals zur Übernahme, Speicherung und Rück-
überführung von Flüssiggas (LNG) in den gasförmigen
Zustand sowie die Methan-Tanker entsprechend den zu
beschickenden Kapazitäten;

d) alle Anlagen und Ausrüstungen, die für den reibungs-
losen Betrieb des betreffenden Systems unentbehrlich
sind, einschließlich der Schutz-, Überwachungs- und
Regulierungssysteme.

Artikel 3

Ziele

Die Gemeinschaft fördert den Verbund, die Interoperabilität
und den Ausbau der transeuropäischen Energienetze sowie den
Zugang zu diesen Netzen im Einklang mit dem geltenden
Gemeinschaftsrecht mit dem Ziel,

a) die effektive Verwirklichung des Binnenmarkts im All-
gemeinen und des Energiebinnenmarkts im Besonderen zu
fördern; gleichzeitig sollen die rationelle Erzeugung, Vertei-
lung und Nutzung von Energie sowie die Erschließung und
Einbeziehung erneuerbarer Energiequellen gefördert wer-
den, um so die Energiekosten für die Verbraucher zu sen-
ken und einen Beitrag zur Diversifizierung der Energiequel-
len zu leisten;

b) die Entwicklung und Integration der weniger begünstigten
und der Inselregionen der Gemeinschaft zu erleichtern und
so zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam-
menhalts beizutragen;(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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c) die Sicherheit der Energieversorgung zu erhöhen, z. B.
durch die Vertiefung der Beziehungen mit Drittländern im
Energiebereich im beiderseitigen Interesse, insbesondere im
Rahmen des Vertrags über die Energiecharta sowie der von
der Gemeinschaft geschlossenen Kooperationsabkommen.

Artikel 4

Prioritäten

Die Prioritäten der Gemeinschaftsaktion im Bereich der trans-
europäischen Energienetze stehen im Einklang mit einer nach-
haltigen Entwicklung und lauten wie folgt:

1. In den Bereichen der Elektrizitätsnetze und der Erdgasnet-
ze:

a) die Anpassung und Entwicklung der Energienetze zur
Unterstützung eines funktionierenden Energiebinnen-
markts, insbesondere die Überwindung von Engpässen
(insbesondere grenzüberschreitender Engpässe), die
Behebung von Überlastungsproblemen und die Errich-
tung fehlender Teilstücke sowie die Berücksichtigung
der Bedürfnisse aufgrund der Funktionsweise des Bin-
nenmarktes für Elektrizität und Erdgas und aufgrund
der Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft;

b) die Errichtung von Energienetzen in Inselregionen, ein-
geschlossenen Regionen und Regionen in Randlage und
äußerster Randlage unter Förderung der Diversifizie-
rung der Energiequellen und des Rückgriffs auf erneu-
erbare Energiequellen sowie erforderlichenfalls der
Anschluss dieser Netze;

2. im Bereich der Elektrizitätsnetze:

a) die Anpassung und Entwicklung von Netzen zur
Erleichterung der Integration/des Anschlusses der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen;

b) die Interoperabilität der Elektrizitätsnetze der Europäi-
schen Gemeinschaft mit den Netzen der beitrittswil-
ligen Länder und der anderen Länder Europas und des
Mittelmeer- und Schwarzmeerraums;

3. im Bereich der Erdgasnetze:

die Entwicklung der Gasnetze, die für die Erdgasversorgung
in der Europäischen Gemeinschaft erforderlich sind, die
Kontrolle ihrer Gasversorgungssysteme und die Interopera-
bilität der Gasnetze mit den Netzen der Drittländer in
Europa und im Mittelmeer- und Schwarzmeerraum sowie
die Diversifizierung der Erdgasquellen und -transportwege.

Artikel 5

Grundzüge der Aktion

Die Grundzüge der Gemeinschaftsaktion im Bereich der trans-
europäischen Energienetze sind

a) die Ermittlung der Vorhaben von gemeinsamem Interesse;

b) die Schaffung günstigerer Rahmenbedingungen für den
Ausbau dieser Netze gemäß Artikel 156 Absatz 1 des Ver-
trags.

Artikel 6

Zusätzliche Kriterien für Vorhaben von gemeinsamem
Interesse

(1) Folgende allgemeine Kriterien sind anzuwenden, wenn
über Änderungen, Spezifikationen oder Aktualisierungsanträge
in Bezug auf Vorhaben von gemeinsamem Interesse entschie-
den wird:

a) Die Vorhaben fallen in den Anwendungsbereich des Arti-
kels 2;

b) die Vorhaben entsprechen den Zielen und Prioritäten der
Artikel 3 und 4;

c) die Vorhaben bieten eine potenzielle wirtschaftliche
Lebensfähigkeit.

Bei Vorhaben von gemeinsamem Interesse, die das Hoheits-
gebiet eines Mitgliedstaats betreffen, ist die Billigung des betrof-
fenen Mitgliedstaats erforderlich.

(2) Die zusätzlichen Kriterien zur Ermittlung der Vorhaben
von gemeinsamem Interesse sind in Anhang II aufgeführt.

(3) Alle Änderungen, durch die die in Anhang II enthaltene
Beschreibung der zusätzlichen Kriterien für Vorhaben von
gemeinsamem Interesse geändert wird, einschließlich wesentli-
cher Änderungen, die diese Kriterien berühren, wie z. B. in
Bezug auf völlig neue Vorhaben oder neue Zielländer, werden
nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags erlassen.

(4) Nur für die in Anhang III aufgeführten Vorhaben, die die
Kriterien nach den Absätzen 1 und 2 erfüllen, kann ein
Gemeinschaftszuschuss gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2236/95 gewährt werden.

(5) Die indikativen Spezifikationen der Vorhaben, gegebe-
nenfalls einschließlich der Beschreibung ihrer geografischen
Lage, sind in Anhang III enthalten. Diese Spezifikationen wer-
den gemäß dem Verfahren des Artikels 10 Absatz 2 aktuali-
siert. Die Aktualisierungen sind technischer Art und müssen
sich auf die technischen Änderungen von Vorhaben, die Not-
wendigkeit zur Änderung z. B. eines bestimmten Abschnitts
einer spezifizierten Strecke oder eine begrenzte Anpassung der
Lage des Vorhabens beschränken.

(6) Die Mitgliedstaaten treffen alle von ihnen für erforderlich
angesehenen Maßnahmen, um die Verwirklichung der Vor-
haben von gemeinsamem Interesse zu erleichtern und zu
beschleunigen und um Verzögerungen so gering wie möglich
zu halten, wobei gemeinschaftliche Rechtsvorschriften und
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internationale Übereinkommen betreffend den Umweltschutz
einzuhalten sind. Insbesondere müssen die erforderlichen
Genehmigungsverfahren schnell abgeschlossen werden.

(7) Sind Teile von Vorhaben von gemeinsamem Interesse auf
dem Hoheitsgebiet von Drittländern durchzuführen, so kann
die Kommission im Einvernehmen mit den betreffenden Mit-
gliedstaaten zur leichteren Verwirklichung dieser Vorhaben,
gegebenenfalls im Rahmen der Übereinkünfte der Gemeinschaft
mit diesen Drittländern, und in Bezug auf Drittländer, die den
Vertrag über die Energiecharta unterzeichnet haben, entspre-
chend den Bestimmungen dieses Vertrags Vorschläge unterbrei-
ten, damit das gegenseitige Interesse an diesen Vorhaben sei-
tens der betreffenden Drittländer ebenfalls anerkannt wird.

(8) Die Bewertung der in Absatz 1 Buchstabe c) genannten
wirtschaftlichen Lebensfähigkeit stützt sich auf eine Kosten-/
Nutzen-Analyse, die auch mittel- und/oder langfristig alle Kos-
ten und jeden Nutzen berücksichtigt, die mit Umweltaspekten,
der Versorgungssicherheit und dem Beitrag zum wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt zusammenhängen.

Artikel 7

Vorrangige Vorhaben

(1) Diejenigen Vorhaben von gemeinsamem Interesse nach
Artikel 6 Absatz 4, die unter Anhang I fallen, werden in Bezug
auf die Gewährung eines Gemeinschaftszuschusses gemäß der
Verordnung (EG) Nr. 2236/95 als vorrangig eingestuft. Ände-
rungen des Anhangs I werden nach dem Verfahren des Artikels
251 des Vertrags beschlossen.

(2) Die betroffenen Mitgliedstaaten und die Kommission set-
zen sich in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen für Fort-
schritte bei der Verwirklichung der vorrangigen Vorhaben, ins-
besondere der grenzüberschreitenden Vorhaben, ein.

(3) Vorrangige Vorhaben müssen mit einer nachhaltigen
Entwicklung vereinbar sein und folgende Kriterien erfüllen:

a) sie müssen wesentliche Auswirkungen auf das Funktionie-
ren des Wettbewerbs im Binnenmarkt haben, und/oder

b) sie müssen die Versorgungssicherheit der Gemeinschaft
stärken.

Artikel 8

Auswirkungen auf den Wettbewerb

Bei der Prüfung der Vorhaben wird den Auswirkungen auf den
Wettbewerb so weit wie möglich Rechnung getragen. Private
Finanzierung oder Finanzierung durch die Wirtschaftsteilneh-
mer werden gefördert. Wettbewerbsverzerrungen zwischen
Marktteilnehmern sind entsprechend den Bestimmungen des
Vertrags zu vermeiden.

Artikel 9

Einschränkungen

(1) Diese Entscheidung lässt die finanzielle Beteiligung eines
Mitgliedstaats oder der Gemeinschaft unberührt.

(2) Diese Entscheidung lässt die Ergebnisse der Umweltver-
träglichkeitsprüfung von Vorhaben und der Pläne oder Pro-
gramme, die den Rahmen für die zukünftige Genehmigung der
in Frage stehenden Vorhaben festlegen, unberührt. Sofern nach
einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft eine
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, werden deren
Ergebnisse berücksichtigt, bevor über die Durchführung der
Vorhaben nach den einschlägigen Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft entschieden wird.

Artikel 10

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 11

Bericht

Die Kommission erstellt alle zwei Jahre einen Bericht über die
Durchführung dieser Entscheidung und legt diesen Bericht dem
Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen
vor. In diesem Bericht werden auch die Umsetzung und die
Fortschritte bei der Verwirklichung der vorrangigen, grenzüber-
schreitende Anbindungen betreffenden Vorhaben nach Anhang
II Nummern 1, 2 und 7 sowie die Modalitäten ihrer Finanzie-
rung, insbesondere betreffend den Beitrag aus Gemeinschafts-
mitteln, berücksichtigt.

Artikel 12

Diese Entscheidung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 13

Die Entscheidung Nr. 1254/96/EG wird hiermit unbeschadet
der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zu deren Anwendung
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aufgehoben. Bezugnahmen auf die Entscheidung Nr.
1254/96/EG gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Ent-
scheidung.

Artikel 14

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 26. Juni 2003.

Im Namen des
Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
A. TSOCHATZOPOULOS
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ANHANG I

TRANSEUROPÄISCHE ENERGIENETZE

Achsen für vorrangige Vorhaben gemäß Artikel 7

ELEKTRIZITÄTSNETZE

EL.1. Frankreich — Belgien — Niederlande — Deutschland:

Ausbau der zur Behebung der Überlastungsprobleme in den Benelux-Ländern erforderlichen Elektrizitätsnetze.

EL.2. Grenzen Italiens mit Frankreich, Österreich, Slowenien und der Schweiz:

Erhöhung der Kapazitäten zur Zusammenschaltung der Stromnetze.

EL.3. Frankreich — Spanien — Portugal:

Erhöhung der Kapazitäten zur Zusammenschaltung der Stromnetze zwischen diesen Ländern und für die iberi-
sche Halbinsel und Netzausbau in den Inselregionen.

EL.4. Griechenland — Balkanländer — UCTE-System:

Aufbau der Elektrizitätsinfrastruktur für den Anschluss Griechenlands an das UCTE-System.

EL.5. Vereinigtes Königreich — Kontinentaleuropa und Nordeuropa:

Auf-/Ausbau der Kapazitäten zur Zusammenschaltung der Stromnetze und mögliche Einbeziehung von Off-
shore-Windkraftanlagen.

EL.6. Irland — Vereinigtes Königreich:

Ausbau der Kapazitäten zur Zusammenschaltung der Stromnetze und mögliche Einbeziehung von Offshore-
Windkraftanlagen.

EL.7. Dänemark — Deutschland — Baltischer Ring (einschließlich Norwegen — Schweden — Finnland — Dänemark
— Deutschland):

Ausbau der Kapazitäten zur Zusammenschaltung der Stromnetze und mögliche Einbeziehung von Offshore-
Windkraftanlagen.

ERDGASNETZE

NG.1. Vereinigtes Königreich — nördliches Kontinentaleuropa, einschließlich Niederlande, Dänemark und Deutschland
— (mit Verbindungen zu den Ländern der Ostseeregion) — Russland:

Gasfernleitungen, die einige der wichtigsten Gasvorkommen in Europa miteinander verbinden und so die Inter-
operabilität der Netze verbessern und die Versorgungssicherheit erhöhen.

NG.2. Algerien — Spanien — Italien — Frankreich — nördliches Kontinentaleuropa:

Bau neuer Gasfernleitungen von Algerien nach Spanien, Frankreich und Italien und Erhöhung der Kapazitäten
der Netze in Spanien, Italien und Frankreich sowie zwischen diesen Ländern.

NG.3. Länder am Kaspischen Meer — Mittlerer Osten — Europäische Union:

Neue Gasfernleitungsnetze in die Europäische Union zum Anschluss neuer Vorkommen, einschließlich der Gas-
fernleitungen Türkei — Griechenland, Griechenland — Italien und Türkei — Österreich.

NG.4. Umschlagsanlagen für Flüssiggas in Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien:

Diversifizierung von Versorgungsquellen und Eingangspunkten, einschließlich der Flüssiggas-Verbindungen mit
dem Fernleitungsnetz.

NG.5. Untergrundspeicher in Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und der Ostseeregion:

Erhöhung der Kapazität in Spanien, Italien und der Ostseeregion und Bau der ersten Anlagen in Portugal und
Griechenland.
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ANHANG II

TRANSEUROPÄISCHE ENERGIENETZE

Zusätzliche Kriterien für Vorhaben von gemeinsamem Interesse

ELEKTRIZITÄTSNETZE

1. Aufbau von Elektrizitätsnetzen in Inselregionen, eingeschlossenen Regionen und Regionen in Randlage und äußer-
ster Randlage unter Förderung der Diversifizierung der Energiequellen und des Rückgriffs auf erneuerbare Energie-
quellen sowie gegebenenfalls der Anbindung dieser Netze.

— Irland — Vereinigtes Königreich (Wales)

— Griechenland (Inseln)

— Italien (Sardinien) — Frankreich (Korsika) — Italien (Festland)

— Anbindung der Inselregionen

— Anbindung der Gebiete in äußerster Randlage in Frankreich, Spanien, Portugal

2. Ausbau des für das Funktionieren des Binnenmarkts und zur Gewährleistung eines sicheren und zuverlässigen
Betriebs der Stromnetze erforderlichen Stromverbunds zwischen den Mitgliedstaaten.

— Frankreich — Belgien — Niederlande — Deutschland

— Frankreich — Deutschland

— Frankreich — Italien

— Frankreich — Spanien

— Portugal — Spanien

— Finnland — Schweden

— Österreich — Italien

— Irland — Vereinigtes Königreich (Nordirland)

— Österreich — Deutschland

— Niederlande — Vereinigtes Königreich

— Deutschland — Dänemark — Schweden

— Griechenland — Italien

3. Ausbau der für die Nutzung des Stromverbunds zwischen den Mitgliedstaaten, das Funktionieren des Elektrizitäts-
binnenmarkts sowie für die Einspeisung erneuerbarer Energien benötigten Netze in den Mitgliedstaaten.

— Alle Mitgliedstaaten

4. Aufbau des Stromverbunds mit den Nichtmitgliedstaaten, insbesondere mit den beitrittswilligen Ländern, um die
Interoperabilität, die Zuverlässigkeit und die Betriebssicherheit der Stromnetze oder die Stromversorgung innerhalb
der Gemeinschaft zu gewährleisten.

— Deutschland — Norwegen

— Niederlande — Norwegen

— Schweden — Norwegen

— Vereinigtes Königreich — Norwegen

— Italien — Slowenien
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— Baltischer Ring: Deutschland — Polen — Russland — Estland — Lettland — Litauen — Schweden — Finnland
— Dänemark — Belarus

— Norwegen — Schweden — Finnland — Russland

— Mittelmeerring: Frankreich — Spanien — Marokko — Algerien — Tunesien — Libyen — Ägypten — Länder
des Nahen Ostens — Türkei — Griechenland — Italien

— Deutschland — Polen

— Griechenland — Türkei

— Italien — Schweiz

— Griechenland — Balkanländer

— Spanien — Marokko

— EU — Balkanländer — Belarus — Russland — Ukraine

— Schwarzmeerring: Russland — Ukraine — Rumänien — Bulgarien — Türkei — Georgien.

5. Maßnahmen im Hinblick auf ein besseres Funktionieren der Stromverbünde im Rahmen des Binnenmarktes, ins-
besondere Maßnahmen, die auf die Ermittlung von Engpässen und fehlender Verbindungsglieder, die Erarbeitung
von Lösungen für das Problem der Überlastung und Anpassung der Methoden für die Vorausplanung und den
Betrieb der Stromnetze abzielen.

— Ermittlung von — insbesondere grenzübergreifenden — Engpässen und fehlenden Verbindungsgliedern in
Stromnetzen

— Entwicklung von Lösungen für die Leitung von Energieströmen, um Überlastungsprobleme in den Stromnetzen
zu überwinden

— Anpassung der Methoden für die Vorausplanung und den Betrieb der Stromnetze an die Erfordernisse des Elek-
trizitätsbinnenmarkts und die geplante Einspeisung eines hohen Anteils erneuerbarer Energien

ERDGASNETZE

6. Einführung von Erdgas in neue Regionen, vor allem in Inselregionen, eingeschlossenen Regionen und Regionen in
Randlage und äußerster Randlage, und Aufbau von Erdgasnetzen in diesen Regionen.

— Vereinigtes Königreich (Nordirland)

— Irland

— Spanien

— Portugal

— Griechenland

— Schweden

— Dänemark

— Regionen in äußerster Randlage: Frankreich, Spanien, Portugal

7. Aufbau der für das Funktionieren des Binnenmarkts oder die Erhöhung der Versorgungssicherheit erforderlichen
Gasverbundnetze, einschließlich des Anschlusses getrennter Gasnetze.

— Irland — Vereinigtes Königreich

— Frankreich — Spanien

— Portugal — Spanien

— Österreich — Deutschland

— Österreich — Ungarn
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— Österreich — Italien

— Griechenland — andere Balkanländer

— Italien — Griechenland

— Österreich — Tschechische Republik

— Österreich — Slowenien — Kroatien

— Vereinigtes Königreich — Niederlande — Deutschland

— Deutschland — Polen

— Dänemark — Vereinigtes Königreich

— Dänemark — Deutschland — Schweden

8. Aufbau der zur Deckung des Bedarfs, zur Steuerung der Gasversorgungssysteme und zur Diversifizierung der Quel-
len und Transportwege erforderlichen Kapazitäten für den Umschlag von verflüssigtem Erdgas (LNG) und die Spei-
cherung von Erdgas.

— Alle Mitgliedstaaten

9. Aufbau der zur Deckung des Bedarfs und zur Diversifizierung der Versorgung mit Hilfe interner und externer Quel-
len erforderlichen Gastransportkapazitäten (Gasfernleitungen) und der entsprechenden Transportwege.

— Nördliches Gasnetz: Norwegen — Dänemark — Deutschland — Schweden — Finnland — Russland — Balti-
sche Staaten — Polen

— Algerien — Spanien — Frankreich

— Russland — Ukraine — EU

— Russland — Belarus — Polen — EU

— Libyen — Italien

— Länder am Kaspischen Meer — EU

— Russland — Ukraine — Republik Moldau — Rumänien — Bulgarien — Griechenland — andere Balkanländer

— Deutschland — Tschechische Republik — Österreich — Italien

— Russland — Ukraine — Slowakei — Ungarn — Slowenien — Italien

— Niederlande — Deutschland — Schweiz — Italien

— Belgien — Frankreich — Schweiz — Italien

— Dänemark — (Schweden) — Polen

— Norwegen — Russland — EU

— Irland

— Algerien — Italien — Frankreich

— Mittlerer Osten — EU

10. Maßnahmen im Hinblick auf ein besseres Funktionieren der Gasverbundnetze im Rahmen des Binnenmarktes, ins-
besondere Maßnahmen, die auf die Ermittlung von Engpässen und fehlender Verbindungsglieder, die Erarbeitung
von Lösungen für das Problem der Überlastung und Anpassung der Methoden für die Vorausplanung und den
Betrieb der Gasnetze abzielen.

— Ermittlung von — insbesondere grenzübergreifenden — Engpässen und fehlenden Verbindungsgliedern in den
Gasnetzen

— Entwicklung von Lösungen für die Leitung von Erdgasströmen, um Überlastungsprobleme in den Gasnetzen zu
überwinden

— Anpassung der Methoden für die Vorausplanung und den Betrieb der Gasnetze an die Erfordernisse des Erdgas-
Binnenmarkts
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ANHANG III

TRANSEUROPÄISCHE ENERGIENETZE

Derzeit anhand der Kriterien gemäß Anhang II ermittelte Vorhaben von gemeinsamem Interesse und deren
Spezifikationen

ELEKTRIZITÄTSNETZE

1. Aufbau von Elektrizitätsnetzen in eingeschlossenen Regionen

1.1. Unterseekabelverbindung Irland — Wales (UK)

1.2. Ausbau der bestehenden Verbindung Ipiros (GR) — Puglia (IT)

1.3. Verbindung zu den südlichen Kykladen (GR)

1.4. 30 kV Unterseekabel zwischen den Inseln Faial, Pico und S. Jorge (Azoren, PT)

1.5. Anschluss und Ausbau des Netzes auf den Inseln Terceira, Faial und S. Miguel (Azoren, PT)

1.6. Anschluss und Ausbau des Netzes auf der Insel Madeira (PT)

1.7. Unterseekabelverbindung Sardinien (IT) — Italien (Festland)

1.8. Unterseekabelverbindung Korsika (FR) — Italien

1.9. Verbindung Italien (Festland) — Sizilien (IT)

1.10. Verdoppelung der Verbindung Sorgente (IT) — Rizziconi (IT)

1.11. Aufbau neuer Verbindungen auf den Balearen und den Kanarischen Inseln (ES)

2. Ausbau des Stromverbunds zwischen den Mitgliedstaaten

2.1. Verbindungsleitung Moulaine (FR) — Aubange (BE)

2.2 Verbindungsleitung Avelin (FR) — Avelgem (BE)

2.3. Verbindungsleitung Vigy (FR) — Marlenheim (FR)

2.4. Verbindungsleitung Vigy (FR) — Uchtelfangen (DE)

2.5. Phasentransformator La Praz (FR)

2.6. Weitere Kapazitätserhöhung durch bestehenden Verbund zwischen Frankreich und Italien

2.7. Neuer Verbund zwischen Frankreich und Italien

2.8. Neuer Verbund über die Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien

2.9. Verbindung östliche Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien

2.10. Verbindungen zwischen Nordportugal und Nordwestspanien

2.11. Verbindungsleitung Sines (PT) — Alqueva (PT) — Balboa (ES)

2.12. Verbindungsleitung Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) sowie Anlagen „Douro Inter-
nacional“
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2.13. Neue Verbindungen nördlich des Bottnischen Meerbusens zwischen Finnland und Schweden

2.14. Verbindungsleitung Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.15. Neue Verbindung zwischen Italien und Österreich über den Brenner Pass

2.16. Verbindung zwischen Irland und Nordirland

2.17. Verbindungsleitung St. Peter (AT) — Isar (DE)

2.18. Unterseekabelverbindung zwischen Südostengland und den zentralen Niederlanden

2.19. Verstärkung der Verbindungen zwischen Dänemark und Deutschland, z. B. Leitung Kasso — Hamburg

2.20. Verstärkung der Verbindungen zwischen Dänemark und Schweden

3. Ausbau der elektrischen Binnennetze in den Mitgliedstaaten

3.1. Verbindungen auf der Ost-West-Achse Dänemarks: Verbindung zwischen dem westlichen Netz (UCTE) und dem
östlichen Netz (NORDEL) des Landes

3.2 Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse Dänemarks

3.3. Neue Verbindungen in Nordfrankreich

3.4. Neue Verbindungen in Südwestfrankreich

3.5. Verbindungsleitung Trino Vercellese (IT) — Lacchiarelle (IT)

3.6. Verbindungsleitung Turbigo (IT) — Rho Bovisio (IT)

3.7. Verbindungsleitung Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8. Verbindungsleitung S. Fiorano (IT) — Nave (IT)

3.9. Verbindungsleitung Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10. Verbindungsleitung Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)

3.11. Neue Verbindungen auf der Ost-West Achse Italiens

3.12. Verbindungsleitung Tavarnuzze (IT) — Casellina (IT)

3.13. Verbindungsleitung Tavarnuzze (IT) S. — Barbara (IT)

3.14. Verbindungsleitung Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15. Neue Verbindungen auf der Nord-Süd-Achse Italiens

3.16. Änderungen am Netz zur Erleichterung des Anschlusses erneuerbarer Energiequellen in Italien

3.17. Neue Verbindungen zu Windkraftanlagen in Italien

3.18. Neue Verbindungen auf der Nordachse Spaniens

3.19. Neue Verbindungen auf der Mittelmeerachse Spaniens

3.20. Neue Verbindungen auf der Achse Galicien (ES) — Centro (ES)

3.21. Neue Verbindungen auf der Achse Centro (ES) — Aragón (ES)

3.22. Neue Verbindungen auf der Achse Aragón (ES) — Levante (ES)

3.23. Neue Verbindungen in Andalusien (ES)
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3.24. Verbindungsleitung Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) und Anlagen in Pedralva

3.25. Verbindungsleitung Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.26. Verbindungsleitung Picote (PT) — Pocinho (PT) (Ausbau)

3.27. Umbau der derzeitigen Verbindungsleitung Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) und der Anlagen in Fala-
gueira

3.28. Verbindungsleitung Pego (PT) — Batalha (PT) und Anlagen in Batalha

3.29. Verbindungsleitung Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) I (Ausbau)

3.30. Neue Verbindungen zu Windkraftanlagen in Portugal

3.31. Verbindungsleitung Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) und Anlagen in Zêzere

3.32. Verbindungsleitungen Batalha (PT) — Rio Maior (PT) I und II (Ausbau)

3.33. Verbindungsleitung Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (Ausbau)

3.34. Verbindungsleitung Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.35. Umleitung der derzeitigen Verbindungsleitung Rio Maior (PT) — Palmela (PT) nach Ribatejo (PT) und Anlagen in
Ribatejo

3.36. Transformatorstationen Thessaloniki (GR), Lamia (GR) und Patras (GR) sowie Verbindungsleitungen

3.37. Verbindungen der Regionen Euböa (GR), Lakonien (GR) und Thrakien (GR)

3.38. Ausbau bestehender Verbindungen von Randgebieten auf dem griechischen Festland

3.39. Verbindungsleitung Tynagh (IRL) — Cashla (IRL)

3.40. Verbindungsleitung Flagford (IRL) — East Sligo (IRL)

3.41. Verbindungen im Nordosten und im Westen Spaniens, insbesondere Anbindung der Stromproduktionskapazitä-
ten aus Windkraft

3.42. Verbindungen im Baskenland (ES), Aragón (ES) und Navarra (ES)

3.43. Verbindungen in Galicien (ES)

3.44. Verbindungen in Zentralschweden

3.45. Verbindungen in Südschweden

3.46. Verbindungsleitung Lübeck/Siems (DE) — Görries (DE)

3.47. Verbindungsleitung Lübeck/Siems (DE) — Krümmel (DE)

3.48. Verbindungen in Nordirland, im Hinblick auf einen Verbund mit Irland

3.49. Verbindungen im Nordwesten des Vereinigten Königreichs

3.50. Verbindungen in Schottland und England, im Hinblick auf die Aufnahme der steigenden Stromerzeugung aus
erneuerbaren Quellen

3.51. Neue Verbindungen zu Offshore-Windkraftanlagen in Belgien

3.52. Transformatorstation Borssele (NL)

L 176/22 15.7.2003Amtsblatt der Europäischen UnionDE



3.53. Implementierung von Blindleistungskompensationsausrüstung (NL)

3.54. Verbindungsleitung St. Peter (AT) — Tauern (AT)

3.55. Verbindungsleitung Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

4. Aufbau des Stromverbunds mit den Nichtmitgliedstaaten

4.1. Verbindungsleitung Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

4.2 Verbindungsleitung Brunsbüttel (DE) — Südnorwegen

4.3. Verbindungsleitung S. Fiorano (IT) — Robbia (CH)

4.4. Neuer Verbund Italien — Schweiz

4.5. Verbindungsleitung Philippi (GR) — Maritsa 3 (Bulgarien).

4.6. Verbindungsleitung Amintaio (GR) — Bitola (ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien)

4.7. Verbindungsleitung Kardia (GR) — Elbasan (Albanien)

4.8. Verbindungsleitung Elbasan (Albanien) — Podgorica (Serbien und Montenegro)

4.9. Transformatorstation und Verbindungen Mostar (Bosnien und Herzegowina)

4.10. Transformatorstation und Verbindungen Ernestinovo (Kroatien)

4.11. Neue Verbindungen zwischen Griechenland und Albanien, Bulgarien und der ehemaligen jugoslawischen Repu-
blik Mazedonien

4.12. Verbindungsleitung Philippi (GR) — Hamidabad (TR)

4.13. Verbindung durch Unterseekabel zwischen Nordost-/Ostengland und Südnorwegen

4.14. Verbindungsleitung Eemshaven (NL) — Feda (NO)

4.15. Verbindung durch Unterseekabel zwischen Südspanien und Marokko (Ausbau der bestehenden Verbindung)

4.16. Anbindung an den Baltischen Ring: Deutschland — Polen — Russland — Estland — Lettland — Litauen —
Schweden — Finnland — Dänemark — Belarus

4.17. Verbindungsleitungen Südfinnland — Russland

4.18. Verbindung Deutschland — Polen — Litauen — Belarus — Russland (Ost-West-Hochspannungsverbindung)

4.19. Verbindungsleitung Polen — Litauen

4.20. Verbindungsleitung Finnland — Estland (durch Unterseekabel)

4.21. Neue Verbindungsleitungen Nordschweden — Nordnorwegen

4.22. Neue Verbindungsleitungen Mittelschweden — Mittelnorwegen

4.23. Verbindung Borgvik (S) — Hoesle (NO) — Region Oslo (NO)

4.24. Neue Verbindungen zwischen den UCTE- und CENTREL-Systemen

4.25. Neue Verbindungen zwischen dem UCTE- und dem CENTREL-System und den Balkanländern
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4.26. Verbindungen und Nahtstelle zwischen dem erweiterten UCTE-System und Belarus, Russland und der Ukraine,
einschließlich der Verlegung der früheren Gleichstromkonverter zwischen Österreich und Ungarn, Österreich
und der Tschechischen Republik sowie Deutschland und der Tschechischen Republik

4.27. Anbindung an den Schwarzmeerring: Russland — Ukraine — Rumänien — Bulgarien — Türkei — Georgien

4.28. Neue Verbindungen in der Schwarzmeerregion im Hinblick auf Interoperabilität zwischen dem erweiterten
UCTE-System und den Netzen der betroffenen Länder

4.29. Neuanbindungen an den Mittelmeerring: Frankreich — Spanien — Marokko — Algerien — Tunesien — Libyen
— Ägypten — Länder des Nahen Ostens — Türkei — Griechenland — Italien

4.30. Unterseekabelverbindung zwischen Südspanien und Nordwestalgerien

4.31. Unterseekabelverbindung zwischen Italien und Algerien

4.32. Neue Verbindungen in der Barentsee-Region

4.33. Installation flexibler alternativer Fernleitungssysteme zwischen Italien und Slowenien

4.34. Neuer Verbund Italien — Slowenien

4.35. Unterseekabelverbindung zwischen Italien und Kroatien

4.36. Ausbau der Verbindungen zwischen Dänemark und Norwegen

5. Maßnahmen im Hinblick auf ein besseres Funktionieren der Stromverbünde im Rahmen des Binnenmarktes

(Es liegen noch keine Spezifikationen vor.)

GASNETZE

6. Einführung von Erdgas in neue Regionen

6.1. Erweiterung des Gasnetzes von Belfast in den nordwestlichen Teil Nordirlands (UK) und gegebenenfalls weiter
bis an die Westküste Irlands

6.2. LNG in Santa Cruz de Tenerife, Kanarische Inseln (ES)

6.3. LNG in Las Palmas de Gran Canaria (ES)

6.4. LNG in Madeira (PT)

6.5. Aufbau des Gasnetzes in Schweden

6.6. Verbindung zwischen den Balearen (ES) und dem spanischen Festland

6.7. Hochdruckleitung nach Thrakien (GR)

6.8. Hochdruckleitung nach Korinth (GR)

6.9. Hochdruckleitung nach Nordwestgriechenland

6.10. Verbindung zwischen Lolland (DK) und den Falsterinseln (DK)

7. Aufbau der für das Funktionieren des Binnenmarkts oder die Erhöhung der Versorgungssicherheit erforderlichen Gasverbün-
de, einschließlich des Anschlusses getrennter Gasnetze

7.1. Zusätzliche Gasverbund-Fernleitung zwischen Irland und Schottland

7.2 Nord-Süd-Verbindung einschließlich Fernleitung Dublin — Belfast
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7.3. Verdichterstation im Zuge der Fernleitung Lacq (FR) — Calahorra (ES)

7.4. Fernleitung Lussagnet (FR) — Bilbao (ES)

7.5. Fernleitung Perpignan (FR) — Barcelona (ES)

7.6. Erhöhung der Transportkapazität von Ferngasleitungen für die Versorgung von Portugal über Südspanien und
für die Versorgung von Galicien und Asturien über Portugal

7.7. Fernleitung Puchkirchen (AT) — Burghausen (DE)

7.8. Fernleitung Andorf (AT) — Simbach (DE)

7.9. Fernleitung Wiener Neustadt (AT) — Sopron (HU)

7.10. Fernleitung Bad Leonfelden (DE) — Linz (AT)

7.11. Fernleitung Nordwestgriechenland — Elbasan (Albanien)

7.12. Gasverbund-Fernleitung Griechenland — Italien

7.13. Verdichterstation im Zuge der Hauptfernleitung Griechenlands

7.14. Verbindung zwischen den Netzen Österreichs und der Tschechischen Republik

7.15. Gastransportkorridor in Südost-Europa durch Griechenland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien,
Serbien und Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Slowenien und Österreich

7.16. Gastransportkorridor zwischen Österreich und der Türkei durch Ungarn, Rumänien und Bulgarien

7.17. Verbundfernleitungen zwischen dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Deutschland zum Anschluss
der wichtigsten Vorkommen und Märkte im Nordwesten Europas

7.18. Verbindung zwischen Nordostdeutschland (Region Berlin) und Nordwestpolen (Region Szczecin) mit einer
Zweigleitung von Schmölln nach Lubmin (DE, Region Greifswald)

7.19. Verbindung zwischen Offshore-Anlagen in der Nordsee oder von dänischen zu britischen Onshore-Anlagen

7.20. Verstärkung der Transportkapazität zwischen Frankreich und Italien

7.21. Ostsee-Verbundfernleitung zwischen Dänemark, Deutschland und Schweden

8. Aufbau von Kapazitäten für den Umschlag von verflüssigtem Erdgas (LNG) und die Speicherung von Erdgas

8.1. LNG in Verdon-sur-mer (FR, neues Terminal) und Fernleitung zur Speicheranlage Lussagnet (FR)

8.2 LNG in Fos-sur-mer (FR)

8.3. LNG in Huelva (ES), Erweiterung des vorhandenen Terminals

8.4. LNG in Cartagena (ES), Erweiterung des vorhandenen Terminals

8.5. LNG in Galicien (ES), neues Terminal

8.6. LNG in Bilbao (ES), neues Terminal

8.7. LNG in der Region Valencia (ES), neues Terminal

8.8. LNG in Barcelona (ES), Erweiterung des vorhandenen Terminals

8.9. LNG in Sines (PT), neues Terminal
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8.10. LNG in Revithoussa (GR), Erweiterung des vorhandenen Terminals

8.11. LNG an der nordadriatischen Küste (IT)

8.12. Offshore-LNG-Terminal in der Nordadria (IT)

8.13. LNG an der südadriatischen Küste (IT)

8.14. LNG an der ionischen Küste (IT)

8.15. LNG an der tyrrhenischen Küste (IT)

8.16. LNG an der ligurischen Küste (IT)

8.17. LNG in Zeebrugge/Dudzele (BE, Erweiterung des vorhandenen Terminals)

8.18. LNG auf der Isle of Grain, Kent (UK)

8.19. Errichtung eines zweiten LNG-Terminals in Griechenland

8.20. Aufbau unterirdischer Gasspeicheranlagen in Irland

8.21. Speicheranlage in Süd-Kavala (GR), Umwandlung eines erschöpften Offshore-Erdgasfeldes)

8.22. Speicheranlage in Lussagnet (FR, Erweiterung der vorhandenen Anlage)

8.23. Speicheranlage in Pecorade (FR, Umwandlung eines erschöpften Ölfeldes)

8.24. Speicheranlage im Elsass (FR, Ausbau von Salzgruben)

8.25. Speicheranlage in der Region Centre (FR, Grundwasser führende Schicht)

8.26. Speicheranlagen auf der Nord-Süd-Achse Spaniens (neue Standorte) in: Cantabria, Aragon, Castilla y León, Castil-
la- La Mancha und Andalusien

8.27. Speicheranlagen auf der Mittelmeer-Achse Spaniens (neue Standorte) in: Katalonien, Valencia und Murcia

8.28. Speicheranlage in Carriço (PT, neuer Standort)

8.29. Speicheranlage in Loenhout (BE, Erweiterung der vorhandenen Anlage)

8.30. Speicheranlage in Stenlille und Lille Torup (DK, Erweiterung der vorhandenen Anlage)

8.31. Speicheranlage in Tønder (DK, neue Anlage)

8.32. Speicheranlage in Puchkirchen (AT, Erweiterung der vorhandenen Anlage), einschließlich Anschlussfernleitung
zum Penta-West-System nahe Andorf (AT)

8.33. Speicheranlage in Baumgarten (AT, neuer Standort)

8.34. Speicheranlage in Haidach (AT, neuer Standort), einschließlich Anschlussfernleitung zum europäischen Gasnetz

8.35. Aufbau unterirdischer Gasspeicheranlagen in Italien

9. Aufbau von Gastransportkapazitäten (Gasfernleitungen)

9.1. Schaffung und Entwicklung von Verbindungen im Nördlichen Gasnetz: Norwegen — Dänemark — Deutschland
— Schweden — Finnland — Russland — Baltische Staaten — Polen

9.2 Mittelnordische Gasfernleitung: Norwegen, Schweden, Finnland
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9.3. Nordeuropäische Gasfernleitung: Russland, Ostsee, Deutschland

9.4. Gasfernleitung von Russland nach Deutschland, über Lettland, Litauen und Polen, einschließlich des Baus unter-
irdischer Gasspeicheranlagen in Lettland

9.5. Gasfernleitung Finnland-Estland

9.6. Neue Gasfernleitungen von Algerien nach Spanien und Frankreich sowie entsprechende Kapazitätserhöhung der
internen Netze in diesen Ländern

9.7. Fernleitung Algerien — Marokko — Spanien (bis Córdoba): Erhöhung der Transportkapazität

9.8. Fernleitung Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9. Fernleitung Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10. Fernleitung Ciudad Real (ES) — Mittelmeerküste (ES)

9.11. Zweigleitungen in Castilla-La Mancha (ES)

9.12. Erweiterung nach Nordwestspanien

9.13. Untersee-Fernleitung Algerien — Spanien sowie Fernleitungen für den Anschluss an Frankreich

9.14. Ausbau der Transportkapazität aus russischen Vorkommen in die Europäische Union über die Ukraine, die Slo-
wakei und die Tschechische Republik

9.15. Ausbau der Transportkapazität aus russischen Vorkommen in die Europäische Union über Belarus and Polen

9.16. YAGAL-Süd-Fernleitung (zwischen der STEGAL-Fernleitung ins Dreieck DE, FR, CH)

9.17. SUDAL-Ost-Fernleitung (zwischen der MIDAL-Fernleitung nahe Heppenheim und dem Anschluss Burghausen an
die PENTA-Fernleitung in Österreich)

9.18. Gasfernleitung von den Vorkommen in Libyen nach Italien

9.19. Gasfernleitung von den Vorkommen in den Ländern am Kaspischen Meer in die Europäische Union

9.20. Gasfernleitung Griechenland — Türkei

9.21. Erhöhung der Transportkapazität von den russischen Vorkommen nach Griechenland und in andere Balkanlän-
der über die Ukraine, die Republik Moldau, Rumänien und Bulgarien

9.22. Gasfernleitung St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.23. Verbindungsleitungen zwischen den Gasnetzen Deutschlands, der Tschechischen Republik, Österreichs und Ita-
liens

9.24. Ferngasleitung von den russischen Vorkommen nach Italien über die Ukraine, die Slowakei, Ungarn und Slowe-
nien

9.25. Erhöhung der Gastransportkapazität der TENP-Leitung von den Niederlanden über Deutschland nach Italien

9.26. Gasfernleitung Taisnieres (FR) — Oltingue (CH)

9.27. Ferngasleitung von Dänemark nach Polen möglicherweise über Schweden

9.28. Fernleitung Nybro (DK) — Dragør (DK), einschließlich der Anschlussfernleitung an die Speicheranlage in Stenlille
(DK)

9.29. Gasnetz von den Vorkommen an der Barentsee in die Europäische Union, über Schweden und Finnland
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9.30. Gasleitung vom Feld Corrib (IE, offshore)

9.31. Gasfernleitung von den Vorkommen in Algerien nach Italien, über Sardinien mit einer Zweigleitung nach Kor-
sika

9.32. Gasnetz von den Vorkommen im Mittleren Osten in die Europäische Union

9.33. Gasfernleitung von Norwegen zum Vereinigten Königreich

10. Maßnahmen im Hinblick auf ein besseres Funktionieren der Gasverbünde im Rahmen des Binnenmarktes

(Es liegen noch keine Spezifikationen vor.)
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ENTSCHEIDUNG Nr. 1230/2003/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 26. Juni 2003

zur Festlegung eines mehrjährigen Programms für Maßnahmen im Energiebereich: „Intelligente
Energie — Europa“ (2003–2006)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zu den natürlichen Ressourcen, auf deren umsichtige
und rationelle Verwendung in Artikel 174 des Vertrags
Bezug genommen wird, gehören neben den erneuer-
baren Energiequellen Erdöl, Erdgas und feste Brennstoffe,
die wichtige Energiequellen, aber auch die Hauptverursa-
cher von Kohlendioxidemissionen sind. Die Förderung
von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewälti-
gung regionaler oder globaler Umweltprobleme ist eines
der Ziele jenes Artikels.

(2) In der Mitteilung der Kommission „Nachhaltige Entwick-
lung in Europa für eine bessere Welt: Strategie der Euro-
päischen Union für die nachhaltige Entwicklung“, die
dem Europäischen Rat auf seiner Tagung in Göteborg
am 15. und 16. Juni 2001 vorgelegt wurde, werden als
Haupthemmnisse für die nachhaltige Entwicklung unter
anderem Treibhausgase und verkehrsbedingte Umwelt-
belastungen genannt. Zur Überwindung dieser Hinder-
nisse ist ein neuer Ansatz der Gemeinschaftspolitiken
erforderlich; es gilt, sie den Bürgern und den Unterneh-
men näher zu bringen, um die Verbrauchs- und Investi-
tionsmuster zu ändern.

(3) Der Europäische Rat von Göteborg hat eine Strategie für
nachhaltige Entwicklung angenommen und den Prozess
von Lissabon für Beschäftigung, wirtschaftliche Refor-
men und sozialen Zusammenhalt um eine Umwelt-
dimension ergänzt.

(4) Maßnahmen zur Energieeffizienz und zu erneuerbaren
Energiequellen sind ein wichtiger Bestandteil des zur
Einhaltung des Kyoto-Protokolls erforderlichen Handelns
gemäß dem Europäischen Programm zur Klimaänderung
(ECCP). Änderungen der natürlichen Umwelt in Europa
und andernorts auf der Welt zeigen, dass dringend
gehandelt werden muss.

(5) Das Grünbuch „Hin zu einer europäischen Strategie für
Energieversorgungssicherheit“ stellt fest, dass die Abhän-
gigkeit der Europäischen Union von externen Energie-
quellen steigt und in 20 bis 30 Jahren bis zu 70 % (der-
zeit 50 %) betragen könnte, und betont deshalb, dass
durch eindeutige Maßnahmen zugunsten einer nachfra-
georientierten Politik ein Gegengewicht zur angebotsori-
entierten Politik geschaffen werden muss, und mahnt
eine grundsätzliche Änderung des Verbraucherverhaltens
an, um die Nachfrage — insbesondere im Verkehrs- und
im Bausektor — auf einen kontrollierteren, effizienteren
und umweltfreundlicheren Verbrauch auszurichten und
der Entwicklung neuer und erneuerbarer Energien auf
der Energieangebotsseite Vorrang zu geben, um der
Herausforderung der globalen Klimaerwärmung zu
begegnen.

(6) In seiner Entschließung zu dem Grünbuch „Hin zu einer
europäischen Strategie für Energieversorgungssicher-
heit“ (5) bezeichnete das Europäische Parlament Energie-
effizienz und Energieeinsparung als vorrangige Prioritä-
ten. Es forderte die Förderung eines „intelligenten“ Kon-
zepts bei der Energienutzung, um Europa zum energie-
effizientesten Wirtschaftsraum der Welt zu machen.

(7) In der Mitteilung der Kommission über einen Aktions-
plan zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Euro-
päischen Gemeinschaft ist vorgesehen, die Energieeffi-
zienz gegenüber dem Wert von 0,6 %, der der Tendenz
der letzten zehn Jahre entspricht, um einen weiteren
Prozentpunkt jährlich zu verbessern. Wird dieses Ziel
erreicht, so könnten zwei Drittel des auf 18 % des
Gesamtverbrauchs geschätzten Energieeinsparpotenzials

(1) ABl. C 203 E vom 27.8.2002, S. 47.
(2) ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 38.
(3) ABl. C 73 vom 26.3.2003, S. 41.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 20. November

2002 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Gemeinsamer Stand-
punkt des Rates vom 3. Februar 2003 (ABl. C 64 E vom 18.3.2003,
S. 13) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 13. Mai
2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates
vom 16. Juni 2003. (5) ABl. C 140 E vom 13.6.2002, S. 543.
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bis 2010 erreicht werden. Im Aktionsplan werden
gesetzgeberische Maßnahmen und flankierende Maßnah-
men vorgeschlagen. Die Durchführung des Aktionsplans
setzt auch die Einrichtung wirksamer Monitoring- und
Follow-up-Systeme voraus.

(8) Die Mitteilung der Kommission „Energie für die Zukunft:
erneuerbare Energieträger — Weißbuch für eine
Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan“ sieht als Richt-
zielwert vor, dass 12 % des Bruttoenergieverbrauchs in
der Gemeinschaft bis 2010 auf erneuerbare Energien
entfallen. Das Erfordernis eines nennenswerten und
anhaltenden Anstiegs der Verwendung erneuerbarer
Energiequellen in der Gemeinschaft wurde vom Rat in
seiner Entschließung vom 8. Juni 1998 zu den erneuer-
baren Energiequellen (1) und vom Europäischen Par-
lament in seiner Entschließung zum Weißbuch betont,
und beide haben die Strategie und den Aktionsplan, die
von der Kommission vorgeschlagen wurden, in vollem
Umfang gebilligt, einschließlich des Ausbaus der Pro-
gramme zur Förderung erneuerbarer Energien. Der Akti-
onsplan sieht Maßnahmen zur Unterstützung der För-
derung und der Entwicklung erneuerbarer Energiequel-
len vor. In der Mitteilung der Kommission über die
Durchführung der Strategie und des Aktionsplans der
Gemeinschaft für erneuerbare Energiequellen
(1998-2000) wird festgestellt, dass Fortschritte erzielt
wurden, und gleichzeitig hervorgehoben, dass weitere
Anstrengungen auf Gemeinschaftsebene und auf natio-
naler Ebene — insbesondere neue gesetzgeberische Maß-
nahmen zugunsten erneuerbarer Energiequellen und
ihrer Förderung — erforderlich sind, um diese Ziele zu
erreichen.

(9) Die Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im
Elektrizitätsbinnenmarkt (2) verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, nationale Richtwerte festzulegen, die mit dem globa-
len Richtwert der Gemeinschaft von 12 % des Bruttoin-
landsenergieverbrauchs bis zum Jahr 2010 und ins-
besondere mit dem Richtwert von 22,1 % für den Anteil
von Strom aus erneuerbaren Energiequellen am gesam-
ten Stromverbrauch der Gemeinschaft bis zum Jahr
2010 vereinbar sind.

(10) In der Entschließung zur Nutzung erneuerbarer Energie-
quellen in den AKP-Staaten (3), die die Paritätische Par-
lamentarische Versammlung AKP-EU am 1. November
2001 angenommen hat, wird die Kommission aufgefor-
dert, „die nachhaltige Energieversorgung insbesondere
durch Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer
Energieträger als prioritäres Aktionsfeld in ihre neue
Strategie für die Entwicklungspolitik aufzunehmen“.

(11) Der am 2. September 2002 auf dem Weltgipfel für
nachhaltige Entwicklung beschlossene endgültige Durch-
führungsplan verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, ein-

schließlich der Europäischen Union, Anstrengungen zu
unternehmen, um

— den globalen Anteil erneuerbarer Energiequellen am
Energiemix erheblich zu erhöhen,

— gleiche Bedingungen für erneuerbare Energiequellen
im Vergleich zu anderen Energiequellen zu schaffen,

— vermehrte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten
im Bereich der erneuerbaren Energiequellen, der
Energieeffizienz und sauberer konventioneller Brenn-
stofftechnologien zu fördern und

— den Entwicklungsländern die finanziellen Mittel
bereitzustellen, damit sie sich das erforderliche Wis-
sen im Energiesektor aneignen können, einschließ-
lich erneuerbarer Energiequellen, Energieeffizienz
und sauberer konventioneller Brennstofftechnolo-
gien,

um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

(12) Die EU-Partnerschaftsinitiative „Energieinitiative für die
Bekämpfung der Armut und für nachhaltige Entwick-
lung“, die am 1. September 2002 eingeleitet wurde,
gründet auf einer besseren Energieeffizienz und der stär-
keren Verwendung erneuerbarer Energieträger; mehrere
Entwicklungsländer und regionale Organisationen wie
auch Organisationen des Privatsektors und der Zivilge-
sellschaft haben sich dieser Initiative bereits angeschlos-
sen, deren Grundsätze und Strategie in der „Mitteilung
der Kommission über die Zusammenarbeit mit den Ent-
wicklungsländern im Energiebereich“ dargelegt sind.

(13) Da viele Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Energieeffizienz, insbesondere die Kennzeichnung von
elektrischen und elektronischen Geräten sowie von
Büro- und Kommunikationsgeräten und die Normung
von Beleuchtungs-, Heiz- und Klimaanlagen, für die Mit-
gliedstaaten nicht verbindlich sind, besteht ein Bedarf an
speziellen Förderprogrammen auf Gemeinschaftsebene
zur Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung
nachhaltiger Energiesysteme.

(14) Das Gleiche gilt für Maßnahmen der Gemeinschaft, die
auf eine größere Marktdurchdringung erneuerbarer Ener-
giequellen abzielen, insbesondere auf die Normung von
Geräten für die Erzeugung oder den Verbrauch von
erneuerbaren Energien.

(15) Die Entscheidung 1999/21/EG, Euratom des Rates vom
14. Dezember 1998 über ein mehrjähriges Rahmenpro-
gramm für Maßnahmen im Energiesektor (1998-2002)
und flankierende Maßnahmen (4) und die Entscheidun-
gen über die spezifischen Programme, insbesondere die
Entscheidung 1999/22/EG des Rates vom 14. Dezember
1998 zur Festlegung eines Mehrjahresprogramms für
Studien, Analysen, Prognosen und damit verbundene

(1) ABl. C 198 vom 24.6.1998, S. 1.
(2) ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 33.
(3) ABl. C 78 vom 2.4.2002, S. 35. (4) ABl. L 7 vom 13.1.1999, S. 16.
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Arbeiten im Energiebereich (1998-2002) (1) — Pro-
gramm ETAP, die Entscheidung 1999/23/EG des Rates
vom 14. Dezember 1998 über ein Mehrjahresprogramm
zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit im
Energiebereich (1998-2002) (2) — Programm SYNERGY,
die Entscheidung 1999/24/EG des Rates vom 14.
Dezember 1998 über ein Mehrjahresprogramm für tech-
nologische Maßnahmen zur Förderung der sauberen
und effizienten Nutzung fester Brennstoffe
(1998-2002) (3) — Programm CARNOT, die Entschei-
dung 1999/25/Euratom des Rates vom 14. Dezember
1998 über ein Mehrjahresprogramm (1998-2002) für
Maßnahmen im Kernenergiebereich auf dem Gebiet des
sicheren Transports radioaktiven Materials sowie der
Sicherheitsüberwachung und der industriellen Zusam-
menarbeit zur Förderung bestimmter Sicherheitsaspekte
der kerntechnischen Anlagen in den derzeitigen Teilneh-
merländern des TACIS-Programms (4) — Programm
SURE, die Entscheidung Nr. 646/2000/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2000
über ein Mehrjahresprogramm zur Förderung der erneu-
erbaren Energieträger in der Gemeinschaft
(1998-2002) (5) — Programm ALTENER, und die Ent-
scheidung Nr. 647/2000/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Februar 2000 über ein
Mehrjahresprogramm zur Förderung der Energieeffizienz
(1998-2002) (6) — Programm SAVE, sind am 31.
Dezember 2002 ausgelaufen.

(16) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Entscheidung
1999/21/EG, Euratom hat die Kommission unabhängige
Sachverständige mit einer externen Bewertung des
genannten Rahmenprogramms und der spezifischen Pro-
gramme beauftragt. In ihrem Bericht erkennen die Gut-
achter die Bedeutung insbesondere der Programme
ALTENER, SAVE, SYNERGY und ETAP für die Umset-
zung der Energiestrategie und der Gemeinschaftsstrategie
für nachhaltige Entwicklung an. Sie stellen fest, dass es
diesen Programmen gemessen am tatsächlichen Bedarf
an Mitteln fehlt, und schlagen ihre Aufstockung vor.

(17) Es erscheint gerechtfertigt, den Finanzrahmen für ein
noch umfassenderes Programm „Intelligente Energie —
Europa“ zu erhöhen.

(18) Angesichts der Gemeinschaftsstrategie für nachhaltige
Entwicklung und der Ergebnisse der Bewertung des Rah-
menprogramms sollte die Gemeinschaftsförderung in
den Energiebereichen, die einen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung leisten, verstärkt werden, indem diese in
einem einzigen Programm „Intelligente Energie — Euro-
pa“ zusammengeführt werden, das vier spezifische Berei-
che umfasst.

(19) Die Bedeutung und der Erfolg der Gemeinschaftsför-
derung zugunsten erneuerbarer Energien im Rahmen

des Programms ALTENER im Zeitraum 1993-2002
rechtfertigen die Aufnahme eines spezifischen, die
erneuerbaren Energiequellen betreffenden Bereichs „AL-
TENER“ in das vorliegende Programm.

(20) Die Notwendigkeit, die Gemeinschaftsförderung zuguns-
ten der rationellen Energieverwendung zu stärken, und
der Erfolg des Programms SAVE im Zeitraum
1991–2002 rechtfertigen die Aufnahme eines spezi-
fischen, die Energieeffizienz betreffenden Bereichs
„SAVE“ in das vorliegende Programm.

(21) Der besseren Energienutzung im Verkehrswesen, ein-
schließlich der Diversifizierung der Kraftstoffe, bei der
neue, in Entwicklung befindliche Energiequellen wie
Wasserstoff und erneuerbare Energiequellen eine Rolle
spielen können, kommt eine große Bedeutung im Rah-
men der Anstrengungen der Gemeinschaft zur Verringe-
rung der verkehrsbedingten Umweltbelastungen zu. Das
rechtfertigt die Aufnahme eines spezifischen, die ener-
giespezifischen Aspekte des Verkehrswesens betreffenden
Bereichs „STEER“ in das Programm „Intelligente Energie
— Europa“.

(22) Die Notwendigkeit der Förderung vorbildlicher Verfah-
ren, die in der Gemeinschaft im Bereich der erneuer-
baren Energien und der Energieeffizienz entwickelt wur-
den, und ihrer Weitergabe, insbesondere an Entwick-
lungsländer, sind ebenso wie die stärkere Zusammen-
arbeit bei der Verwendung der flexiblen Mechanismen
des Kyoto-Protokolls vorrangige Anliegen der Gemein-
schaft in Bezug auf die internationalen Verpflichtungen,
die sie eingegangen ist. Um die Kontinuität mit dem vor-
maligen Programm SYNERGY hinsichtlich der Maßnah-
men in den genannten Bereichen zu gewährleisten, sollte
ein spezifischer Bereich „COOPENER“ in das vorliegende
Programm aufgenommen werden, der die Förderung
erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz im Rah-
men der internationalen Förderung betrifft.

(23) Der Austausch von Know-how, vorbildlichen Verfahren
und Projektergebnissen, die Koordinierung innerhalb des
Programms und mit anderen Gemeinschaftspolitiken, die
Kontinuität mit bestehenden Programmen, die Stabilität
der Beteiligungsvorschriften, ausreichende Humanres-
sourcen sowie eine rasche Durchführung werden für
den Erfolg des Programms „Intelligente Energie — Euro-
pa“ von entscheidender Bedeutung sein. Diesbezüglich
könnten nationale, regionale oder lokale Organisationen
eine nützliche Rolle spielen, indem sie durch entspre-
chende nationale Programme zur Durchführung dieses
Programms beitragen.

(24) Die Chancengleichheit von Frauen und Männern ist ein
wichtiger Aspekt aller Gemeinschaftsprogramme und
sollte deshalb im Rahmen des Programms „Intelligente
Energie — Europa“ berücksichtigt werden.

(25) In dieser Entscheidung wird für die gesamte Laufzeit des
Programms ein Finanzrahmen festgelegt, der für die

(1) ABl. L 7 vom 13.1.1999, S. 20.
(2) ABl. L 7 vom 13.1.1999, S. 23.
(3) ABl. L 7 vom 13.1.1999, S. 28.
(4) ABl. L 7 vom 13.1.1999, S. 31.
(5) ABl. L 79 vom 30.3.2000, S. 1.
(6) ABl. L 79 vom 30.3.2000, S. 6.
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Haushaltsbehörde den vorrangigen Bezugsrahmen im
Sinne von Nummer 33 der Interinstitutionellen Verein-
barung vom 6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haus-
haltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfah-
rens (1) bildet.

(26) Da die Ziele des vorgeschlagenen Programms, das die
Umsetzung der Gemeinschaftsstrategie in den Energie-
bereichen betrifft, die einen Beitrag zur nachhaltigen
Entwicklung leisten, auf Ebene der einzeln handelnden
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden kön-
nen, weil eine Fördertätigkeit und der Austausch auf der
Grundlage einer engen, europaweiten Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Akteuren auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene erforderlich sind, und
daher besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind,
kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel
5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Ent-
scheidung nicht über das für die Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maß hinaus.

(27) Die Bestimmungen dieser Entscheidung gelten unbescha-
det der Artikel 87 und 88 des Vertrags, insbesondere
des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutz-
beihilfen.

(28) Die für die Durchführung dieser Entscheidung erforderli-
chen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Fest-
legung der Modalitäten für die Ausübung der der Kom-
mission übertragenen Durchführungsbefugnisse (2) erlas-
sen werden —

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für den Zeitraum 2003 bis 2006 wird ein mehrjähriges
Programm für Maßnahmen im Energiebereich: „Intelligente
Energie — Europa“, im Folgenden als „Programm“ bezeichnet,
aufgelegt.

(2) Dieses Programm unterstützt die nachhaltige Entwick-
lung im Bereich der Energie, indem es einen ausgewogenen
Beitrag zur Erreichung folgender allgemeiner Ziele leistet: Ener-
gieversorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Umwelt-
schutz.

(3) Dieses Programm zielt außerdem auf den wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt sowie die Verbesserung der
Transparenz, Kohärenz und Komplementarität sämtlicher
Aktionen und sonstiger einschlägiger Maßnahmen im Energie-

bereich ab; dadurch wird eine wirksame Verbindung dieser
Maßnahmen mit den im Rahmen anderer Politiken der
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten durchgeführten Aktionen
hergestellt.

Artikel 2

Dieses Programm hat folgende spezifische Ziele:

a) Bereitstellung der Elemente, die für die Förderung der Ener-
gieeffizienz, den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energie-
quellen und die Diversifizierung der Energieversorgung,
z. B. durch neue, in Entwicklung befindliche und erneuer-
bare Energiequellen, auch im Verkehrswesen, die Verbes-
serung der Nachhaltigkeit, die Entwicklung des Potenzials
der Regionen, vor allem der Gebiete in äußerster Randlage,
und der Inseln sowie die Ausarbeitung der für die Errei-
chung dieser strategischen Ziele erforderlichen gesetzgebe-
rischen Maßnahmen notwendig sind;

b) Entwicklung von Mitteln und Instrumenten, die von der
Kommission und den Mitgliedstaaten für das Follow-up, die
Beobachtung und die Bewertung der Auswirkungen der
Maßnahmen genutzt werden können, die die Gemeinschaft
und ihre Mitgliedstaaten im Bereich der Energieeffizienz
und der erneuerbaren Energiequellen, einschließlich der
energiespezifischen Aspekte des Verkehrswesens, erlassen;

c) Förderung von wirksamen und intelligenten, auf tragfähi-
gen und dauerhaften Grundlagen beruhenden Energieerzeu-
gungs- und -verbrauchsmustern durch Sensibilisierung ins-
besondere über das Bildungswesen und durch die För-
derung des Austauschs von Erfahrung und Know-how zwi-
schen den betroffenen Hauptakteuren, den Unternehmen
und den Bürgern im Allgemeinen, durch die Förderung
von Maßnahmen, die die Investitionen in neue Technolo-
gien ankurbeln sollen, und durch die Förderung der Ver-
breitung vorbildlicher Verfahren und der besten verfüg-
baren Techniken sowie durch Förderung auf internationaler
Ebene.

Artikel 3

(1) Dieses Programm ist wie folgt in vier spezifische Berei-
che untergliedert:

a) „SAVE“, der die Verbesserung der Energieeffizienz und die
rationelle Energieverwendung, insbesondere im Bauwesen
und in der Industrie, betrifft, mit Ausnahme der Maßnah-
men im Rahmen von STEER, einschließlich der Ausarbei-
tung gesetzgeberischer Maßnahmen und ihrer Umsetzung;

b) „ALTENER“, der die Förderung neuer und erneuerbarer
Energiequellen für die zentrale und die dezentrale Produk-
tion von Strom und Wärme und ihre Einbeziehung im
lokalen Umfeld und in Energiesystemen betrifft, mit Aus-
nahme der Maßnahmen im Rahmen von STEER, ein-
schließlich der Ausarbeitung gesetzgeberischer Maßnahmen
und ihrer Umsetzung;

(1) ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1.
(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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c) „STEER“, der die Unterstützung von Initiativen betrifft, die
sämtliche energiespezifischen Aspekte des Verkehrswesens,
die Diversifizierung der Kraftstoffe, z. B. durch neue, in
Entwicklung befindliche und erneuerbare Energiequellen,
und die Förderung von Kraftstoffen aus regenerativen Ener-
gien und der Energieeffizienz im Verkehrswesen zum
Gegenstand haben, einschließlich der Ausarbeitung gesetz-
geberischer Maßnahmen und ihrer Umsetzung;

d) „COOPENER“, der die Unterstützung von Initiativen zur
Förderung erneuerbarer Energiequellen und der Energieeffi-
zienz in Entwicklungsländern betrifft, insbesondere im
Rahmen der Zusammenarbeit der Gemeinschaft mit Ent-
wicklungsländern in Afrika, Asien, Lateinamerika und im
Pazifik.

(2) „Leitaktionen“, bei denen es sich um Initiativen handelt,
die mehrere der genannten spezifischen Bereiche bündeln und/
oder bestimmte Gemeinschaftsprioritäten, beispielsweise die
nachhaltige Entwicklung in Gebieten in äußerster Randlage im
Sinne des Artikels 299 Absatz 2 des Vertrags zum Gegenstand
haben, sind möglich.

Artikel 4

(1) Innerhalb jedes der vier spezifischen Bereiche und der
Leitaktionen gemäß Artikel 3 ist die Gemeinschaftsfinanzierung
im Rahmen des Programms für Maßnahmen oder Projekte
bestimmt, die Folgendes zum Gegenstand haben:

a) Die Förderung von nachhaltiger Entwicklung, Energiever-
sorgungssicherheit im Binnenmarkt, Wettbewerbsfähigkeit
und Umweltschutz, einschließlich der Ausarbeitung von
Normen sowie von Etikettierungs- und Zertifizierungssyste-
men, langfristiger freiwilliger Vereinbarungen mit der
Industrie und anderen Interessengruppen sowie zukunfts-
orientierter Studien, strategischer Studien auf der Grund-
lage gemeinsamer Analysen und der Beobachtung der Ent-
wicklung der Märkte und Trends im Energiebereich, auch
im Hinblick auf die Ausarbeitung künftiger gesetzgeberi-
scher Maßnahmen oder die Überprüfung der geltenden
Rechtsvorschriften;

b) die Schaffung, den Ausbau oder die Umgestaltung von
Strukturen und Instrumenten für die Entwicklung nachhal-
tiger Energiesysteme, einschließlich der Energieplanung und
des Energiemanagements auf lokaler und regionaler Ebene,
und die Entwicklung adäquater Finanzprodukte und Markt-
instrumente;

c) die Förderung von Systemen und Geräten im Bereich der
nachhaltigen Energie mit dem Ziel, ihre Marktdurchdrin-
gung zu beschleunigen und Investitionen anzukurbeln, die
den Übergang von der Demonstration zur Vermarktung
leistungsfähigerer Technologien erleichtern, einschließlich
der Verbreitung vorbildlicher Verfahren und neuer bereichs-
übergreifender Technologien, Sensibilisierungsmaßnahmen
und Schaffung von institutionellen Strukturen für die
Umsetzung des Mechanismus für umweltverträgliche Ent-
wicklung und die gemeinsame Umsetzung im Rahmen des
Protokolls von Kyoto;

d) die Entwicklung von Strukturen in den Bereichen Informa-
tion, allgemeine und berufliche Bildung; die Verwertung
von Ergebnissen, die Förderung und Verbreitung von
Know-how und vorbildlichen Verfahren unter Einbeziehung
aller Verbraucher, die Verbreitung der Ergebnisse der Maß-
nahmen und Projekte und die Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten durch operationelle Netze auf Gemein-
schafts- und internationaler Ebene;

e) die Beobachtung der Umsetzung und der Auswirkungen
von Gemeinschaftsinitiativen und Fördermaßnahmen;

f) die Bewertung der Auswirkungen der im Rahmen des Pro-
gramms finanzierten Maßnahmen und Projekte.

(2) Im Rahmen dieses Programms wird die Finanzhilfe, die
für Maßnahmen oder Projekte in den vier spezifischen Berei-
chen und Leitaktionen gemäß Artikel 3 gewährt wird, entspre-
chend dem Mehrwert der vorgeschlagenen Maßnahme für die
Gemeinschaft festgelegt und von deren Nutzen und den erwar-
teten Wirkungen abhängen. Dabei wird kleinen und mittleren
Unternehmen und regionalen oder örtlichen Initiativen gegebe-
nenfalls Vorrang gegeben.

Die Finanzhilfe darf nicht mehr als 50 % der Gesamtkosten der
Maßnahme oder des Projekts betragen; der Restbetrag kann
entweder aus öffentlichen oder aus privaten Mitteln oder aus
einer Kombination von beiden gedeckt werden. Diese Hilfe
kann jedoch bei bestimmten Maßnahmen die Gesamtkosten
decken, etwa im Fall von Studien, der Verbreitung von Projekt-
ergebnissen und sonstigen Maßnahmen zur Vorbereitung,
Ergänzung, Umsetzung oder Bewertung der Auswirkungen der
Strategie und der politischen Maßnahmen der Gemeinschaft
und aller von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen
zur Förderung des Austauschs von Erfahrung und Know-how
im Hinblick auf eine bessere Abstimmung zwischen den
gemeinschaftlichen, nationalen, internationalen und sonstigen
Initiativen.

Alle Kosten im Zusammenhang mit Maßnahmen oder Projek-
ten, die auf Initiative der Kommission nach Maßgabe von Arti-
kel 5 Absatz 2 Buchstabe b) durchgeführt werden, gehen zulas-
ten der Gemeinschaft.

(3) Um zur Verbreitung der Ergebnisse der Projekte bei-
zutragen, stellt die Kommission die Berichte über die Maßnah-
men und Projekte zur Verfügung; dies erfolgt gegebenenfalls in
elektronischer Form.

Artikel 5

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach dem Erlass dieser
Entscheidung erstellt die Kommission in Absprache mit dem in
Artikel 8 Absatz 1 genannten Ausschuss ein Arbeitsprogramm.
Dieses Arbeitsprogramm stützt sich auf die Grundsätze des
Artikels 1 Absatz 2 und der Artikel 2, 3 und 4. Es wird gemäß
dem in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Verfahren ausgearbei-
tet und aktualisiert.
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(2) Im Arbeitsprogramm wird Folgendes im Einzelnen auf-
geführt:

a) Die Leitlinien für jeden der spezifischen Bereiche und Leit-
aktionen gemäß Artikel 3 im Hinblick auf die Umsetzung
der in Artikel 1 Absatz 2 und in den Artikeln 2, 3 und 4
festgelegten Ziele und Prioritäten unter Berücksichtigung
des zusätzlichen Nutzens, den die vorgeschlagenen Maß-
nahmen insgesamt auf der Ebene der Gemeinschaft im Ver-
gleich zu bisherigen Maßnahmen mit sich bringen werden;

b) die Durchführungsmodalitäten, wobei zwischen den auf
Initiative der Kommission und den auf Initiative des betref-
fenden Sektors und/oder Marktes geplanten Maßnahmen
unterschieden wird, die Finanzierungsmodalitäten sowie die
Art und die Regeln der Beteiligung;

c) die Auswahlkriterien, die den in dieser Entscheidung
genannten Zielen Rechnung tragen, und die Modalitäten
ihrer Anwendung auf jede Art von Maßnahme sowie die
Methode und die Instrumente für die Weiterverfolgung und
für die Verwertung der Ergebnisse der Maßnahmen und/
oder Projekte, einschließlich der Festlegung von Leistungs-
indikatoren;

d) der vorläufige Terminplan für die Durchführung des
Arbeitsprogramms, insbesondere für den Inhalt der Auffor-
derungen zur Einreichung von Vorschlägen;

e) die Modalitäten der Koordinierung und der Verknüpfung
mit bereits bestehenden Politiken der Gemeinschaft. Das
Verfahren für die Konzipierung und Durchführung von
Maßnahmen, die mit Maßnahmen der Mitgliedstaaten im
Bereich der nachhaltigen Energie abgestimmt sind, wird
festgelegt. Dies geschieht, um einen zusätzlichen Nutzen
gegenüber Maßnahmen, die von den einzelnen Mitglied-
staaten isoliert getroffen werden, zu erzielen. Mit diesen
Maßnahmen kann eine optimale Kombination der unter-
schiedlichen Instrumente erreicht werden, über die sowohl
die Gemeinschaft als auch die Mitgliedstaaten verfügen;

f) erforderlichenfalls die praktischen Modalitäten zur För-
derung der Beteiligung entfernter und in äußerster Rand-
lage befindlicher Gebiete, einschließlich Inseln, und der
Beteiligung von KMU an dem Programm.

Die gemeinschaftlichen Vorschriften für den Zugang der
Öffentlichkeit zu Informationen, die Transparenz und die
Gleichstellung von Frauen und Männern werden bei dem
gesamten Programm berücksichtigt.

Artikel 6

(1) Der Finanzrahmen für die Durchführung dieses Pro-
gramms beläuft sich für den Zeitraum 2003 bis 2006 auf 200
Mio. EUR.

Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde in den
Grenzen der Finanziellen Vorausschau bewilligt.

Für jeden spezifischen Bereich werden vorläufige finanzielle
Bezugsrahmen festgelegt. Eine vorläufige Aufteilung dieses
Betrags ist im Anhang enthalten. Diese Aufteilung der Mittel
auf die Bereiche ist flexibel, um der Bedarfsentwicklung des
Sektors besser gerecht zu werden; sie kann mit Zustimmung
des in Artikel 8 genannten Ausschusses geändert werden.

(2) Die Bedingungen für die finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft an den Maßnahmen dieses Programms werden
gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates
vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (1) fest-
gelegt.

Artikel 7

Die Durchführung dieses Programms obliegt der Kommission
gemäß dem Verfahren des Artikels 8 Absatz 2.

Artikel 8

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 9

(1) Die Kommission prüft jährlich den Stand der Durchfüh-
rung des vorliegenden Programms und der Maßnahmen, die in
den in Artikel 3 genannten vier spezifischen Bereichen und
Leitaktionen durchgeführt werden, und übermittelt dem Euro-
päischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen einen
entsprechenden Bericht.

(2) Die Kommission legt am Ende des zweiten Jahres der
Laufzeit des Programms, auf jeden Fall jedoch vor der Unter-
breitung ihrer Vorschläge für ein Folgeprogramm, eine externe
Bewertung der im Rahmen dieses Programms durchgeführten
Gemeinschaftsaktionen vor und zieht ihre Schlussfolgerungen
daraus. Die externe Bewertung wird von unabhängigen Sach-
verständigen durchgeführt. Die Kommission übermittelt dem
Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen,
bevor sie Vorschläge für dieses Programm oder weitere Folge-
programme unterbreitet, ihre Schlussfolgerungen dieser Bewer-
tung, gegebenenfalls auch im Hinblick auf eine Anpassung des
laufenden Programms, insbesondere vor dem Hintergrund der
Erweiterung.

(1) ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
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Artikel 10

(1) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 kann sich jede juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts, die
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten niedergelassen ist, an die-
sem Programm beteiligen.

(2) An diesem Programm können sich die beitrittswilligen
Länder gemäß den Bedingungen, die in den europäischen Asso-
ziationsabkommen, den dazugehörigen Zusatzprotokollen und
den Beschlüssen der jeweiligen Assoziationsräte festgelegt sind,
auf der Grundlage der einschlägigen bilateralen Abkommen
beteiligen.

(3) An diesem Programm können sich auch die EFTA/EWR-
Staaten auf der Grundlage zusätzlicher Mittel und gemäß den
mit diesen Ländern zu vereinbarenden Verfahren beteiligen.

Artikel 11

Diese Entscheidung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 12

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 26. Juni 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
A. TSOCHATZOPOULOS
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ANHANG

Vorläufige Aufteilung der für notwendig erachteten Mittel (1)

(in Mio. EUR)

Aktionsbereiche 2003–2006

1. Verbesserung der Energieeffizienz und rationelle Energieverwendung 69,8

2. Neue und erneuerbare Energiequellen und Diversifizierung der Energiegewinnung 80

3. Energiespezifische Aspekte des Verkehrswesens 32,6

4. Förderung erneuerbarer Energiequellen und der Energieeffizienz auf internationaler
Ebene, insbesondere in Entwicklungsländern

17,6

Insgesamt 200 (2) (3)

(1) Diese Aufteilung wurde vorläufig festgelegt. Die Aufteilung der Mittel auf die Bereiche ist flexibel, um der Bedarfsentwicklung des
Sektors besser gerecht zu werden.

(2) Ab 2004 ist als Folge der Erweiterung der Europäischen Union ein zusätzlicher Beitrag vorzusehen, der der Zahl, der Größe und den
besonderen Bedürfnissen neuer Mitgliedstaaten Rechnung trägt. Die Kommission könnte vorschlagen, dass dieser Beitrag mindestens
50 Mio. EUR beträgt.

(3) Der Haushalt einer Exekutivagentur könnte von der Haushaltsbehörde als Prozentsatz der Gesamtmittelausstattung des Programms
festgesetzt werden.
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RICHTLINIE 2003/54/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 26. Juni 2003

über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der
Richtlinie 96/92/EG

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55
und Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-
markt (4) hat einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung
eines Elektrizitätsbinnenmarkts geleistet.

(2) Die bei der Durchführung dieser Richtlinie gewonnenen
Erfahrungen zeugen von dem Nutzen, der sich aus dem
Elektrizitätsbinnenmarkt ergeben kann, in Form von
Effizienzsteigerungen, Preissenkungen, einer höheren
Dienstleistungsqualität und einer größeren Wettbewerbs-
fähigkeit. Nach wie vor bestehen jedoch schwerwiegende
Mängel und weit reichende Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Funktionsweise der Märkte, insbesondere
sind konkrete Maßnahmen erforderlich, um gleiche Aus-
gangsbedingungen bei der Elektrizitätserzeugung sicher-
zustellen und die Gefahr einer Marktbeherrschung und
von Verdrängungspraktiken zu verringern, durch Sicher-
stellung nichtdiskriminierender Übertragungs- und Ver-
teilungstarife durch einen Netzzugang auf der Grundlage
von Tarifen, die vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht
werden, sowie durch Sicherstellung des Schutzes der
Rechte kleiner und benachteiligter Kunden und der
Offenlegung der Informationen über die bei der Elektri-
zitätserzeugung eingesetzten Energieträger, sowie gege-
benenfalls der Bezugnahme auf Quellen, die Angaben zu
deren Umweltauswirkungen enthalten.

(3) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 23. und
24. März 2000 in Lissabon dazu aufgerufen, zügig an
der Vollendung des Binnenmarktes sowohl im Elektrizi-
täts- als auch im Gassektor zu arbeiten und die Liberali-
sierung in diesen Sektoren zu beschleunigen, um in die-
sen Bereichen einen voll funktionsfähigen Binnenmarkt
zu verwirklichen. In seiner Entschließung vom 6. Juli
2000 zum zweiten Bericht der Kommission an das
Europäische Parlament und den Rat über den Stand der
Liberalisierung der Energiemärkte forderte das Europäi-
sche Parlament die Kommission auf, einen detaillierten
Zeitplan festzulegen, innerhalb dessen genau beschrie-
bene Ziele verwirklicht werden müssen, um stufenweise
zu einer völligen Liberalisierung der Energiemärkte zu
gelangen.

(4) Die Freiheiten, die der Vertrag den europäischen Bürgern
garantiert (freier Waren- und Dienstleistungsverkehr und
Niederlassungsfreiheit), sind nur in einem vollständig
geöffneten Markt möglich, der allen Verbrauchern die
freie Wahl ihrer Lieferanten und allen Anbietern die freie
Belieferung ihrer Kunden gestattet.

(5) Die Haupthindernisse für einen voll funktionsfähigen
und wettbewerbsorientierten Binnenmarkt hängen unter
anderem mit dem Netzzugang, der Tarifierung und einer
unterschiedlichen Marktöffnung in den verschiedenen
Mitgliedstaaten zusammen.

(6) Ein funktionierender Wettbewerb setzt voraus, dass der
Netzzugang nichtdiskriminierend, transparent und zu
angemessenen Preisen gewährleistet ist.

(7) Zur Vollendung des Elektrizitätsbinnenmarkts ist ein
nichtdiskriminierender Zugang zum Netz des Übertra-
gungs- oder des Verteilernetzbetreibers von größter
Bedeutung. Ein Übertragungs- oder Verteilernetzbetrei-
ber kann aus einem oder mehreren Unternehmen beste-
hen.

(8) Um einen effizienten und nichtdiskriminierenden Netz-
zugang zu gewährleisten, ist es angezeigt, dass die Über-
tragungs- und Verteilernetze durch unterschiedliche
Rechtspersonen betrieben werden, wenn vertikal inte-
grierte Unternehmen bestehen. Die Kommission sollte
von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung dieser
Voraussetzung entwickelte Maßnahmen gleicher Wir-
kung prüfen und gegebenenfalls Vorschläge zur Ände-
rung dieser Richtlinie vorlegen. Der Übertragungs- und
Verteilernetzbetreiber sollte ferner über wirksame Ent-
scheidungsbefugnisse in Bezug auf Vermögenswerte ver-
fügen, die zur Wartung, dem Betrieb und der Entwick-
lung von Netzen erforderlich sind, wenn die betreffen-

(1) ABl. C 240 E vom 28.8.2001, S. 60, und ABl. C 227 E vom
24.9.2002, S. 393.

(2) ABl. C 36 vom 8.2.2002, S. 10.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. März 2002

(ABl. C 47 E vom 27.2.2003, S. 350), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 3. Februar 2003 (ABl. C 50 E vom 4.3.2003, S. 15) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 4. Juni 2003 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(4) ABl. L 27 vom 30.1.1997, S. 20.
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den Vermögenswerte sich im Eigentum vertikal inte-
grierter Unternehmen befinden und von diesen betrie-
ben werden.

Es ist notwendig, dass die Unabhängigkeit der Übertra-
gungsnetzbetreiber und der Verteilernetzbetreiber
gewährleistet wird, insbesondere mit Blick auf
Erzeugungs- und Lieferinteressen. Deshalb müssen auch
zwischen Übertragungs- und Verteilernetzbetreibern
und Erzeugungs-/Versorgungsunternehmen voneinander
unabhängige Managementstrukturen geschaffen werden.

Es muss jedoch zwischen einer solchen rechtlichen Tren-
nung und der Entflechtung hinsichtlich der Eigentums-
verhältnisse unterschieden werden. Die rechtliche Tren-
nung bedingt keine Änderung der Eigentümerschaft an
den Vermögenswerten, und der Geltung ähnlicher oder
identischer Beschäftigungsbedingungen im gesamten ver-
tikal integrierten Unternehmen steht nichts entgegen.
Jedoch sollte ein nichtdiskriminierender Entscheidungs-
prozess durch organisatorische Maßnahmen zur Unab-
hängigkeit des zuständigen Entscheidungsträgers sicher-
gestellt werden.

(9) Im Fall kleiner Netze müssen die Hilfsdienste möglicher-
weise von Übertragungsnetzbetreibern bereitgestellt wer-
den, die mit dem kleinen Netz einen Verbund bilden.

(10) Diese Richtlinie befasst sich nicht mit Eigentumsfragen,
es wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich im Falle
eines Unternehmens, das im Übertragungs- oder Vertei-
lungsbereich tätig und hinsichtlich seiner Rechtsform
von den Unternehmen getrennt ist, die Erzeugungs-
und/oder Liefertätigkeiten ausüben, bei den benannten
Netzbetreibern um dasselbe Unternehmen handeln kann,
das auch Eigentümer der Infrastruktur ist.

(11) Damit kleine Verteilerunternehmen finanziell und admi-
nistrativ nicht unverhältnismäßig stark belastet werden,
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, solche
Unternehmen erforderlichenfalls von den Vorschriften
für die rechtliche Entflechtung der Verteilung auszuneh-
men.

(12) Die Genehmigungsverfahren sollten nicht zu einem Ver-
waltungsaufwand führen, der in keinem Verhältnis zur
Größe und zur möglichen Wirkung der Elektrizitäts-
erzeuger steht.

(13) Es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um
sicherzustellen, dass die Tarife für den Netzzugang trans-
parent und nichtdiskriminierend sind. Diese Tarife soll-
ten unterschiedslos für alle Netzbenutzer gelten.

(14) Um einem in einem Mitgliedstaat ansässigen Elektrizi-
tätsunternehmen den Abschluss von Verträgen zu
erleichtern, die die Versorgung von zugelassenen Kun-
den in einem anderen Mitgliedstaat betreffen, sollten die
Mitgliedstaaten und, wo angemessen, die nationalen
Regulierungsbehörden auf einheitlichere Bedingungen
und auf den gleichen Grad an Zulassungsfähigkeit im
gesamten Binnenmarkt hinarbeiten.

(15) Der wirksamen Regulierung durch eine oder mehrere
nationale Regulierungsbehörden kommt eine Schlüssel-
rolle bei der Gewährleistung eines nichtdiskriminieren-
den Netzzugangs zu. Die Mitgliedstaaten legen die Auf-
gaben, Zuständigkeiten und administrativen Befugnisse
der Regulierungsbehörden fest. Es ist wichtig, dass die
Regulierungsbehörden in allen Mitgliedstaaten über die
gleichen Mindestzuständigkeiten verfügen. Diese Regulie-
rungsbehörden sollten befugt sein, die Tarife oder
wenigstens die Methoden zur Berechnung der Tarife für
die Übertragung und Verteilung festzulegen oder zu
genehmigen. Um Unsicherheiten und kosten und zeit-
aufwändige Streitigkeiten zu vermeiden, sollten diese
Tarife veröffentlicht werden, bevor sie Gültigkeit erlan-
gen.

(16) Die Kommission hat mitgeteilt, dass sie beabsichtigt,
eine europäische Gruppe der Regulierungsbehörden für
Elektrizität und Gas einzurichten, die einen geeigneten
Beratungsmechanismus zur Stärkung der Zusammen-
arbeit und der Koordinierung der nationalen Regulie-
rungsbehörden darstellen würde, um die Entwicklung
des Binnenmarkts für Elektrizität und Gas zu fördern
und in allen Mitgliedstaaten zu einer konsistenten
Anwendung der Bestimmungen beizutragen, die in der
vorliegenden Richtlinie, der Richtlinie 2003/55/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni
2003 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbin-
nenmarkt (1) und der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.
Juni 2003 über die Netzzugangsbedingungen für den
grenzüberschreitenden Stromhandel (2) festgelegt sind.

(17) Zur Sicherstellung eines effektiven Marktzugangs für alle
Marktteilnehmer, einschließlich neuer Marktteilnehmer,
bedarf es nichtdiskriminierender, kostenorientierter Aus-
gleichsmechanismen. Sobald der Elektrizitätsmarkt einen
ausreichenden Liquiditätsstand erreicht hat, sollte dies
durch den Aufbau transparenter Marktmechanismen für
die Lieferung und den Bezug von Elektrizität zur
Deckung des Ausgleichsbedarfs realisiert werden.
Solange derartige liquide Märkte fehlen, sollten die
nationalen Regulierungsbehörden aktiv darauf hinwir-
ken, dass die Tarife für Ausgleichsleistungen nichtdiskri-
minierend und kostenorientiert sind. Gleichzeitig sollten
geeignete Anreize gegeben werden, um die Einspeisung
und Abnahme von Elektrizität auszugleichen und das
System nicht zu gefährden.

(18) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Mög-
lichkeit haben, die Tarife oder die Tarifberechnungs-
methoden auf der Grundlage eines Vorschlags des Über-
tragungsnetzbetreibers oder des (der) Verteilernetzbetrei-
ber(s) oder auf der Grundlage eines zwischen diesen
Betreibern und den Netzbenutzern abgestimmten Vor-
schlags festzulegen oder zu genehmigen. Dabei sollten
die nationalen Regulierungsbehörden sicherstellen, dass
die Tarife für die Übertragung und Verteilung nichtdis-
kriminierend und kostenorientiert sind und die langfris-

(1) Siehe Seite 57 dieses Amtsblatts.
(2) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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tig durch dezentrale Elektrizitätserzeugung und Nachfra-
gesteuerung vermiedenen Netzgrenzkosten berücksichti-
gen.

(19) Überall in der Gemeinschaft sollten Industrie und Han-
del, einschließlich der kleinen und mittleren Unterneh-
men, sowie die Bürger, die von den wirtschaftlichen Vor-
teilen des Binnenmarktes profitieren, aus Gründen der
Gerechtigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit und indirekt
zur Schaffung von Arbeitsplätzen auch ein hohes Ver-
braucherschutzniveau genießen können, und insbeson-
dere die Haushalte und, soweit die Mitgliedstaaten dies
für angemessen halten; Kleinunternehmen sollten außer-
dem in den Genuss gemeinwirtschaftlicher Leistungen
kommen können, insbesondere hinsichtlich Versorgungs-
sicherheit und angemessener Tarife.

(20) Die Elektrizitätskunden sollten ihr Versorgungsunterneh-
men frei wählen können. Dennoch sollte die Vollendung
des Binnenmarkts für Elektrizität schrittweise erfolgen,
um der Branche Gelegenheit zur Anpassung zu geben
und sicherzustellen, dass effiziente Maßnahmen und
Regelungen zum Schutz der Verbraucherinteressen
getroffen werden und gewährleistet ist, dass die Verbrau-
cher tatsächlich das Recht auf freie Wahl ihres Versor-
gungsunternehmens haben.

(21) Durch die schrittweise Öffnung des Marktes zum freien
Wettbewerb sollten die Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten so schnell wie möglich beseitigt werden. Bei
der Durchführung dieser Richtlinie sollten Transparenz
und Sicherheit gewährleistet sein.

(22) Fast alle Mitgliedstaaten haben sich dafür entschieden,
den Wettbewerb im Elektrizitätserzeugungsmarkt durch
ein transparentes Genehmigungsverfahren zu gewähr-
leisten. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglich-
keit vorsehen, zur Versorgungssicherheit durch eine Aus-
schreibung oder ein vergleichbares Verfahren für den Fall
beizutragen, dass sich im Wege des Genehmigungsver-
fahrens keine ausreichenden Elektrizitätserzeugungskapa-
zitäten schaffen lassen. Die Mitgliedstaaten sollten die
Möglichkeit haben, im Interesse des Umweltschutzes
und der Förderung neuer, noch nicht ausgereifter Tech-
nologien Kapazitäten auf der Grundlage veröffentlichter
Kriterien auszuschreiben. Die neuen Kapazitäten schlie-
ßen unter anderem erneuerbare Energien und Kraft-Wär-
me-Kopplung (KWK) ein.

(23) Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte das Gleich-
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage in den einzel-
nen Mitgliedstaaten beobachtet und anschließend ein
Gesamtbericht über die Versorgungssicherheit in der
Gemeinschaft angefertigt werden, in dem die zwischen
verschiedenen Gebieten bestehende Verbindungskapazi-
tät berücksichtigt wird. Die Beobachtung sollte so früh-
zeitig erfolgen, dass die geeigneten Maßnahmen getrof-
fen werden können, wenn die Versorgungssicherheit
gefährdet sein sollte. Der Aufbau und der Erhalt der
erforderlichen Netzinfrastruktur einschließlich der Ver-
bundmöglichkeiten sollten zu einer stabilen Elektrizitäts-
versorgung beitragen. Der Aufbau und der Erhalt der

erforderlichen Netzinfrastruktur einschließlich der Ver-
bundmöglichkeiten und der dezentralen Elektrizitäts-
erzeugung sind wichtige Elemente, um eine stabile Elek-
trizitätsversorgung sicherzustellen.

(24) Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass
Haushalts-Kunden und, soweit die Mitgliedstaaten dies
für angezeigt halten, Kleinunternehmen das Recht auf
Versorgung mit Elektrizität einer bestimmten Qualität zu
leicht vergleichbaren, transparenten und angemessenen
Preisen haben. Damit gewährleistet ist, dass die Qualität
gemeinwirtschaftlicher Leistungen in der Gemeinschaft
weiterhin hohen Standards entspricht, sollten die Mit-
gliedstaaten die Kommission regelmäßig über alle zur
Erreichung der Ziele dieser Richtlinie getroffenen Maß-
nahmen unterrichten. Die Kommission sollte regelmäßig
einen Bericht veröffentlichen, in dem die Maßnahmen
der Mitgliedstaaten zur Erreichung gemeinwirtschaftli-
cher Ziele untersucht und in ihrer Wirksamkeit vergli-
chen werden, um Empfehlungen für Maßnahmen aus-
zusprechen, die auf einzelstaatlicher Ebene zur Gewähr-
leistung einer hohen Qualität der gemeinwirtschaftlichen
Leistungen zu ergreifen sind. Die Mitgliedstaaten sollten
die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz benachteilig-
ter Kunden auf dem Elektrizitätsbinnenmarkt treffen.
Die Maßnahmen können nach den jeweiligen Gegeben-
heiten in den entsprechenden Mitgliedstaaten unter-
schiedlich sein und spezifische Maßnahmen für die
Begleichung von Stromrechnungen oder allgemeinere
Maßnahmen innerhalb des Sozialsicherungssystems
beinhalten. Wird die Grundversorgung auch kleinen
Unternehmen angeboten, so können die Maßnahmen
zur Gewährleistung dieses Angebots für Haushalts-Kun-
den und kleine Unternehmen unterschiedlich ausfallen.

(25) Die Kommission hat mitgeteilt, dass sie beabsichtigt,
Maßnahmen insbesondere mit Blick auf den Anwen-
dungsbereich der Kennzeichnungsvorschriften zu ergrei-
fen, insbesondere über die Art und Weise, in der Infor-
mationen über die Umweltauswirkungen zumindest
unter dem Aspekt der bei der Elektrizitätserzeugung aus
verschiedenen Energieträgern entstehenden CO2-Emissio-
nen und radioaktive Abfälle in transparenter, leicht
zugänglicher und vergleichbarer Weise in der gesamten
Europäischen Union verfügbar gemacht werden könn-
ten, sowie über die Art und Weise, in der die in den
Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen, um die Richtig-
keit der von den Versorgungsunternehmen gemachten
Angaben zu kontrollieren, vereinfacht werden könnten.

(26) Die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen ist
eine grundlegende Anforderung dieser Richtlinie, und es
ist wichtig, dass in dieser Richtlinie von allen Mitglied-
staaten einzuhaltende gemeinsame Mindestnormen fest-
gelegt werden, die den Zielen des Verbraucherschutzes,
der Versorgungssicherheit, des Umweltschutzes und
einer gleichwertigen Wettbewerbsintensität in allen Mit-
gliedstaaten Rechnung tragen. Gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen müssen unter Berücksichtigung der ein-
zelstaatlichen Gegebenheiten aus nationaler Sicht aus-
gelegt werden können, wobei das Gemeinschaftsrecht
einzuhalten ist.
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(27) Die Mitgliedstaaten können einen Versorger letzter
Instanz benennen. Hierbei kann es sich um die Verkaufs-
abteilung eines vertikal integrierten Unternehmens han-
deln, das auch die Tätigkeit der Verteilung ausübt, sofern
die Entflechtungsanforderungen erfüllt sind.

(28) Die von den Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele
des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts ergrif-
fenen Maßnahmen können insbesondere die Schaffung
geeigneter wirtschaftlicher Anreize, gegebenenfalls unter
Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder Gemein-
schaftsebene vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu
diesen Instrumenten können auch Haftungsregelungen
zur Absicherung der erforderlichen Investitionen zählen.

(29) Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen
Maßnahmen staatliche Beihilfen nach Artikel 87 Absatz
1 des Vertrags darstellen, sind sie der Kommission
gemäß Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags mitzuteilen.

(30) Es hat sich erwiesen, dass die Verpflichtung, die Kom-
mission über die etwaige Verweigerung einer Baugeneh-
migung für neue Erzeugungsanlagen zu unterrichten,
unnötigen Verwaltungsaufwand bedeutet, so dass auf die
entsprechende Bestimmung verzichtet werden sollte.

(31) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Schaffung eines voll funktionierenden Elektrizitätsbin-
nenmarkts, auf dem fairer Wettbewerb herrscht, auf
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden kann und daher wegen des Umfangs und der
Wirkungen der Maßnahme besser auf Gemeinschafts-
ebene zu erreichen ist, kann die Gemeinschaft im Ein-
klang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in
demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprin-
zip geht diese Richtlinie nicht über das für die Errei-
chung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(32) Aufgrund der Erfahrungen mit der Anwendung der
Richtlinie 90/547/EWG des Rates vom 29. Oktober
1990 über den Transit von Elektrizitätslieferungen über
große Netze (1) sollten Maßnahmen zur Sicherstellung
einheitlicher und nichtdiskriminierender Regelungen für
den Zugang zu Übertragungsleitungen getroffen werden,
die auch für die Beförderung von Elektrizität über inner-
gemeinschaftliche Grenzen hinweg gelten. Zur Sicher-
stellung einer einheitlichen Handhabung des Zugangs zu
den Elektrizitätsnetzen auch im Falle des Transits sollte
jene Richtlinie aufgehoben werden.

(33) Wegen des Umfangs der Änderungen der Richtlinie
96/92/EG sollten die betreffenden Bestimmungen aus
Gründen der Klarheit und der Rationalisierung neu
gefasst werden.

(34) Die vorliegende Richtlinie respektiert die grundlegenden
Rechte und beachtet die insbesondere in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union verankerten
Grundsätze —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften für die
Elektrizitätserzeugung, übertragung, verteilung und versorgung
erlassen. Sie regelt die Organisation und Funktionsweise des
Elektrizitätssektors, den Marktzugang, die Kriterien und Verfah-
ren für die Ausschreibungen und die Vergabe von Genehmi-
gungen sowie den Betrieb der Netze.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1) „Erzeugung“ die Produktion von Elektrizität;

2) „Erzeuger“ eine natürliche oder juristische Person, die Elek-
trizität erzeugt;

3) „Übertragung“ den Transport von Elektrizität über ein
Höchstspannungs und Hochspannungsverbundnetz zum
Zwecke der Belieferung von Endkunden oder Verteilern,
jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

4) „Übertragungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die verantwortlich ist für den Betrieb, die
Wartung sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertra-
gungsnetzes in einem bestimmten Gebiet und gegebenen-
falls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie
für die Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Net-
zes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung von
Elektrizität zu befriedigen;

5) „Verteilung“ den Transport von Elektrizität mit hoher, mitt-
lerer oder niedriger Spannung über Verteilernetze zum
Zwecke der Belieferung von Kunden, jedoch mit Aus-
nahme der Versorgung;

6) „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Per-
son, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung
sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in
einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbin-
dungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstel-
lung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemes-
sene Nachfrage nach Verteilung von Elektrizität zu befrie-
digen;

7) „Kunden“ Großhändler und Endkunden, die Elektrizität
kaufen;

8) „Großhändler“ alle natürlichen und juristischen Personen,
die Elektrizität zum Zwecke des Weiterverkaufs innerhalb
oder außerhalb des Netzes, in dem sie ansässig sind, kau-
fen;

(1) ABl. L 313 vom 13.11.1990, S. 30. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 98/75/EG der Kommission (ABl. L 276 vom 13.10.1998, S. 9).
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9) „Endkunden“ Kunden, die Elektrizität für den eigenen Ver-
brauch kaufen;

10) „Haushalts-Kunden“ Kunden, die Elektrizität für den Eigen-
verbrauch im Haushalt kaufen; dies schließt gewerbliche
und berufliche Tätigkeiten nicht mit ein;

11) „Nicht-Haushalts-Kunden“ natürliche oder juristische Per-
sonen, die Elektrizität für andere Zwecke als den Eigenver-
brauch im Haushalt kaufen; hierzu zählen auch Erzeuger
und Großhändler;

12) „zugelassene Kunden“ Kunden, denen es gemäß Artikel 21
dieser Richtlinie frei steht, Elektrizität von einem Lieferan-
ten ihrer Wahl zu kaufen;

13) „Verbindungsleitungen“ Anlagen, die zur Verbundschaltung
von Elektrizitätsnetzen dienen;

14) „Verbundnetz“ eine Anzahl von Übertragungs- und Vertei-
lernetzen, die durch eine oder mehrere Verbindungsleitun-
gen miteinander verbunden sind;

15) „Direktleitung“ entweder eine Leitung, die einen einzelnen
Produktionsstandort mit einem einzelnen Kunden verbin-
det, oder eine Leitung, die einen Elektrizitätserzeuger und
ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zwecke der
direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, Toch-
terunternehmen und zugelassenen Kunden verbindet;

16) „wirtschaftlicher Vorrang“ die Rangfolge der Elektrizitäts-
versorgungsquellen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten;

17) „Hilfsdienste“ sämtliche zum Betrieb eines Übertragungs
oder Verteilernetzes erforderlichen Dienste;

18) „Netzbenutzer“ natürliche oder juristische Personen, die
Elektrizität in ein Übertragungs oder Verteilernetz einspei-
sen oder daraus versorgt werden;

19) „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs
von Elektrizität an Kunden;

20) „integriertes Elektrizitätsunternehmen“ ein vertikal oder
horizontal integriertes Unternehmen;

21) „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen oder
eine Gruppe von Unternehmen, deren gegenseitige Bezie-
hungen in Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr.
4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die Kon-
trolle von Unternehmenszusammenschlüssen festgelegt (1)
sind, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betref-
fende Gruppe mindestens eine der Funktionen Übertra-
gung oder Verteilung und mindestens eine der Funktionen
Erzeugung von oder Versorgung mit Elektrizität wahr-
nimmt;

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1. Zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1310/97 (ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1).

22) „verbundene Unternehmen“ verbundene Unternehmen im
Sinne von Artikel 41 der Siebenten Richtlinie
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von
Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrags über den
konsolidierten Abschluss (2) und/oder assoziierte Unter-
nehmen im Sinne von Artikel 33 Absatz 1 derselben
Richtlinie und/oder Unternehmen, die denselben Aktionä-
ren gehören;

23) „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen,
das mindestens eine der Funktionen kommerzielle Erzeu-
gung, Übertragung, Verteilung von oder Versorgung mit
Elektrizität wahrnimmt und das außerdem eine weitere
Tätigkeit außerhalb des Elektrizitätsbereichs ausübt;

24) „Ausschreibungsverfahren“ das Verfahren, durch das ein
geplanter zusätzlicher Bedarf und geplante Ersatzkapazitä-
ten durch Lieferungen aus neuen oder bestehenden Erzeu-
gungsanlagen abgedeckt werden;

25) „langfristige Planung“ die langfristige Planung des Bedarfs
an Investitionen in Erzeugungs-, Übertragungs- und Vertei-
lungskapazität zur Deckung der Elektrizitätsnachfrage des
Netzes und zur Sicherung der Versorgung der Kunden;

26) „kleines, isoliertes Netz“ ein Netz mit einem Verbrauch
von weniger als 3 000 GWh im Jahr 1996, das bis zu
einem Wert von weniger als 5 % seines Jahresverbrauchs
mit anderen Netzen in Verbund geschaltet werden kann;

27) „isoliertes Kleinstnetz“ ein Netz mit einem Verbrauch von
weniger als 500 GWh im Jahr 1996, das nicht mit anderen
Netzen verbunden ist;

28) „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversor-
gung und -bereitstellung als auch die Betriebssicherheit;

29) „Energieeffizienz/Nachfragesteuerung“ ein globales oder
integriertes Konzept zur Steuerung der Höhe und des Zeit-
punkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den Primärenergie-
verbrauch senken und Spitzenlasten verringern soll, indem
Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder
anderen Maßnahmen wie unterbrechbaren Lieferverträgen
Vorrang vor Investitionen zur Steigerung der Erzeugungs-
kapazität eingeräumt wird, wenn sie unter Berücksichti-
gung der positiven Auswirkungen eines geringeren Ener-
gieverbrauchs auf die Umwelt und der damit verbundenen
Aspekte einer größeren Versorgungssicherheit und geringe-
rer Verteilungskosten die wirksamste und wirtschaftlichste
Option darstellen;

(*) Der Titel der Richtlinie 83/349/EWG wurde angepasst, um der
gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g).

(2) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 283 vom 27.10.2001, S. 28).
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30) „erneuerbare Energiequelle“ eine erneuerbare, nichtfossile
Energiequelle (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen und Gezei-
tenenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas
und Biogas);

31) „dezentrale Erzeugungsanlage“ eine an das Verteilernetz
angeschlossene Erzeugungsanlage.

KAPITEL II

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISATION DES
SEKTORS

Artikel 3

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der
Kunden

(1) Die Mitgliedstaaten tragen entsprechend ihrem institutio-
nellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips
dafür Sorge, dass Elektrizitätsunternehmen unbeschadet des
Absatzes 2 nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsät-
zen und im Hinblick auf die Errichtung eines wettbewerbsori-
entierten, sicheren und unter ökologischen Aspekten nachhalti-
gen Elektrizitätsmarkts betrieben werden und dass diese Unter-
nehmen hinsichtlich der Rechte und Pflichten nicht diskrimi-
niert werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags, ins-
besondere des Artikels 86, den Elektrizitätsunternehmen im
Allgemeinen wirtschaftlichen Interesse Verpflichtungen auferle-
gen, die sich auf Sicherheit, einschließlich Versorgungssicher-
heit, Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der Versorgung sowie
Umweltschutz, einschließlich Energieeffizienz und Klimaschutz,
beziehen können. Solche Verpflichtungen müssen klar fest-
gelegt, transparent, nichtdiskriminierend und überprüfbar sein
und den gleichberechtigten Zugang von Elektrizitätsunterneh-
men in der Europäischen Union zu den nationalen Verbrau-
chern sicherstellen. In Bezug auf die Versorgungssicherheit, die
Energieeffizienz/Nachfragesteuerung sowie zur Erreichung der
Umweltziele im Sinne dieses Absatzes können die Mitgliedstaa-
ten eine langfristige Planung vorsehen, wobei die Möglichkeit
zu berücksichtigen ist, dass Dritte Zugang zum Netz erhalten
wollen.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass alle Haus-
halts-Kunden und, soweit die Mitgliedstaaten dies für angezeigt
halten, Kleinunternehmen, nämlich Unternehmen, die weniger
als 50 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz oder eine
Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Mio. EUR haben, in
ihrem Hoheitsgebiet über eine Grundversorgung verfügen, also
das Recht auf Versorgung mit Elektrizität einer bestimmten
Qualität zu angemessenen, leicht und eindeutig vergleichbaren
und transparenten Preisen haben. Zur Gewährleistung der
Bereitstellung der Grundversorgung können die Mitgliedstaaten
einen Versorger letzter Instanz benennen. Die Mitgliedstaaten
erlegen Verteilerunternehmen die Verpflichtung auf, Kunden
nach Modalitäten, Bedingungen und Tarifen an ihr Netz anzu-
schließen, die nach dem Verfahren des Artikels 23 Absatz 2
festgelegt worden sind. Diese Richtlinie hindert die Mitglied-

staaten nicht daran, die Marktstellung der privaten sowie der
kleinen und mittleren Verbraucher zu stärken, indem sie die
Möglichkeiten des freiwilligen Zusammenschlusses zur Vertre-
tung dieser Verbrauchergruppe fördern.

Unterabsatz 1 wird in transparenter und nichtdiskriminierender
Weise umgesetzt, wobei die Öffnung des Marktes gemäß Arti-
kel 21 nicht behindert werden darf.

(4) Wenn ein Mitgliedstaat für die Erfüllung der Verpflich-
tungen nach den Absätzen 2 und 3 einen finanziellen Aus-
gleich, andere Arten von Gegenleistungen oder Alleinrechte
gewährt, muss dies auf nichtdiskriminierende, transparente
Weise geschehen.

(5) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum
Schutz der Endkunden und tragen insbesondere dafür Sorge,
dass für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz
besteht, einschließlich Maßnahmen zur Vermeidung eines Aus-
schlusses von der Versorgung. In diesem Zusammenhang kön-
nen die Mitgliedstaaten Maßnahmen zum Schutz von Endkun-
den in abgelegenen Gebieten treffen. Die Mitgliedstaaten
gewährleisten einen hohen Verbraucherschutz, insbesondere in
Bezug auf die Transparenz der Vertragsbedingungen, all-
gemeine Informationen und Streitbeilegungsverfahren. Die Mit-
gliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kunden tatsächlich
zu einem neuen Lieferanten wechseln können. Zumindest im
Fall der Haushalts-Kunden schließen solche Maßnahmen die in
Anhang A aufgeführten Maßnahmen ein.

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen auf oder als Anlage zu ihren Rechnungen
und in an Endkunden gerichtetem Werbematerial Folgendes
angeben:

a) den Anteil der einzelnen Energiequellen am Gesamtener-
gieträgermix, den der Lieferant im vorangegangenen Jahr
verwendet hat;

b) zumindest Verweise auf bestehende Informationsquellen,
wie Internetseiten, bei denen Informationen über die
Umweltauswirkungen - zumindest in Bezug auf CO2-Emis-
sionen und radioaktiven Abfall aus der durch den Gesamt-
energieträgermix des Lieferanten im vorangegangenen Jahr
erzeugten Elektrizität - öffentlich zur Verfügung stehen.

Bei Elektrizitätsmengen, die über eine Strombörse bezogen
oder von einem Unternehmen mit Sitz außerhalb der Gemein-
schaft eingeführt werden, können die von der Strombörse oder
von dem betreffenden Unternehmen für das Vorjahr vorgeleg-
ten Gesamtzahlen zugrunde gelegt werden.

Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um
dafür zu sorgen, dass die Informationen, die von den Versor-
gungsunternehmen gemäß diesem Artikel an ihre Kunden wei-
tergegeben werden, verlässlich sind.

(7) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur
Erreichung der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusam-
menhalts sowie des Umweltschutzes wozu auch Energieeffi-
zienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen und Maßnahmen zur
Bekämpfung von Klimaveränderungen gehören können und
der Versorgungssicherheit. Diese Maßnahmen können ins-
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besondere die Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize für
den Aufbau und den Erhalt der erforderlichen Netzinfrastruktur
einschließlich der Verbindungsleitungskapazitäten gegebenen-
falls unter Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder auf
Gemeinschaftsebene vorhandenen Instrumente umfassen.

(8) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Artikel 6, 7,
20 und 22 nicht anzuwenden, soweit ihre Anwendung die
Erfüllung der den Elektrizitätsunternehmen übertragenen
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen de jure oder de facto
verhindern würde und soweit die Entwicklung des Handelsver-
kehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, das den Inte-
ressen der Gemeinschaft zuwiderläuft. Im Interesse der
Gemeinschaft liegt insbesondere der Wettbewerb um zugelas-
sene Kunden in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und
Artikel 86 des Vertrags.

(9) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mit-
gliedstaaten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie zur
Gewährleistung der Grundversorgung und Erfüllung gemein-
wirtschaftlicher Verpflichtungen, einschließlich des Verbraucher
und des Umweltschutzes, getroffen haben, und deren mögliche
Auswirkungen auf den nationalen und internationalen Wett-
bewerb, und zwar unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen
eine Ausnahme von dieser Richtlinie erforderlich ist oder nicht.
Sie unterrichten die Kommission anschließend alle zwei Jahre
über Änderungen der Maßnahmen unabhängig davon, ob für
diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie erfor-
derlich ist oder nicht.

Artikel 4

Monitoring der Versorgungssicherheit

Die Mitgliedstaaten sorgen für ein Monitoring der Versorgungs-
sicherheit. Soweit die Mitgliedstaaten es für angebracht halten,
können sie diese Aufgabe den in Artikel 23 Absatz 1 genann-
ten Regulierungsbehörden übertragen. Dieses Monitoring
betrifft insbesondere das Verhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem heimischen Markt, die erwartete Nachfra-
geentwicklung, die in der Planung und im Bau befindlichen
zusätzlichen Kapazitäten, die Qualität und den Umfang der
Netzwartung sowie Maßnahmen zur Bedienung von Nachfra-
gespitzen und zur Bewältigung von Ausfällen eines oder meh-
rerer Versorger. Die zuständigen Behörden veröffentlichen alle
zwei Jahre spätestens zum 31. Juli einen Bericht über die bei
dem Monitoring dieser Aspekte gewonnenen Erkenntnisse und
etwaige getroffene oder geplante diesbezügliche Maßnahmen
und übermitteln ihn unverzüglich der Kommission.

Artikel 5

Technische Vorschriften

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Kriterien für die
technische Betriebssicherheit festgelegt und für den Netz-
anschluss von Erzeugungsanlagen, Verteilernetzen, Anlagen
direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und
Direktleitungen technische Vorschriften mit Mindestanforde-
rungen an die Auslegung und den Betrieb ausgearbeitet und
veröffentlicht werden. Diese technischen Vorschriften müssen
die Interoperabilität der Netze sicherstellen sowie objektiv und
nichtdiskriminierend sein. Sie werden der Kommission gemäß
Artikel 8 der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfah-
ren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft (1) mitgeteilt.

KAPITEL III

ERZEUGUNG

Artikel 6

Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten

(1) Für den Bau neuer Erzeugungsanlagen beschließen die
Mitgliedstaaten ein Genehmigungsverfahren, das nach objekti-
ven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien anzu-
wenden ist.

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung
von Genehmigungen zum Bau von Erzeugungsanlagen in
ihrem Hoheitsgebiet fest. Die Kriterien können folgende
Aspekte erfassen:

a) Sicherheit und Sicherung des elektrischen Netzes der Anla-
gen und zugehörigen Ausrüstungen;

b) Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der öffent-
lichen Sicherheit;

c) Umweltschutz;

d) Flächennutzung und Standortwahl;

e) Gebrauch von öffentlichem Grund und Boden;

f) Energieeffizienz;

g) Art der Primärenergieträger;

h) spezifische Merkmale des Antragstellers, wie technische,
wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit;

i) Einhaltung der nach Artikel 3 getroffenen Maßnahmen.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei den Genehmi-
gungsverfahren für kleine und/oder dezentrale Erzeugungsanla-
gen ihrer begrenzten Größe und ihrer möglichen Auswirkung
Rechnung getragen wird.

(4) Die Genehmigungsverfahren und die Kriterien werden
öffentlich bekannt gemacht. Die Gründe für die Verweigerung
einer Genehmigung sind dem Antragsteller mitzuteilen. Sie
müssen objektiv, nichtdiskriminierend, stichhaltig und hinrei-
chend belegt sein. Dem Antragsteller müssen Rechtsmittel zur
Verfügung stehen.

(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Geändert durch die Richtlinie
98/48/EG (ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).
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Artikel 7

Ausschreibung neuer Kapazitäten

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass neue Kapa-
zitäten oder Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen
im Interesse der Versorgungssicherheit über ein Ausschrei-
bungsverfahren oder ein hinsichtlich Transparenz und Nichtdis-
kriminierung gleichwertiges Verfahren auf der Grundlage ver-
öffentlichter Kriterien bereitgestellt bzw. getroffen werden kön-
nen. Diese Verfahren kommen jedoch nur in Betracht, wenn
die Versorgungssicherheit durch die im Wege des Genehmi-
gungsverfahrens geschaffenen Erzeugungskapazitäten bzw. die
getroffenen Energieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen
allein nicht gewährleistet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten können im Interesse des Umwelt-
schutzes und der Förderung neuer Technologien, die sich in
einem frühen Entwicklungsstadium befinden, die Möglichkeit
dafür schaffen, dass neue Kapazitäten auf der Grundlage ver-
öffentlichter Kriterien ausgeschrieben werden. Diese Ausschrei-
bung kann sich sowohl auf neue Kapazitäten als auch auf Ener-
gieeffizienz-/Nachfragesteuerungsmaßnahmen erstrecken. Ein
Ausschreibungsverfahren kommt jedoch nur in Betracht, wenn
die Erreichung der betreffenden Ziele durch die im Wege des
Genehmigungsverfahrens geschaffenen Erzeugungskapazitäten
bzw. die getroffenen Maßnahmen allein nicht gewährleistet ist.

(3) Die Einzelheiten des Ausschreibungsverfahrens für
Erzeugungskapazitäten und Energieeffizienz-/Nachfragesteue-
rungsmaßnahmen werden mindestens sechs Monate vor Ablauf
der Ausschreibungsfrist im Amtsblatt der Europäischen Union ver-
öffentlicht.

Die Ausschreibungsbedingungen werden jedem interessierten
Unternehmen, das seinen Sitz im Gebiet eines Mitgliedstaats
hat, rechtzeitig zur Verfügung gestellt, damit es auf die Aus-
schreibung antworten kann.

Zur Gewährleistung eines transparenten und nichtdiskriminie-
renden Verfahrens enthalten die Ausschreibungsbedingungen
eine genaue Beschreibung der Spezifikationen des Auftrags und
des von den Bietern einzuhaltenden Verfahrens sowie eine voll-
ständige Liste der Kriterien für die Auswahl der Bewerber und
die Auftragsvergabe, einschließlich der von der Ausschreibung
erfassten Anreize wie z. B. Beihilfen. Die Spezifikationen kön-
nen sich auch auf die in Artikel 6 Absatz 2 genannten Aspekte
erstrecken.

(4) Im Falle einer Ausschreibung für benötigte Produktions-
kapazitäten müssen auch Angebote für langfristig garantierte
Lieferungen von Strom aus bestehenden Produktionseinheiten
in Betracht gezogen werden, sofern damit eine Deckung des
zusätzlichen Bedarfs möglich ist.

(5) Die Mitgliedstaaten benennen eine Behörde, eine öffent-
liche Stelle oder eine von der Erzeugung, Übertragung und Ver-
teilung von Elektrizität sowie von der Elektrizitätsversorgung
unabhängige private Stelle, bei der es sich um die in Artikel 23
Absatz 1 genannte Regulierungsbehörde handeln kann und die
für die Durchführung, Überwachung und Kontrolle des in den
Absätzen 1 bis 4 beschriebenen Ausschreibungsverfahrens
zuständig ist. Ist ein Übertragungsnetzbetreiber in seinen

Eigentumsverhältnissen völlig unabhängig von anderen, nicht
mit dem Übertragungsnetz zusammenhängenden Tätigkeits-
bereichen, kann der Übertragungsnetzbetreiber als für die
Durchführung, Überwachung und Kontrolle des Ausschrei-
bungsverfahrens zuständige Stelle benannt werden. Diese
Behörde oder Stelle trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um
die Vertraulichkeit der in den Angeboten gemachten Angaben
zu gewährleisten.

KAPITEL IV

BETRIEB DES ÜBERTRAGUNGSNETZES

Artikel 8

Benennung von Übertragungsnetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unter-
nehmen, die Eigentümer von Übertragungsnetzen sind, benen-
nen für einen Zeitraum, den die Mitgliedstaaten unter Effizienz-
erwägungen und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse festlegen, einen oder mehrere Übertragungsnetz-
betreiber. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Übertra-
gungsnetzbetreiber die Artikel 9 bis 12 einhalten.

Artikel 9

Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber

Jeder Übertragungsnetzbetreiber ist verantwortlich,

a) auf lange Sicht die Fähigkeit des Netzes, eine angemessene
Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität zu befriedi-
gen, sicherzustellen;

b) durch entsprechende Übertragungskapazität und Zuverläs-
sigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen;

c) die Energieübertragung durch das Netz unter Berücksichti-
gung des Austauschs mit anderen Verbundnetzen zu
regeln. Daher ist es Sache des Übertragungsnetzbetreibers,
ein sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsnetz
zu unterhalten und in diesem Zusammenhang für die
Bereitstellung aller unentbehrlichen Hilfsdienste zu sorgen,
sofern diese Bereitstellung unabhängig von jedwedem
anderen Übertragungsnetz ist, mit dem das Netz einen
Verbund bildet;

d) dem Betreiber eines anderen Netzes, mit dem sein eigenes
Netz verbunden ist, ausreichende Informationen bereit-
zustellen, um den sicheren und effizienten Betrieb, den
koordinierten Ausbau und die Interoperabilität des Ver-
bundnetzes sicherzustellen;

e) sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder
Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten
der mit ihm verbundenen Unternehmen, zu enthalten;
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f) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu
stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen.

Artikel 10

Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern

(1) Gehört der Übertragungsnetzbetreiber zu einem vertikal
integrierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich
seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt
unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht
mit der Übertragung zusammenhängen. Diese Bestimmungen
begründen keine Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf
das Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Ver-
mögenswerten des Übertragungsnetzes vorzunehmen.

(2) Um die Unabhängigkeit eines Übertragungsnetzbetrei-
bers gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden Min-
destkriterien anzuwenden:

a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die
für die Leitung des Übertragungsnetzbetreibers zuständi-
gen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des inte-
grierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt
oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen
Elektrizitätserzeugung, -verteilung und -versorgung zustän-
dig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Übertragungs-
netzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt wer-
den, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Übertragungsnetzbetreiber hat in Bezug auf Ver-
mögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung oder den
Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entschei-
dungsbefugnisse, die er unabhängig von dem integrierten
Elektrizitätsunternehmen ausübt. Dies sollte geeigneten
Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit
denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befug-
nisse des Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte
über das Management im Hinblick auf die gemäß Artikel
23 Absatz 2 indirekt geregelte Rentabilität eines Tochter-
unternehmens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem
Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanz-
plan oder ein gleichwertiges Instrument des Übertragungs-
netzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für
die Verschuldung seines Tochterunternehmens festzulegen.
Dies erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen
bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entschei-
dungen über den Bau oder die Modernisierung von Über-
tragungsleitungen zu erteilen, die über den Rahmen des
genehmigten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instru-
ments nicht hinausgehen;

d) der Übertragungsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehand-
lungsprogramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnah-
men zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getrof-
fen werden, und gewährleistet die ausreichende Über-
wachung der Einhaltung dieses Programms. In dem Pro-
gramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mit-
arbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels haben.

Die für die Überwachung des Gleichbehandlungspro-
gramms zuständige Person oder Stelle legt der in Artikel
23 Absatz 1 genannten Regulierungsbehörde jährlich
einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der
veröffentlicht wird.

Artikel 11

Inanspruchnahme und Ausgleich von Kapazitäten

(1) Unbeschadet der Elektrizitätslieferung aufgrund vertragli-
cher Verpflichtungen einschließlich der Verpflichtungen aus
den Ausschreibungsbedingungen ist der Betreiber des Übertra-
gungsnetzes verantwortlich für die Inanspruchnahme der
Erzeugungsanlagen in seinem Gebiet und für die Nutzung der
Verbindungsleitungen mit den anderen Netzen, soweit er diese
Funktion hat.

(2) Die Einspeisung aus den Erzeugungsanlagen und die
Nutzung der Verbindungsleitungen erfolgen auf der Grundlage
von Kriterien, die der betreffende Mitgliedstaat genehmigen
kann, die objektiv und veröffentlicht sein sowie auf nichtdiskri-
minierende Weise angewandt werden müssen, damit ein ein-
wandfreies Funktionieren des Elektrizitätsbinnenmarkts gewähr-
leistet wird. Bei den Kriterien werden der wirtschaftliche Vor-
rang von Strom aus verfügbaren Erzeugungsanlagen oder aus
dem Transfer aus Verbindungsleitungen sowie die sich für das
Netz ergebenden technischen Beschränkungen berücksichtigt.

(3) Ein Mitgliedstaat kann dem Netzbetreiber zur Auflage
machen, dass er bei der Inanspruchnahme von Erzeugungsanla-
gen solchen den Vorrang gibt, in denen erneuerbare Energieträ-
ger oder Abfälle eingesetzt werden oder die nach dem Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten.

(4) Ein Mitgliedstaat kann aus Gründen der Versorgungs-
sicherheit anordnen, dass Elektrizität bis zu einer Menge, die
15 % der in einem Kalenderjahr zur Deckung des gesamten
Elektrizitätsverbrauchs des betreffenden Mitgliedstaats notwen-
digen Primärenergie nicht überschreitet, vorrangig aus Erzeu-
gungsanlagen abgerufen wird, die einheimische Primärenergie-
träger als Brennstoffe einsetzen.

(5) Die Mitgliedstaaten können den Übertragungsnetzbetrei-
bern zur Auflage machen, bei der Wartung und dem Ausbau
des Übertragungsnetzes, einschließlich der Verbindungskapazi-
täten, bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten.

(6) Soweit sie diese Funktion haben, beschaffen sich die
Übertragungsnetzbetreiber die Energie, die sie zur Deckung
von Energieverlusten und Kapazitätsreserven in ihrem Netz
verwenden, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und
marktorientierten Verfahren.

(7) Die von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegten
Ausgleichsregelungen für das Elektrizitätsnetz müssen objektiv,
transparent und nichtdiskriminierend sein, einschließlich der
Regelungen über die von den Netzbenutzern für Energieun-
gleichgewichte zu zahlenden Entgelte. Die Bedingungen für die
Erbringung dieser Leistungen durch die Übertragungsnetz-
betreiber einschließlich Regelungen und Tarife werden gemäß
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einem mit Artikel 23 Absatz 2 zu vereinbarenden Verfahren in
nichtdiskriminierender Weise und kostenorientiert festgelegt
und veröffentlicht.

Artikel 12

Vertraulichkeitsanforderungen für Übertragungsnetz-
betreiber

Unbeschadet des Artikels 18 oder sonstiger gesetzlicher Ver-
pflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt der
Übertragungsnetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich
sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt. Offen gelegte Informatio-
nen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche Vorteile
bringen können, werden in nichtdiskriminierender Weise zur
Verfügung gestellt.

KAPITEL V

BETRIEB DES VERTEILERNETZES

Artikel 13

Benennung von Verteilernetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unter-
nehmen, die Eigentümer von Verteilernetzen sind oder die für
sie verantwortlich sind, benennen für einen Zeitraum, den die
Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse festlegen, einen
oder mehrere Verteilernetzbetreiber. Die Mitgliedstaaten sorgen
dafür, dass die Verteilernetzbetreiber die Artikel 14 bis 16 ein-
halten.

Artikel 14

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

(1) Der Verteilernetzbetreiber unterhält in seinem Gebiet ein
sicheres, zuverlässiges und effizientes Elektrizitätsverteilernetz
unter Beachtung des Umweltschutzes.

(2) Der Verteilernetzbetreiber hat sich jeglicher Diskriminie-
rung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern,
insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen Unterneh-
men, zu enthalten.

(3) Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die
Informationen bereit, die sie für einen effizienten Netzzugang
benötigen.

(4) Ein Mitgliedstaat kann dem Verteilernetzbetreiber zur
Auflage machen, dass er bei der Inanspruchnahme von Erzeu-
gungsanlagen solchen den Vorrang gibt, in denen erneuerbare
Energieträger oder Abfälle eingesetzt werden oder die nach
dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten.

(5) Soweit sie diese Funktion haben, beschaffen sich die Ver-
teilernetzbetreiber die Energie, die sie zur Deckung von Ener-
gieverlusten und Kapazitätsreserven in ihrem Netz verwenden,
nach transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientier-

ten Verfahren. Durch diese Anforderung wird die Nutzung von
Elektrizität, die auf der Grundlage von vor dem 1. Januar 2002
geschlossenen Verträgen erworben wurde, nicht berührt.

(6) Sofern den Verteilernetzbetreibern der Ausgleich des Ver-
teilernetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem Zweck
festgelegten Regelungen objektiv, transparent und nichtdiskri-
minierend sein, einschließlich der Regelungen über die von den
Netzbenutzern für Energieungleichgewichte zu zahlenden Ent-
gelte. Die Bedingungen für die Erbringung dieser Leistungen
durch die Verteilernetzbetreiber einschließlich Regelungen und
Tarife werden gemäß einem mit Artikel 23 Absatz 2 zu verein-
barenden Verfahren in nichtdiskriminierender Weise und kos-
tenorientiert festgelegt und veröffentlicht.

(7) Bei der Planung des Verteilernetzausbaus berücksichtigt
der Verteilernetzbetreiber Energieeffizienz-/Nachfragesteue-
rungsmaßnahmen und/oder dezentrale Erzeugungsanlagen,
durch die sich die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines
Kapazitätsersatzes erübrigen könnte.

Artikel 15

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

(1) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte-
grierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich sei-
ner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unab-
hängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit
der Verteilung zusammenhängen. Diese Bestimmungen begrün-
den keine Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf das
Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Ver-
mögenswerten des Verteilernetzes vorzunehmen.

(2) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte-
grierten Unternehmen, so muss er zusätzlich zu den Anforde-
rungen des Absatzes 1 hinsichtlich seiner Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeits-
bereichen sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen.
Um dies zu erreichen, sind die folgenden Mindestkriterien
anzuwenden:

a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die
für die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Per-
sonen nicht betrieblichen Einrichtungen des integrierten
Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt oder indi-
rekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen Elektrizi-
tätserzeugung, übertragung und versorgung zuständig
sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetz-
betreibers zuständigen Personen so berücksichtigt werden,
dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswer-
te, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des
Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefug-
nisse, die er unabhängig von dem integrierten Elektrizitäts-
unternehmen ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinie-
rungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit denen
sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des
Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das
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Management im Hinblick auf die gemäß Artikel 23 Absatz
2 indirekt geregelte Rentabilität eines Tochterunterneh-
mens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem Mutter-
unternehmen insbesondere, den jährlichen Finanzplan oder
ein gleichwertiges Instrument des Verteilernetzbetreibers
zu genehmigen und generelle Grenzen für die Verschul-
dung seines Tochterunternehmens festzulegen. Dies erlaubt
es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen bezüglich
des laufenden Betriebs oder einzelner Entscheidungen über
den Bau oder die Modernisierung von Verteilerleitungen
zu erteilen, die über den Rahmen des genehmigten Finanz-
plans oder eines gleichwertigen Instruments nicht hinaus-
gehen;

d) der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungspro-
gramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum
Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden,
und gewährleistet die ausreichende Überwachung der Ein-
haltung dieses Programms. In dem Programm ist festgelegt,
welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick
auf die Erreichung dieses Ziels haben. Die für die Über-
wachung des Gleichbehandlungsprogramms zuständige
Person oder Stelle legt der in Artikel 23 Absatz 1 genann-
ten Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht über die
getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1 und 2
nicht auf integrierte Elektrizitätsunternehmen anzuwenden, die
weniger als 100 000 angeschlossene Kunden oder kleine iso-
lierte Netze beliefern.

Artikel 16

Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

Unbeschadet des Artikels 18 oder sonstiger gesetzlicher Ver-
pflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt der
Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler
Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Infor-
mationen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche
Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offen
gelegt werden.

Artikel 17

Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 10 Absatz 1 und Artikel 15 Absatz 1 stehen dem
gemeinsamen Betrieb des Übertragungs- und Verteilernetzes
durch einen Netzbetreiber nicht entgegen, sofern dieser hin-
sichtlich seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungs-
gewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen ist, die
nicht mit dem Betrieb des Übertragungs- bzw. Verteilernetzes
zusammenhängen, und sofern er die in den Buchstaben a) bis
d) aufgeführten Anforderungen erfüllt. Diese Bestimmungen
begründen keine Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf
das Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Ver-
mögenswerten des Kombinationsnetzes vorzunehmen.

a) In einem integrierten Elektrizitätsunternehmen dürfen die
für die Leitung des Kombinationsnetzbetreibers zuständi-
gen Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des inte-

grierten Elektrizitätsunternehmens angehören, die direkt
oder indirekt für den laufenden Betrieb in den Bereichen
Elektrizitätserzeugung und -versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Kombinations-
netzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt wer-
den, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Kombinationsnetzbetreiber hat in Bezug auf Ver-
mögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung und den
Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entschei-
dungsbefugnisse, die er unabhängig von dem integrierten
Elektrizitätsunternehmen ausübt. Dies sollte geeigneten
Koordinierungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit
denen sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befug-
nisse des Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte
über das Management im Hinblick auf die gemäß Artikel
23 Absatz 2 indirekt geregelte Rentabilität eines Tochter-
unternehmens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem
Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanz-
plan oder ein gleichwertiges Instrument des Kombinations-
netzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für
die Verschuldung seines Tochterunternehmens festzulegen.
Dies erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen
bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entschei-
dungen über den Bau oder die Modernisierung von Über-
tragungs- und Verteilerleitungen zu erteilen, die über den
Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleich-
wertigen Instruments nicht hinausgehen;

d) der Kombinationsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehand-
lungsprogramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnah-
men zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getrof-
fen werden, und gewährleistet die ausreichende Über-
wachung der Einhaltung dieses Programms. In dem Pro-
gramm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mit-
arbeiter im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels haben.
Die für die Überwachung des Gleichbehandlungspro-
gramms zuständige Person oder Stelle legt der in Artikel
23 Absatz 1 genannten Regulierungsbehörde jährlich
einen Bericht über die getroffenen Maßnahmen vor, der
veröffentlicht wird.

KAPITEL VI

ENTFLECHTUNG UND TRANSPARENZ DER
RECHNUNGSLEGUNG

Artikel 18

Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten oder jede von ihnen benannte
zuständige Behörde, einschließlich der in Artikel 23 genannten
Regulierungsbehörden, haben, soweit dies zur Wahrnehmung
ihrer Aufgaben erforderlich ist, das Recht auf Einsichtnahme in
die in Artikel 19 genannte Rechnungslegung der Elektrizitäts-
unternehmen.
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(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten
zuständigen Behörden, einschließlich der in Artikel 23 genann-
ten Regulierungsbehörden, wahren die Vertraulichkeit wirt-
schaftlich sensibler Informationen. Die Mitgliedstaaten können
die Offenlegung derartiger Informationen vorsehen, wenn dies
zur Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden
erforderlich ist.

Artikel 19

Entflechtung der Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass die Rechnungslegung der Elektri-
zitätsunternehmen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfolgt.

(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer
Rechtsform erstellen und veröffentlichen die Elektrizitätsunter-
nehmen ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprüfen, und
zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die Jahres-
abschlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Vierten
Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund
von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrags über den
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsform (1)
erlassen worden sind.

Unternehmen, die zur Veröffentlichung ihrer Jahresabschlüsse
gesetzlich nicht verpflichtet sind, halten in ihrer Hauptverwal-
tung eine Ausfertigung des Jahresabschlusses zur öffentlichen
Einsichtnahme bereit.

(3) Zur Vermeidung von Diskriminierung, Quersubventio-
nen und Wettbewerbsverzerrungen führen Elektrizitätsunter-
nehmen in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte
Konten für ihre Übertragungs- und Verteilungstätigkeiten in
derselben Weise, wie sie dies tun müssten, wenn die betreffen-
den Tätigkeiten von separaten Unternehmen ausgeführt wür-
den. Sie führen auch Konten für andere, nicht mit den Berei-
chen Übertragung und Verteilung zusammenhängende elektri-
zitätswirtschaftliche Tätigkeiten, wobei diese Konten konsoli-
diert sein können. Bis zum 1. Juli 2007 führen sie jeweils
getrennte Konten für die Versorgung zugelassener und nicht
zugelassener Kunden. Einnahmen aus dem Eigentum am Über-
tragungs- bzw. Verteilernetz weisen sie in den Konten geson-
dert aus. Gegebenenfalls führen sie konsolidierte Konten für
ihre Aktivitäten außerhalb des Elektrizitätsbereichs. Diese
interne Rechnungslegung schließt für jede Tätigkeit eine Bilanz
sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein.

(4) Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere
untersucht, ob die Verpflichtung zur Vermeidung von Diskri-
minierung und Quersubventionen gemäß Absatz 3 eingehalten
wird.

(*) Der Titel der Richtlinie 78/660/EWG wurde angepasst, um der
gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g).

(1) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 283 vom 27.10.2001, S. 28).

KAPITEL VII

ORGANISATION DES NETZZUGANGS

Artikel 20

Zugang Dritter

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einführung eines
Systems für den Zugang Dritter zu den Übertragungs- und Ver-
teilernetzen auf der Grundlage veröffentlichter Tarife; die
Zugangsregelung gilt für alle zugelassenen Kunden und wird
nach objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung zwischen
den Netzbenutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten stellen
sicher, dass diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berech-
nung vor deren Inkrafttreten gemäß Artikel 23 genehmigt wer-
den und dass die Tarife und — soweit nur die Methoden einer
Genehmigung unterliegen — die Methoden vor ihrem Inkraft-
treten veröffentlicht werden.

(2) Der Betreiber eines Übertragungs- oder Verteilernetzes
kann den Netzzugang verweigern, wenn er nicht über die
nötige Kapazität verfügt. Die Verweigerung ist hinreichend sub-
stanziiert zu begründen, insbesondere unter Berücksichtigung
des Artikels 3. Die Mitgliedstaaten stellen gegebenenfalls sicher,
dass der Übertragungs- bzw. Verteilernetzbetreiber bei einer
Verweigerung des Netzzugangs aussagekräftige Informationen
darüber bereitstellt, welche Maßnahmen zur Verstärkung des
Netzes erforderlich wären. Der um solche Informationen ersu-
chenden Partei kann eine angemessene Gebühr in Rechnung
gestellt werden, die die Kosten für die Bereitstellung dieser
Informationen widerspiegelt.

Artikel 21

Marktöffnung und Gegenseitigkeit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kun-
den sind:

a) bis zum 1. Juli 2004 alle zugelassenen Kunden entspre-
chend Artikel 19 Absätze 1 bis 3 der Richtlinie 96/92/EG.
Die Mitgliedstaaten veröffentlichen bis zum 31. Januar
jeden Jahres die Kriterien für die Definition dieser zugelas-
senen Kunden;

b) spätestens ab dem 1. Juli 2004 alle Nicht-Haushalts-Kun-
den;

c) ab dem 1. Juli 2007 alle Kunden.

(2) Ungleichgewichte bei der Öffnung der Elektrizitätsmärkte
werden wie folgt vermieden:

a) Elektrizitätslieferverträge mit einem zugelassenen Kunden
aus dem Netz eines anderen Mitgliedstaats dürfen nicht
untersagt werden, wenn der Kunde in beiden betreffenden
Netzen als zugelassener Kunde betrachtet wird;
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b) in Fällen, in denen Geschäfte nach Buchstabe a mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der Kunde nur in
einem der beiden Netze als zugelassener Kunde gilt, kann
die Kommission auf Antrag des Mitgliedstaats, in dem der
zugelassene Kunde ansässig ist, unter Berücksichtigung der
Marktlage und des gemeinsamen Interesses der ablehnen-
den Partei auferlegen, die gewünschten Lieferungen aus-
zuführen.

Artikel 22

Direktleitungen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, damit

a) alle Elektrizitätserzeuger und alle Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen, die in ihrem Hoheitsgebiet ansässig sind,
ihre eigenen Betriebsstätten, Tochterunternehmen und
zugelassenen Kunden über eine Direktleitung versorgen
können;

b) jeder zugelassene Kunde in ihrem Hoheitsgebiet von einem
Erzeuger und einem Versorgungsunternehmen über eine
Direktleitung versorgt werden kann.

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien für die Erteilung
von Genehmigungen für den Bau von Direktleitungen in ihrem
Hoheitsgebiet fest. Diese Kriterien müssen objektiv und nicht-
diskriminierend sein.

(3) Die Möglichkeit der Elektrizitätsversorgung über eine
Direktleitung gemäß Absatz 1 berührt nicht die Möglichkeit,
Elektrizitätslieferverträge gemäß Artikel 20 zu schließen.

(4) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich-
tung einer Direktleitung entweder von der Verweigerung des
Netzzugangs auf der Grundlage — soweit anwendbar — des
Artikels 20 oder von der Einleitung eines Streitbeilegungsver-
fahrens gemäß Artikel 23 abhängig machen.

(5) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich-
tung einer Direktleitung verweigern, wenn die Erteilung einer
solchen Genehmigung den Bestimmungen des Artikels 3 zuwi-
derlaufen würde. Die Verweigerung ist hinreichend substanziert
zu begründen.

Artikel 23

Regulierungsbehörden

(1) Die Mitgliedstaaten betrauen eine oder mehrere zustän-
dige Stellen mit der Aufgabe als Regulierungsbehörde. Diese
Behörden müssen von den Interessen der Elektrizitätswirtschaft
vollkommen unabhängig sein. Sie haben durch Anwendung
dieses Artikels zumindest die Aufgabe, Nichtdiskriminierung,
echten Wettbewerb und ein effizientes Funktionieren des
Markts sicherzustellen und ein Monitoring insbesondere in
Bezug auf folgende Aspekte durchzuführen:

a) Regeln für das Management und die Zuweisung von Ver-
bindungskapazitäten im Benehmen mit der Regulierungs-
behörde oder den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaa-
ten, mit denen ein Verbund besteht;

b) etwaige Mechanismen zur Behebung von Kapazitätseng-
pässen im nationalen Elektrizitätsnetz;

c) von Übertragungs- und Verteilerunternehmen benötigte
Zeit für die Herstellung von Anschlüssen und für Repara-
turen;

d) Veröffentlichung angemessener Informationen über Verbin-
dungsleitungen, Netznutzung und Kapazitätszuweisung für
interessierte Parteien durch die Übertragungs- und Vertei-
lernetzbetreiber unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
nicht aggregierte Informationen als vertrauliche Geschäfts-
informationen zu behandeln;

e) tatsächliche Entflechtung der Rechnungslegung entspre-
chend Artikel 19 zur Verhinderung von Quersubventionen
zwischen den Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs-
und Versorgungstätigkeiten;

f) Bedingungen und Tarife für den Anschluss neuer Elektrizi-
tätserzeuger, um zu gewährleisten, dass diese objektiv,
transparent und nichtdiskriminierend sind, unter besonde-
rer Berücksichtigung der Kosten und der Vorteile der ver-
schiedenen Technologien zur Elektrizitätserzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen, der dezentralen Erzeugung
und der Kraft-Wärme-Kopplung;

g) Umfang, in dem die Übertragungs- und Verteilernetzbetrei-
ber ihren Aufgaben gemäß den Artikeln 9 und 14 nach-
kommen;

h) Ausmaß von Transparenz und Wettbewerb.

Die durch diesen Artikel eingesetzten Stellen veröffentlichen
einen Jahresbericht über das Ergebnis ihrer Monitoring-Tätig-
keiten gemäß den Buchstaben a) bis h);

(2) Den Regulierungsbehörden obliegt es, zumindest die
Methoden zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedin-
gungen vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmi-
gen:

a) die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu
den nationalen Netzen, einschließlich der Tarife für die
Übertragung und die Verteilung. Diese Tarife oder Metho-
den sind so zu gestalten, dass die notwendigen Investitio-
nen in die Netze so vorgenommen werden können, dass
die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist.

b) die Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistun-
gen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass die Regulierungsbehörden der zuständigen Stelle
des Mitgliedstaats die Tarife bzw. zumindest die in Absatz 2
genannten Methoden sowie die in Absatz 4 genannten Ände-
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rungen zur förmlichen Entscheidung vorzulegen haben. Die
zuständige Stelle ist in einem solchen Fall befugt, den von der
Regulierungsbehörde vorgelegten Entwurf einer Entscheidung
zu billigen oder abzulehnen. Diese Tarife bzw. Methoden und
Änderungen werden zusammen mit der förmlichen Annahme-
entscheidung veröffentlicht. Jede förmliche Ablehnung des Ent-
wurfs einer Entscheidung wird ebenfalls veröffentlicht, ein-
schließlich der Begründung.

(4) Die Regulierungsbehörden sind befugt, falls erforderlich
von den Betreibern der Übertragungs- und Verteilernetze zu
verlangen, die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Bedin-
gungen, Tarife, Regeln, Mechanismen und Methoden zu
ändern, um sicherzustellen, dass diese angemessen sind und
nichtdiskriminierend angewendet werden.

(5) Jeder Betroffene, der hinsichtlich der in den Absätzen 1,
2 und 4 genannten Punkte eine Beschwerde gegen einen Über-
tragungs- oder Verteilernetzbetreiber hat, kann damit die Regu-
lierungsbehörde befassen, die als Streitbeilegungsstelle inner-
halb von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde eine Ent-
scheidung trifft. Diese Frist kann um zwei Monate verlängert
werden, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche Informatio-
nen anfordert. Mit Zustimmung des Beschwerdeführers ist eine
weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Eine solche Entschei-
dung ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls aufgrund eines
Rechtsbehelfs aufgehoben wird.

Betrifft eine Beschwerde die Tarife für den Anschluss größerer
neuer Erzeugungsanlagen, so kann die Regulierungsbehörde die
Zweimonatsfrist verlängern.

(6) Jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäß den Absät-
zen 2, 3 oder 4 getroffenen Entscheidung über die Methoden
oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht
hat, hinsichtlich der vorgeschlagenen Methoden beschwerdebe-
rechtigt ist, kann längstens binnen zwei Monaten bzw. inner-
halb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren Frist
nach Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags
für eine Entscheidung eine Beschwerde im Hinblick auf die
Überprüfung der Entscheidung einlegen. Eine Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung.

(7) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass die Regulierungsbehörden in der Lage sind, ihren Ver-
pflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 effizient und zügig
nachzukommen.

(8) Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame
Mechanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die Sicher-
stellung von Transparenz, um den Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der Ver-
braucher sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Die
Mechanismen tragen den Bestimmungen des Vertrags, ins-
besondere Artikel 82, Rechnung.

Bis zum Jahr 2010 unterbreiten die zuständigen Behörden der
Mitgliedstaaten der Kommission jährlich zum 31. Juli in Über-
einstimmung mit dem Wettbewerbsrecht einen Bericht über
Marktbeherrschung, Verdrängungspraktiken und wettbewerbs-

feindliches Verhalten. In diesem Bericht werden auch Verände-
rungen der Eigentumsverhältnisse untersucht; außerdem wer-
den die konkreten Maßnahmen festgehalten, die auf nationaler
Ebene getroffen wurden, um eine ausreichende Vielfalt an
Marktteilnehmern zu garantieren, oder die konkreten Maßnah-
men, um Verbindungskapazität und Wettbewerb zu fördern.
Ab dem Jahr 2010 unterbreiten die zuständigen Behörden
einen solchen Bericht alle zwei Jahre.

(9) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei Verstößen
gegen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Geheimhaltungs-
vorschriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der nach
nationalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfah-
ren, gegen die verantwortlichen natürlichen oder juristischen
Personen ergriffen werden.

(10) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten ist die Regulie-
rungsbehörde entscheidungsbefugt, die für den Netzbetreiber,
der die Netznutzung oder den Netzzugang verweigert, zustän-
dig ist.

(11) Beschwerden nach den Absätzen 5 und 6 lassen die
nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt.

(12) Die nationalen Regulierungsbehörden tragen zur Ent-
wicklung des Binnenmarktes und zur Schaffung gleicher Wett-
bewerbsbedingungen durch transparente Zusammenarbeit
untereinander und mit der Kommission bei.

KAPITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 24

Schutzmaßnahmen

Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf oder ist die
Sicherheit von Personen, Geräten oder Anlagen oder die Unver-
sehrtheit des Netzes gefährdet, so kann ein Mitgliedstaat vorü-
bergehend die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen.

Diese Maßnahmen dürfen nur die geringstmöglichen Störungen
im Funktionieren des Binnenmarktes hervorrufen und nicht
über das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierig-
keiten unbedingt erforderliche Maß hinausgehen.

Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen unverzüg-
lich den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mit;
diese kann beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat diese
Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat, soweit sie den
Wettbewerb verfälschen und den Handel in einem Umfang
beeinträchtigen, der dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.
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Artikel 25

Überwachung von Elektrizitätseinfuhren

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission alle drei
Monate über in den vorangegangenen drei Monaten getätigte
Elektrizitätseinfuhren (in Form physikalisch geflossener Ener-
giemengen) aus Drittländern.

Artikel 26

Ausnahmeregelungen

(1) Die Mitgliedstaaten, die nach Inkrafttreten dieser Richt-
linie nachweisen können, dass sich für den Betrieb ihrer klei-
nen, isolierten Netze erhebliche Probleme ergeben, können
Ausnahmeregelungen zu den einschlägigen Bestimmungen der
Kapitel IV, V, VI und VII sowie des Kapitels III im Falle von iso-
lierten Kleinstnetzen, soweit die Umrüstung, Modernisierung
und Erweiterung bestehender Kapazität betroffen ist, beantra-
gen, die ihnen von der Kommission gewährt werden können.
Vor einer entsprechenden Entscheidung unterrichtet die Kom-
mission die Mitgliedstaaten über diese Anträge unter Wahrung
der Vertraulichkeit. Die Entscheidung wird im Amtsblatt der
Europäischen Union veröffentlicht. Dieser Artikel gilt auch für
Luxemburg.

(2) Ein Mitgliedstaat, der nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
aus technischen Gründen erhebliche Schwierigkeiten hat, sei-
nen Markt für bestimmte begrenzte Gruppen der in Artikel 21
Absatz 1 Buchstabe b genannten gewerblichen Kunden zu öff-
nen, kann eine Ausnahme von dieser Bestimmung beantragen;
diese kann ihm von der Kommission für einen Zeitraum von
bis zu 18 Monaten ab dem in Artikel 30 Absatz 1 genannten
Zeitpunkt gewährt werden. Der Ausnahmezeitraum endet in
jedem Fall zu dem in Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe c) genann-
ten Zeitpunkt.

Artikel 27

Überprüfungsverfahren

Falls die Kommission in dem Bericht nach Artikel 28 Absatz 3
feststellt, dass aufgrund der effektiven Verwirklichung des Netz-
zugangs in einem Mitgliedstaat, die in jeder Hinsicht einen tat-
sächlichen, nichtdiskriminierenden und ungehinderten Netz-
zugang bewirkt, bestimmte in dieser Richtlinie vorgesehene
Vorschriften für Unternehmen (einschließlich der Vorschriften
für die rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern)
nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zum verfolgten Ziel
stehen, kann der betreffende Mitgliedstaat bei der Kommission
einen Antrag auf Freistellung von der Einhaltung der betreffen-
den Vorschrift einreichen.

Der Mitgliedstaat übermittelt den Antrag unverzüglich der
Kommission zusammen mit allen relevanten Angaben, die für
den Nachweis erforderlich sind, dass die in dem Bericht getrof-
fene Feststellung, wonach ein tatsächlicher Netzzugang sicher-
gestellt ist, auch weiterhin zutreffen wird.

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer Mitteilung
nimmt die Kommission zu dem Antrag des betreffenden Mit-
gliedstaats Stellung und legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der betref-
fenden Bestimmungen der Richtlinie vor. Die Kommission

kann in den Vorschlägen zur Änderung der Richtlinie vorschla-
gen, den betreffenden Mitgliedstaat von spezifischen Anforde-
rungen auszunehmen, sofern dieser Mitgliedstaat erforderli-
chenfalls Maßnahmen durchführt, die in gleicher Weise wirk-
sam sind.

Artikel 28

Berichterstattung

(1) Die Kommission überwacht und überprüft die Anwen-
dung dieser Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat vor Ablauf des ersten Jahres nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie und danach jedes Jahr einen Gesamtbericht
über die erzielten Fortschritte vor. In diesem Bericht wird min-
destens Folgendes behandelt:

a) die bei der Schaffung eines vollendeten und einwandfrei
funktionierenden Elektrizitätsbinnenmarktes gesammelten
Erfahrungen und erzielten Fortschritte sowie die noch
bestehenden Hindernisse, einschließlich der Aspekte
Marktbeherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungs-
praktiken oder wettbewerbsfeindliches Verhalten und ihre
Auswirkung unter dem Aspekt der Marktverzerrung;

b) die Frage, inwieweit sich die Entflechtungs- und Tarifie-
rungsbestimmungen dieser Richtlinie als geeignet erwiesen
haben, einen gerechten und nichtdiskriminierenden
Zugang zum Elektrizitätsnetz der Gemeinschaft und eine
gleichwertige Wettbewerbsintensität zu gewährleisten, und
welche wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen
Auswirkungen die Öffnung des Elektrizitätsmarktes auf die
Kunden hat;

c) eine Untersuchung der Fragen, die mit der Kapazität des
Elektrizitätsnetzes und der Sicherheit der Stromversorgung
in der Gemeinschaft und insbesondere mit dem bestehen-
den und dem erwarteten Gleichgewicht zwischen Angebot
und Nachfrage zusammenhängen, unter Berücksichtigung
der zwischen verschiedenen Gebieten bestehenden realen
Austauschkapazitäten des Netzes;

d) besondere Aufmerksamkeit wird den Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur
Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger
gewidmet;

e) die Anwendung der Ausnahme nach Artikel 15 Absatz 2
im Hinblick auf eine etwaige Überprüfung der Schwelle;

f) eine allgemeine Bewertung der Fortschritte in den bilatera-
len Beziehungen zu Drittländern, die Elektrizität erzeugen
und exportieren oder durchleiten, einschließlich der Fort-
schritte bei Marktintegration, sozialen und umweltbezoge-
nen Auswirkungen des Elektrizitätshandels und Zugang zu
den Netzen dieser Drittländer;

g) die Frage, ob ein Harmonisierungsbedarf besteht, der nicht
mit den Bestimmungen dieser Richtlinie zusammenhängt;
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h) die Frage, wie die Mitgliedstaaten die Bestimmungen des
Artikels 3 Absatz 6 zur Energiekennzeichnung in die Pra-
xis umgesetzt haben und wie etwaige Empfehlungen der
Kommission hierzu berücksichtigt wurden.

Gegebenenfalls kann dieser Bericht auch Empfehlungen enthal-
ten, insbesondere zur Tragweite und den Modalitäten der Kenn-
zeichnungsvorschriften, einschließlich beispielsweise der Art
und Weise, wie auf bestehende Referenzquellen und den Inhalt
dieser Quellen Bezug genommen wird, und insbesondere über
die Art und Weise, in der Informationen über die Umweltaus-
wirkungen zumindest unter dem Aspekt der bei der Elektrizi-
tätserzeugung aus verschiedenen Energieträgern entstehenden
CO2-Emissionen und radioaktiven Abfälle in transparenter,
leicht zugänglicher und vergleichbarer Weise in der gesamten
Europäischen Union verfügbar gemacht werden könnten, sowie
über die Art und Weise, in der die in den Mitgliedstaaten
ergriffenen Maßnahmen, um die Richtigkeit der von den Ver-
sorgungsunternehmen gemachten Angaben zu kontrollieren,
vereinfacht werden könnten, und Maßnahmen, um negativen
Auswirkungen von Marktbeherrschung und Marktkonzentra-
tion entgegenzuwirken.

(2) Alle zwei Jahre werden in dem Bericht nach Absatz 1
ferner die verschiedenen in den Mitgliedstaaten zur Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnah-
men analysiert und auf ihre Wirksamkeit und insbesondere
ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem Elektrizitäts-
markt untersucht. Gegebenenfalls kann der Bericht Empfehlun-
gen für Maßnahmen enthalten, die auf einzelstaatlicher Ebene
zur Gewährleistung eines hohen Standards der gemeinwirt-
schaftlichen Leistungen oder zur Verhinderung einer Markt-
abschottung zu ergreifen sind.

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat spätestens am 1. Januar 2006 einen detaillierten
Bericht über die Fortschritte bei der Schaffung des Elektrizitäts-
binnenmarktes vor. In dem Bericht wird insbesondere Folgen-
des geprüft:

— das Bestehen eines nichtdiskriminierenden Netzzugangs,

— die Wirksamkeit der Regulierung,

— die Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur und der
Stand der Versorgungssicherheit in der Gemeinschaft,

— die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung
Kleinunternehmen und Privathaushalten zugute kommt,
insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsstandards der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen und der Grundversor-
gung,

— die Frage, inwieweit die Märkte in der Praxis tatsächlich
wettbewerbsoffen sind, einschließlich der Aspekte Markt-
beherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken
oder wettbewerbsfeindliches Verhalten,

— die Frage, inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger
wechseln und die Tarife neu aushandeln,

— die Preisentwicklungen, auch bei den Endkundenpreisen,
im Verhältnis zum Grad der Marktöffnung,

— die bei der Anwendung der Richtlinie gewonnenen Erfah-
rungen, was die tatsächliche Unabhängigkeit von Netz-
betreibern in vertikal integrierten Unternehmen betrifft,
sowie die Frage, ob neben der funktionalen Unabhängig-
keit und der Trennung der Rechnungslegung weitere Maß-
nahmen konzipiert wurden, die in ihrer Wirkung der
rechtlichen Entflechtung gleichkommen.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
hohe Qualitätsstandards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen
zu gewährleisten.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
die uneingeschränkte und tatsächliche Unabhängigkeit von Ver-
teilernetzbetreibern bis zum 1. Juli 2007 sicherzustellen. Falls
erforderlich, beziehen sich diese Vorschläge in Übereinstim-
mung mit dem Wettbewerbsrecht auch auf Maßnahmen zur
Behandlung von Problemen der Marktbeherrschung, Marktkon-
zentration, Verdrängungspraktiken oder des wettbewerbsfeindli-
chen Verhaltens.

Artikel 29

Aufhebung von Rechtsvorschriften

Die Richtlinie 90/547/EWG wird mit Wirkung zum 1. Juli
2004 aufgehoben.

Die Richtlinie 96/92/EG wird zum 1. Juli 2004 aufgehoben;
die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen
für ihre Umsetzung und Anwendung werden davon nicht
berührt. Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten
als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach
der Entsprechungstabelle in Anhang B zu lesen.

Artikel 30

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens am 1. Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten können die Umsetzung von Artikel
15 Absatz 1 bis zum 1. Juli 2007 zurückstellen. Die Anforde-
rungen des Artikels 15 Absatz 2 bleiben hiervon unberührt.
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(3) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

Artikel 31

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 32

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 26. Juni 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
A. TSOCHATZOPOULOS
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ANHANG A

Maßnahmen zum Schutz der Kunden

Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinien 97/7/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (1) und 93/13/EG des Rates (2) soll mit den in Artikel 3 genannten Maßnahmen sicher-
gestellt werden, dass die Kunden

a) Anspruch auf einen Vertrag mit ihren Anbietern von Elektrizitätsdienstleistungen haben, in dem Folgendes fest-
gelegt ist:

— Name und Anschrift des Anbieters,

— erbrachte Leistungen und angebotene Qualitätsstufen sowie Zeitpunkt für den Erstanschluss,

— falls angeboten, die Art der angebotenen Wartungsdienste,

— Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife und Wartungsentgelte erhältlich sind,

— Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnis-
ses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts,

— etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungs-
qualität und

— Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß Buchstabe f).

Die Bedingungen müssen gerecht und im Voraus bekannt sein. Diese Informationen müssen in jedem Fall vor
Abschluss oder Bestätigung des Vertrags bereitgestellt werden. Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler
müssen die oben genannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden;

b) rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen und dabei über ihr Rücktrittsrecht unterrich-
tet werden. Die Dienstleister teilen ihren Kunden direkt jede Gebührenerhöhung mit angemessener Frist mit, auf
jeden Fall jedoch vor Ablauf der normalen Abrechnungsperiode, die auf die Gebührenerhöhung folgt. Die Mitglied-
staaten stellen sicher, dass es den Kunden freisteht, den Vertrag zu lösen, wenn sie die neuen Bedingungen nicht
akzeptieren, die ihnen ihr Elektrizitätsdienstleister mitgeteilt hat;

c) transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die Standardbedingungen für den Zugang zu
Elektrizitätsdienstleistungen und deren Inanspruchnahme erhalten;

d) über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen können. Die Unterschiede in den Vertragsbedingungen
spiegeln die Kosten wider, die dem Lieferanten durch die unterschiedlichen Zahlungssysteme entstehen. Die all-
gemeinen Vertragsbedingungen müssen fair und transparent sein. Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein.
Die Kunden müssen gegen unfaire oder irreführende Verkaufsmethoden geschützt sein;

e) den Lieferanten ohne Berechnung von Gebühren wechseln können;

f) transparente, einfache und kostengünstige Verfahren zur Behandlung ihrer Beschwerden in Anspruch nehmen kön-
nen. Diese Verfahren müssen eine gerechte und zügige Beilegung von Streitfällen ermöglichen und für berechtigte
Fälle ein Erstattungs- und Entschädigungssystem vorsehen. Sie sollten, soweit möglich, den in der Empfehlung
98/257/EG der Kommission (3) dargelegten Grundsätzen folgen;

g) beim Zugang zur Grundversorgung gemäß den von den Mitgliedstaaten nach Artikel 3 Absatz 3 erlassenen Bestim-
mungen über ihre Rechte in Bezug auf die Grundversorgung informiert werden.

(1) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.
(2) ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.
(3) ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
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ANHANG B

Entsprechungstabelle

Richtlinie 96/92/EG Diese Richtlinie

Artikel 1 Artikel 1 Anwendungsbereich

Artikel 2 Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Artikel 3 und 10 Absatz 1 Artikel 3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der Kun-
den

— Artikel 4 Monitoring der Versorgungssicherheit

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 5 Technische Vorschriften

Artikel 4 und 5 Artikel 6 Genehmigungsverfahren für neue Kapazitäten

Artikel 4 und 6 Artikel 7 Ausschreibung neuer Kapazitäten

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 8 Benennung von Übertragungsnetzbetreibern

Artikel 7 Absätze 3 bis 5 Artikel 9 Aufgaben der Übertragungsnetzbetreiber

Artikel 7 Absatz 6 Artikel 10 Entflechtung von Übertragungsnetzbetreibern

Artikel 8 Artikel 11 Inanspruchnahme und Ausgleich von Kapazitäten

Artikel 9 Artikel 12 Vertraulichkeitsanforderungen für Übertragungsnetzbetreiber

Artikel 10 Absätze 2 und 3 Artikel 13 Benennung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 11 Artikel 14 Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

— Artikel 15 Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 12 Artikel 16 Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

— Artikel 17 Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 13 Artikel 18 Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

Artikel 14 Artikel 19 Entflechtung der Rechnungslegung

Artikel 15 bis 18 Artikel 20 Zugang Dritter

Artikel 19 Artikel 21 Marktöffnung und Gegenseitigkeit

Artikel 21 Artikel 22 Direktleitungen

Artikel 20 Absätze 3 und 4
und Artikel 22

Artikel 23 Regulierungsbehörden

Artikel 23 Artikel 24 Schutzmaßnahmen

— Artikel 25 Überwachung von Elektrizitätseinfuhren

Artikel 24 Artikel 26 Ausnahmeregelungen

— Artikel 27 Überprüfungsverfahren

Artikel 25 und 26 Artikel 28 Berichterstattung

— Artikel 29 Aufhebung von Rechtsvorschriften

Artikel 27 Artikel 30 Umsetzung

Artikel 28 Artikel 31 Inkrafttreten

Artikel 29 Artikel 32 Adressaten

ANHANG A Maßnahmen zum Schutz der Kunden
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Erklärungen zu Stilllegungen und Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen

I n t e r i n s t i t u t i o n e l l e E r k l ä r u n g

„Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission heben hervor, dass die Mitgliedstaaten sicherstel-
len müssen, dass angemessene, in den Mitgliedstaaten überprüfte finanzielle Mittel für Stilllegungen und
Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen tatsächlich gemäß ihrer Zweckbestimmung verfügbar sind und trans-
parent verwaltet werden, so dass sie den fairen Wettbewerb auf dem Energiemarkt nicht behindern.“

E r k l ä r u n g d e r K o m m i s s i o n

„Die Kommission weist darauf hin, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass die Mittel für Stilllegungen und
Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen, die auf die Ziele des Euratom-Vertrags bezogen sind, transparent ver-
waltet und ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden. Sie beabsichtigt in diesem Zusammenhang
im Rahmen der ihr mit dem Euratom-Vertrag übertragenen Befugnisse alljährlich einen Bericht über die
Verwendung der Mittel für Stilllegungen und Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen zu veröffentlichen. Sie
wird insbesondere darauf achten, dass sichergestellt ist, dass die einschlägigen Bestimmungen des Gemein-
schaftsrechts ohne Einschränkungen angewandt werden.“
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RICHTLINIE 2003/55/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 26. Juni 2003

über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
98/30/EG

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55
und Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 98/30/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 22. Juni 1998 betreffend gemein-
same Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt (4) hat
einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung eines Erdgas-
binnenmarkts geleistet.

(2) Die bei der Durchführung dieser Richtlinie gewonnenen
Erfahrungen zeugen von dem Nutzen, der sich aus dem
Erdgasbinnenmarkt ergeben kann in Form von Effizienz-
steigerungen, Preissenkungen, einer höheren Dienstleis-
tungsqualität und einer größeren Wettbewerbsfähigkeit.
Nach wie vor bestehen jedoch schwerwiegende Mängel
und weit reichende Möglichkeiten zur Verbesserung der
Funktionsweise der Märkte, insbesondere sind konkrete
Maßnahmen erforderlich, um gleiche Ausgangsbedingun-
gen und die Gefahr einer Marktbeherrschung und von
Verdrängungspraktiken zu verringern, durch Sicherstel-
lung nichtdiskriminierender Fernleitungs- und Vertei-
lungstarife, durch einen Netzzugang auf der Grundlage
von Tarifen, die vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht
werden, sowie durch Sicherstellung des Schutzes der
Rechte kleiner und benachteiligter Kunden.

(3) Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung am 23. und
24. März 2000 in Lissabon dazu aufgerufen, zügig an
der Vollendung des Binnenmarktes sowohl im Elektrizi-
täts- als auch im Gassektor zu arbeiten und die Liberali-
sierung in diesen Sektoren zu beschleunigen, um in die-
sen Bereichen einen voll funktionsfähigen Binnenmarkt
zu verwirklichen. In seiner Entschließung vom 6. Juli
2000 zum zweiten Bericht der Kommission an das
Europäische Parlament und den Rat über den Stand der
Liberalisierung der Energiemärkte forderte das Europäi-
sche Parlament die Kommission auf, einen detaillierten
Zeitplan festzulegen, innerhalb dessen genau beschrie-
bene Ziele verwirklicht werden müssen, um stufenweise
zu einer völligen Liberalisierung der Energiemärkte zu
gelangen.

(4) Die Freiheiten, die der Vertrag den europäischen Bürgern
garantiert (freier Waren- und Dienstleistungsverkehr und
Niederlassungsfreiheit), sind nur in einem vollständig
geöffneten Markt möglich, der allen Verbrauchern die
freie Wahl ihrer Lieferanten und allen Anbietern die freie
Belieferung ihrer Kunden gestattet.

(5) Angesichts der zu erwartenden zunehmenden Abhängig-
keit vom Erdgas sollten Initiativen und Maßnahmen zur
Förderung von Gegenseitigkeitsvereinbarungen mit
Drittländern über den Netzzugang und zur Förderung
der Marktintegration in Erwägung gezogen werden.

(6) Die Haupthindernisse für einen voll funktionsfähigen
und wettbewerbsorientierten Binnenmarkt hängen unter
anderem mit dem Netzzugang, dem Zugang zu Spei-
cheranlagen, der Tarifierung, der Interoperabilität zwi-
schen Systemen und einer unterschiedlichen Marktöff-
nung in den verschiedenen Mitgliedstaaten zusammen.

(7) Ein funktionierender Wettbewerb setzt voraus, dass der
Netzzugang nichtdiskriminierend, transparent und zu
angemessenen Preisen gewährleistet ist.

(8) Zur Vollendung des Erdgasbinnenmarkts ist ein nichtdis-
kriminierender Zugang zum Netz des Fernleitungs- und
Verteilernetzbetreibers von größter Bedeutung. Ein Fern-
leitungs- oder Verteilernetzbetreiber kann aus einem
oder mehreren Unternehmen bestehen.

(9) Im Fall eines Erdgasunternehmens, das im Fernleitungs-,
Verteiler-, Speicherungs- oder Flüssig-Erdgas(LNG)-Be-
reich tätig und hinsichtlich seiner Rechtsform von den
Unternehmen getrennt ist, die Gewinnungs- und/oder

(1) ABl. C 240 E vom 28.8.2001, S. 60, und ABl. C 227 E vom
24.9.2002, S. 393.

(2) ABl. C 36 vom 8.2.2002, S. 10.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 13. März 2002

(ABl. C 47 E vom 27.2.2003, S. 367), Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 3. Februar 2003 (ABl. C 50 E vom 4.3.2003, S. 36) und
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 4. Juni 2003 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht).

(4) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 1.
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Liefertätigkeiten ausüben, kann es sich bei dem
benannten Netzbetreiber um dasselbe Unternehmen
handeln, das auch Eigentümer der Infrastruktur ist.

(10) Um einen effizienten und nichtdiskriminierenden Netz-
zugang zu gewährleisten, ist es angezeigt, dass die Fern-
leitungs- und Verteilernetze durch unterschiedliche
Rechtspersonen betrieben werden, wenn vertikal inte-
grierte Unternehmen bestehen. Die Kommission sollte
von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung dieser
Voraussetzung entwickelte Maßnahmen gleicher Wir-
kung prüfen und gegebenenfalls Vorschläge zur Ände-
rung dieser Richtlinie vorlegen.

Der Fernleitungs- und der Verteilernetzbetreiber sollte
ferner über wirksame Entscheidungsbefugnisse in Bezug
auf Vermögenswerte verfügen, die zur Wartung, dem
Betrieb und der Entwicklung von Netzen erforderlich
sind, wenn die betreffenden Vermögenswerte sich im
Eigentum vertikal integrierter Unternehmen befinden
und von diesen betrieben werden.

Es muss jedoch zwischen einer solchen rechtlichen Tren-
nung und der Entflechtung hinsichtlich der Eigentums-
verhältnisse unterschieden werden. Die rechtliche Tren-
nung bedingt keine Änderung der Eigentümerschaft an
den Vermögenswerten, und der Geltung ähnlicher oder
identischer Beschäftigungsbedingungen im gesamten ver-
tikal integrierten Unternehmen steht nichts entgegen.
Jedoch sollte ein nichtdiskriminierender Entscheidungs-
prozess durch organisatorische Maßnahmen zur Unab-
hängigkeit des zuständigen Entscheidungsträgers sicher-
gestellt werden.

(11) Damit kleine Verteilerunternehmen finanziell und admi-
nistrativ nicht unverhältnismäßig stark belastet werden,
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, solche
Unternehmen erforderlichenfalls von den Vorschriften
für die rechtliche Entflechtung der Verteilung auszuneh-
men.

(12) Um einem in einem Mitgliedstaat ansässigen Erdgas-
unternehmen den Abschluss von Verträgen zu erleich-
tern, die die Versorgung von zugelassenen Kunden in
einem anderen Mitgliedstaat betreffen, sollten die Mit-
gliedstaaten und, wo angemessen, die nationalen Regu-
lierungsbehörden auf einheitlichere Bedingungen und
auf den gleichen Grad an Zulassungsfähigkeit im gesam-
ten Binnenmarkt hinarbeiten.

(13) Der wirksamen Regulierung durch eine oder mehrere
nationale Regulierungsbehörden kommt eine Schlüssel-
rolle bei der Gewährleistung eines nichtdiskriminieren-
den Netzzugangs zu. Die Mitgliedstaaten legen die Auf-
gaben, Zuständigkeiten und administrativen Befugnisse
der Regulierungsbehörden fest. Es ist wichtig, dass die
Regulierungsbehörden in allen Mitgliedstaaten über die
gleichen Mindestzuständigkeiten verfügen. Diese Regulie-
rungsbehörden sollten befugt sein, die Tarife oder
wenigstens die Methoden zur Berechnung der Tarife für
die Fernleitung und Verteilung sowie für den Zugang zu

Flüssigerdgasanlagen (LNG-Anlagen) festzulegen oder zu
genehmigen. Um Unsicherheiten und kosten- und zeit-
aufwändige Streitigkeiten zu vermeiden, sollten diese
Tarife veröffentlicht werden, bevor sie Gültigkeit erlan-
gen.

(14) Die Kommission hat mitgeteilt, dass sie beabsichtigt,
eine europäische Gruppe der Regulierungsbehörden für
Elektrizität und Gas einzurichten, die einen geeigneten
Beratungsmechanismus zur Stärkung der Zusammen-
arbeit und der Koordinierung der nationalen Regulie-
rungsbehörden darstellen würde, um die Entwicklung
des Binnenmarktes für Elektrizität und Gas zu fördern
und in allen Mitgliedstaaten zu einer konsistenten
Anwendung der Bestimmungen beizutragen, die in der
vorliegenden Richtlinie, der Richtlinie 2003/54/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni
2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizi-
tätsbinnenmarkt (1) und der Verordnung (EG) Nr.
1228/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2003 über die Netzzugangsbedingungen
für den grenzüberschreitenden Stromhandel (2) festgelegt
sind.

(15) Zur Sicherstellung eines effektiven Marktzugangs für alle
Marktteilnehmer, einschließlich neuer Marktteilnehmer,
bedarf es nichtdiskriminierender, kostenorientierter Aus-
gleichsmechanismen. Sobald der Erdgasmarkt einen aus-
reichenden Liquiditätsstand erreicht hat, sollte dies durch
den Aufbau transparenter Marktmechanismen für die
Lieferung und den Bezug von Erdgas zur Deckung des
Ausgleichsbedarfs realisiert werden. Solange derartige
liquide Märkte fehlen, sollten die nationalen Regulie-
rungsbehörden aktiv darauf hinwirken, dass die Tarife
für Ausgleichsleistungen nichtdiskriminierend und kos-
tenorientiert sind. Gleichzeitig sollten geeignete Anreize
gegeben werden, um die Einspeisung und Abnahme von
Gas auszugleichen und das System nicht zu gefährden.

(16) Die nationalen Regulierungsbehörden sollten die Mög-
lichkeit haben, die Tarife oder die Tarifberechnungs-
methoden auf der Grundlage eines Vorschlags des Fern-
leitungsnetzbetreibers, des oder der Verteilernetzbetrei-
ber oder des Betreibers einer LNG-Anlage oder auf der
Grundlage eines zwischen diesen Betreibern und den
Netzbenutzern abgestimmten Vorschlags festzulegen
oder zu genehmigen. Dabei sollten die nationalen Regu-
lierungsbehörden sicherstellen, dass die Tarife für die
Fernleitung und Verteilung nichtdiskriminierend und
kostenorientiert sind und die langfristig durch Nachfra-
gesteuerung vermiedenen Netzgrenzkosten berücksichti-
gen.

(17) Die Vorteile des Binnenmarkts sollten Industrie und
Handel, einschließlich der kleinen und mittleren Unter-
nehmen, sowie den Bürgern überall in der Gemeinschaft
aus Gründen der Gerechtigkeit und der Wettbewerbs-
fähigkeit und indirekt infolge von Effizienzsteigerungen
in den Unternehmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen
so schnell wie möglich zur Verfügung stehen.

(1) Siehe Seite 37 dieses Amtsblatts.
(2) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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(18) Die Erdgaskunden sollten ihr Versorgungsunternehmen
frei wählen können. Dennoch sollte die Vollendung des
Binnenmarkts für Erdgas schrittweise und an einen fes-
ten Endtermin gebunden erfolgen, um der Branche Gele-
genheit zur Anpassung zu geben und sicherzustellen,
dass effiziente Maßnahmen und Regelungen zum Schutz
der Verbraucherinteressen getroffen werden und gewähr-
leistet ist, dass die Verbraucher tatsächlich das Recht auf
freie Wahl ihres Versorgungsunternehmens haben.

(19) Durch die schrittweise Öffnung des Marktes zum freien
Wettbewerb sollten die Unterschiede zwischen den Mit-
gliedstaaten so schnell wie möglich beseitigt werden. Bei
der Durchführung dieser Richtlinie sollten Transparenz
und Sicherheit gewährleistet sein.

(20) Die Richtlinie 98/30/EG trägt zum Zugang zu Speicher-
anlagen als Teil des Erdgasnetzes bei. Angesichts der bei
der Schaffung des Binnenmarkts gewonnenen Erfahrun-
gen sollten zusätzliche Maßnahmen getroffen werden,
um die Bestimmungen über den Zugang zu Speicher-
anlagen und Hilfsdiensten zu verdeutlichen.

(21) Speicheranlagen sind ein wesentliches Instrument, unter
anderem um gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie
die Versorgungssicherheit erfüllen zu können. Dies sollte
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen oder Diskriminierun-
gen bei dem Zugang zu Speicheranlagen führen.

(22) Es sollten weitere Maßnahmen ergriffen werden, um
sicherzustellen, dass die Tarife für den Zugang zu Fern-
leitungen transparent und nichtdiskriminierend sind.
Diese Tarife sollten auf alle Benutzer in nichtdiskriminie-
render Weise angewandt werden. Werden Speicheranla-
gen, Netzpufferung oder Hilfsdienste in einem bestimm-
ten Gebiet auf einem ausreichend wettbewerbsoffenen
Markt betrieben, so könnte der Zugang nach transparen-
ten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten Ver-
fahren zugelassen werden.

(23) Im Interesse der Versorgungssicherheit sollte das Gleich-
gewicht zwischen Angebot und Nachfrage in den einzel-
nen Mitgliedstaaten beobachtet und anschließend ein
Gesamtbericht über die Versorgungssicherheit in der
Gemeinschaft angefertigt werden, in dem die zwischen
verschiedenen Gebieten bestehende Verbindungskapazi-
tät berücksichtigt wird. Die Beobachtung sollte so früh-
zeitig erfolgen, dass die geeigneten Maßnahmen getrof-
fen werden können, wenn die Versorgungssicherheit
gefährdet sein sollte. Der Aufbau und der Erhalt der
erforderlichen Netzinfrastruktur einschließlich der Ver-
bundmöglichkeiten sollten zu einer stabilen Erdgasver-
sorgung beitragen.

(24) Die Mitgliedstaaten sollten unter Berücksichtigung der
erforderlichen Qualitätsanforderungen sicherstellen, dass
Biogas, Gas aus Biomasse und andere Gasarten einen
nichtdiskriminierenden Zugang zum Gasnetz erhalten,
vorausgesetzt, dieser Zugang ist dauerhaft mit den ein-
schlägigen technischen Vorschriften und Sicherheitsnor-
men vereinbar. Diese Vorschriften und Normen sollten
gewährleisten, dass es technisch machbar ist, diese Gase

sicher in das Erdgasnetz einzuspeisen und durch dieses
Netz zu transportieren, und sollten sich auch auf die
chemischen Eigenschaften dieser Gase erstrecken.

(25) Ein großer Teil der Gasversorgung der Mitgliedstaaten
wird nach wie vor durch langfristige Verträge gesichert
werden, weshalb diese als Möglichkeit für die Gasversor-
gungsunternehmen erhalten bleiben sollten, sofern sie
die Ziele dieser Richtlinie nicht unterlaufen und mit dem
Vertrag, einschließlich der darin festgelegten Wett-
bewerbsregeln, vereinbar sind. Sie müssen deshalb bei
der Planung der Versorgungs- und Transportkapazitäten
von Erdgasunternehmen berücksichtigt werden.

(26) Damit gewährleistet ist, dass die Qualität gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen in der Gemeinschaft weiterhin
hohen Standards entspricht, sollten die Mitgliedstaaten
die Kommission regelmäßig über alle zur Erreichung der
Ziele dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen unter-
richten. Die Kommission sollte regelmäßig einen Bericht
veröffentlichen, in dem die Maßnahmen der Mitglied-
staaten zur Erreichung gemeinwirtschaftlicher Ziele
untersucht und in ihrer Wirksamkeit verglichen werden,
um Empfehlungen für Maßnahmen auszusprechen, die
auf einzelstaatlicher Ebene zur Gewährleistung einer
hohen Qualität der gemeinwirtschaftlichen Leistungen
zu ergreifen sind.

Die Mitgliedstaaten sollten dafür Sorge tragen, dass die
Kunden, wenn sie an das Gasnetz angeschlossen werden,
über ihr Recht auf Versorgung mit Erdgas einer
bestimmten Qualität zu angemessenen Preisen unterrich-
tet werden. Die von den Mitgliedstaaten zum Schutz der
Endkunden ergriffenen Maßnahmen können für nicht-
gewerbliche Kunden und kleine und mittlere Unterneh-
men unterschiedlich ausfallen.

(27) Die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen ist
eine grundlegende Anforderung dieser Richtlinie, und es
ist wichtig, dass in dieser Richtlinie von allen Mitglied-
staaten einzuhaltende gemeinsame Mindestnormen fest-
gelegt werden, die den Zielen des Verbraucherschutzes,
der Versorgungssicherheit, des Umweltschutzes und
einer gleichwertigen Wettbewerbsintensität in allen Mit-
gliedstaaten Rechnung tragen. Gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen müssen unter Berücksichtigung der ein-
zelstaatlichen Gegebenheiten aus nationaler Sicht aus-
gelegt werden können, wobei das Gemeinschaftsrecht
einzuhalten ist.

(28) Die von den Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele
des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts ergrif-
fenen Maßnahmen können insbesondere die Schaffung
geeigneter wirtschaftlicher Anreize, gegebenenfalls unter
Einsatz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder Gemein-
schaftsebene vorhandenen Instrumente, umfassen. Zu
diesen Instrumenten können auch Haftungsregelungen
zur Absicherung der erforderlichen Investitionen zählen.

(29) Soweit die von den Mitgliedstaaten zur Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen
Maßnahmen staatliche Beihilfen nach Artikel 87 Absatz
1 des Vertrags darstellen, sind sie der Kommission
gemäß Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags mitzuteilen.
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(30) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die
Schaffung eines voll funktionierenden Erdgasbinnen-
markts, auf dem fairer Wettbewerb herrscht, auf Ebene
der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden
kann und daher wegen des Umfangs und der Wirkungen
der Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu errei-
chen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprin-
zip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Arti-
kel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese
Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels
erforderliche Maß hinaus.

(31) Aufgrund der Erfahrungen mit der Anwendung der
Richtlinie 91/296/EWG des Rates vom 31. Mai 1991
über den Transit von Erdgas über große Netze (1) sollten
Maßnahmen zur Sicherstellung einheitlicher und nicht-
diskriminierender Regelungen für den Zugang zu Fern-
leitungen getroffen werden, die auch für die Beförderung
von Erdgas über innergemeinschaftliche Grenzen hinweg
gelten. Zur Sicherstellung einer einheitlichen Hand-
habung des Zugangs zu den Erdgasnetzen auch im Fall
des Transits sollte jene Richtlinie aufgehoben werden;
der Fortbestand von Verträgen, die gemäß der genannten
Richtlinie geschlossen wurden, bleibt hiervon unberührt.
Die Aufhebung der Richtlinie 91/296/EWG sollte dem
künftigen Abschluss von langfristigen Verträgen nicht
entgegenstehen.

(32) Wegen des Umfangs der Änderungen der Richtlinie
98/30/EG sollten die betreffenden Bestimmungen aus
Gründen der Klarheit und der Rationalisierung neu
gefasst werden.

(33) Die vorliegende Richtlinie respektiert die grundlegenden
Rechte und beachtet die insbesondere in der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union verankerten
Grundsätze.

(34) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertrage-
nen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Vorschriften
für die Fernleitung, die Verteilung, die Lieferung und die Spei-

cherung von Erdgas erlassen. Sie regelt die Organisation und
Funktionsweise des Erdgassektors, den Marktzugang, die Krite-
rien und Verfahren für die Erteilung von Fernleitungs-, Vertei-
lungs-, Liefer- und Speichergenehmigungen für Erdgas sowie
den Betrieb der Netze.

(2) Die mit dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften für Erd-
gas, einschließlich verflüssigtem Erdgas (LNG), gelten auch für
Biogas und Gas aus Biomasse oder anderen Gasarten, soweit es
technisch und ohne Beeinträchtigung der Sicherheit möglich
ist, diese Gase in das Erdgasnetz einzuspeisen und durch dieses
Netz zu transportieren.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

1) „Erdgasunternehmen“ eine natürliche oder juristische Per-
son, die mindestens eine der Funktionen Gewinnung, Fern-
leitung, Verteilung, Lieferung, Kauf oder Speicherung von
Erdgas, einschließlich verflüssigtem Erdgas, wahrnimmt
und die kommerzielle, technische und/oder wartungsbezo-
gene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen
erfüllt, mit Ausnahme der Endkunden;

2) „vorgelagertes Rohrleitungsnetz“ Rohrleitungen oder ein
Netz von Rohrleitungen, deren Betrieb und/oder Bau Teil
eines Öl- oder Gasgewinnungsvorhabens ist oder die dazu
verwendet werden, Erdgas von einer oder mehreren sol-
cher Anlagen zu einer Aufbereitungsanlage, zu einem Ter-
minal oder zu einem an der Küste gelegenen Endanlande-
terminal zu leiten;

3) „Fernleitung“ den Transport von Erdgas durch ein Hoch-
druckfernleitungsnetz, mit Ausnahme von vorgelagerten
Rohrleitungsnetzen, zum Zweck der Belieferung von Kun-
den, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

4) „Fernleitungsnetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische
Person, die die Funktion der Fernleitung wahrnimmt und
verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie
erforderlichenfalls den Ausbau des Fernleitungsnetzes in
einem bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbin-
dungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstel-
lung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemes-
sene Nachfrage nach Transport von Gas zu befriedigen;

5) „Verteilung“ den Transport von Erdgas über örtliche oder
regionale Leitungsnetze zum Zweck der Belieferung von
Kunden, jedoch mit Ausnahme der Versorgung;

6) „Verteilernetzbetreiber“ eine natürliche oder juristische Per-
son, die die Funktion der Verteilung wahrnimmt und ver-
antwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie erfor-
derlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem
bestimmten Gebiet und gegebenenfalls der Verbindungslei-
tungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der
langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nach-
frage nach Verteilung von Gas zu befriedigen;

(1) ABl. L 147 vom 12.6.1991, S. 37. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 95/49/EG der Kommission (ABl. L 233 vom 30.9.1995, S. 86).

(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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7) „Versorgung“ den Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs
von Erdgas, einschließlich verflüssigtem Erdgas, an Kun-
den;

8) „Versorgungsunternehmen“ eine natürliche oder juristische
Person, die die Funktion der Versorgung wahrnimmt;

9) „Speicheranlage“ eine einem Erdgasunternehmen gehö-
rende und/oder von ihm betriebene Anlage zur Speiche-
rung von Erdgas, einschließlich des zu Speicherzwecken
genutzten Teils von LNG-Anlagen, jedoch mit Ausnahme
des Teils, der für eine Gewinnungstätigkeit genutzt wird;
ausgenommen sind auch Einrichtungen, die ausschließlich
Fernleitungsnetzbetreibern bei der Wahrnehmung ihrer
Funktionen vorbehalten sind;

10) „Betreiber einer Speicheranlage“ eine natürliche oder juris-
tische Person, die die Funktion der Speicherung wahr-
nimmt und für den Betrieb einer Speicheranlage verant-
wortlich ist;

11) „LNG-Anlage“ eine Kopfstation zur Verflüssigung von Erd-
gas oder zur Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung
von verflüssigtem Erdgas; darin eingeschlossen sind Hilfs-
dienste und die vorübergehende Speicherung, die für die
Wiederverdampfung und die anschließende Einspeisung in
das Fernleitungsnetz erforderlich sind, jedoch nicht die zu
Speicherzwecken genutzten Teile von LNG-Kopfstationen;

12) „Betreiber einer LNG-Anlage“ eine natürliche oder juristi-
sche Person, die die Funktion der Verflüssigung von Erdgas
oder der Einfuhr, Entladung und Wiederverdampfung von
verflüssigtem Erdgas wahrnimmt und für den Betrieb einer
LNG-Anlage verantwortlich ist;

13) „Netz“ alle Fernleitungsnetze, Verteilernetze, LNG-Anlagen
und/oder Speicheranlagen, die einem Erdgasunternehmen
gehören und/oder von ihm betrieben werden, einschließ-
lich Netzpufferung und seiner Anlagen, die zu Hilfsdiens-
ten genutzt werden, und der Anlagen verbundener Unter-
nehmen, die für den Zugang zur Fernleitung, zur Vertei-
lung und zu LNG-Anlagen erforderlich sind;

14) „Hilfsdienste“ sämtliche für den Zugang zu und den
Betrieb von Fernleitungs- und/oder Verteilernetzen und/
oder LNG-Anlagen und/oder Speicheranlagen erforderli-
chen Dienste, einschließlich Lastausgleichs- und
Mischungsanlagen, jedoch mit Ausnahme von Anlagen, die
ausschließlich Fernleitungsnetzbetreibern für die Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben vorbehalten sind;

15) „Netzpufferung“ die Speicherung von Gas durch Verdich-
tung in Erdgasfernleitungs- und Erdgasverteilernetzen; aus-
genommen sind Einrichtungen, die Fernleitungsnetzbetrei-
bern bei der Wahrnehmung ihrer Funktionen vorbehalten
sind;

16) „Verbundnetz“ eine Anzahl von Netzen, die miteinander
verbunden sind;

17) „Verbindungsleitung“ eine Fernleitung, die eine Grenze
zwischen Mitgliedstaaten quert oder überspannt und einzig

dem Zweck dient, die nationalen Fernleitungsnetze dieser
Mitgliedstaaten zu verbinden;

18) „Direktleitung“ eine zusätzlich zum Verbundnetz errichtete
Erdgasleitung;

19) „integriertes Erdgasunternehmen“ ein vertikal oder hori-
zontal integriertes Unternehmen;

20) „vertikal integriertes Unternehmen“ ein Erdgasunterneh-
men oder eine Gruppe von Unternehmen, deren gegensei-
tige Beziehungen in Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989
über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüs-
sen (1) festgelegt sind, wobei das betreffende Unternehmen
bzw. die betreffende Gruppe mindestens eine der Funktio-
nen Fernleitung, Verteilung, LNG oder Speicherung und
mindestens eine der Funktionen Gewinnung oder Liefe-
rung von Erdgas wahrnimmt;

21) „horizontal integriertes Unternehmen“ ein Unternehmen,
das mindestens eine der Funktionen Gewinnung, Fernlei-
tung, Verteilung, Lieferung oder Speicherung von Erdgas
wahrnimmt und das außerdem eine weitere Tätigkeit
außerhalb des Gasbereichs ausübt;

22) „verbundenes Unternehmen“ ein verbundenes Unterneh-
men im Sinne von Artikel 41 der Siebenten Richtlinie
83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 aufgrund von
Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrags über den
konsolidierten Abschluss (2) und/oder ein assoziiertes
Unternehmen im Sinne von Artikel 33 Absatz 1 derselben
Richtlinie und/oder ein Unternehmen, das denselben
Aktionären gehört;

23) „Netzbenutzer“ natürliche oder juristische Personen, die in
das Netz einspeisen oder daraus versorgt werden;

24) „Kunden“ Erdgasgroßhändler, -endkunden oder -unterneh-
men, die Erdgas kaufen;

25) „Haushalts-Kunden“ Kunden, die Erdgas für den Eigenver-
brauch im Haushalt kaufen;

26) „Nicht-Haushalts-Kunden“ Kunden, die Erdgas für andere
Zwecke als den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen;

27) „Endkunden“ Kunden, die Erdgas für den Eigenbedarf kau-
fen;

28) „zugelassene Kunden“ Kunden, denen es gemäß Artikel 23
dieser Richtlinie frei steht, Gas von einem Lieferanten ihrer
Wahl zu kaufen;

(*) Der Titel der Richtlinie 83/349/EWG wurde angepasst, um der
gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g).

(1) ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 1. Zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung (EG) Nr. 1310/97 (ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 1)

(2) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 283 vom 27.10.2001, S. 28).
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29) „Großhändler“ natürliche und juristische Personen mit
Ausnahme von Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern,
die Erdgas zum Zweck des Weiterverkaufs innerhalb oder
außerhalb des Netzes, in dem sie ansässig sind, kaufen;

30) „langfristige Planung“ die langfristige Planung der Versor-
gungs- und Transportkapazität von Erdgasunternehmen
zur Deckung der Erdgasnachfrage des Netzes, zur Diversifi-
zierung der Versorgungsquellen und zur Sicherung der
Versorgung der Kunden;

31) „entstehender Markt“ einen Mitgliedstaat, in dem die erste
kommerzielle Lieferung aufgrund seines ersten langfristi-
gen Erdgasliefervertrags nicht mehr als zehn Jahre zurück-
liegt;

32) „Sicherheit“ sowohl die Sicherheit der Versorgung mit Erd-
gas als auch die Betriebssicherheit;

33) „neue Infrastruktur“ eine Infrastruktur, die zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Richtlinie noch nicht fertig gestellt
ist.

KAPITEL II

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ORGANISATION DES
SEKTORS

Artikel 3

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der
Kunden

(1) Die Mitgliedstaaten tragen entsprechend ihrem institutio-
nellen Aufbau und unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips
dafür Sorge, dass Erdgasunternehmen unbeschadet des Absat-
zes 2 nach den in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätzen im
Hinblick auf die Errichtung eines wettbewerbsorientierten,
sicheren und unter ökologischen Aspekten nachhaltigen Erd-
gasmarkts betrieben werden und dass diese Unternehmen hin-
sichtlich der Rechte und Pflichten nicht diskriminiert werden.

(2) Die Mitgliedstaaten können unter uneingeschränkter
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags, ins-
besondere des Artikels 86, den im Gassektor tätigen Unterneh-
men im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse Verpflichtungen
auferlegen, die sich auf Sicherheit, einschließlich Versorgungs-
sicherheit, Regelmäßigkeit, Qualität und Preis der Versorgung
sowie Umweltschutz, einschließlich Energieeffizienz und Klima-
schutz, beziehen können. Solche Verpflichtungen müssen klar
festgelegt, transparent, nichtdiskriminierend und überprüfbar
sein und den gleichberechtigten Zugang von Erdgasunterneh-
men in der Europäischen Union zu den nationalen Verbrau-
chern sicherstellen. In Bezug auf die Versorgungssicherheit, die
Energieeffizienz/Nachfragesteuerung sowie zur Erreichung der
Umweltziele im Sinne dieses Absatzes können die Mitgliedstaa-
ten eine langfristige Planung vorsehen, wobei die Möglichkeit
zu berücksichtigen ist, dass Dritte Zugang zum Netz erhalten
wollen.

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zum
Schutz der Endkunden und zur Gewährleistung eines hohen
Verbraucherschutzes und tragen insbesondere dafür Sorge, dass
für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz besteht,
wozu auch geeignete Maßnahmen gehören, mit denen diesen
Kunden geholfen wird, den Ausschluss von der Versorgung zu
vermeiden. In diesem Zusammenhang können sie Maßnahmen
zum Schutz von Kunden in abgelegenen Gebieten treffen, die
an das Erdgasnetz angeschlossen sind. Sie können für an das
Gasnetz angeschlossene Kunden einen Versorger letzter Instanz
benennen. Sie gewährleisten einen hohen Verbraucherschutz,
insbesondere in Bezug auf die Transparenz der allgemeinen
Vertragsbedingungen, allgemeine Informationen und Streitbeile-
gungsverfahren. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zugelas-
sene Kunden tatsächlich zu einem neuen Lieferanten wechseln
können. Zumindest im Fall der Haushalts-Kunden schließen
solche Maßnahmen die in Anhang A aufgeführten Maßnahmen
ein.

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen zur
Erreichung der Ziele des sozialen und wirtschaftlichen Zusam-
menhalts, des Umweltschutzes, wozu auch Maßnahmen zur
Bekämpfung von Klimaveränderungen zählen können, und der
Versorgungssicherheit. Diese Maßnahmen können insbesondere
die Schaffung geeigneter wirtschaftlicher Anreize für den Auf-
bau und den Erhalt der erforderlichen Netzinfrastruktur ein-
schließlich der Verbindungskapazität gegebenenfalls unter Ein-
satz aller auf einzelstaatlicher Ebene oder Gemeinschaftsebene
vorhandenen Instrumente umfassen.

(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Artikel 4 nicht
auf die Verteilung anzuwenden, soweit eine Anwendung die
Erfüllung der den Erdgasunternehmen im allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse auferlegten Verpflichtungen de jure oder
de facto verhindern würde, und soweit die Entwicklung des
Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird,
das den Interessen der Gemeinschaft zuwiderläuft. Im Interesse
der Gemeinschaft liegt insbesondere der Wettbewerb um zuge-
lassene Kunden in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie und
mit Artikel 86 des Vertrags.

(6) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie unterrichten die Mit-
gliedstaaten die Kommission über alle Maßnahmen, die sie zur
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen einschließlich
des Verbraucher- und des Umweltschutzes getroffen haben,
und über deren mögliche Auswirkungen auf den nationalen
und internationalen Wettbewerb, und zwar unabhängig davon,
ob für diese Maßnahmen eine Ausnahme von dieser Richtlinie
erforderlich ist oder nicht. Sie unterrichten die Kommission
anschließend alle zwei Jahre über Änderungen der Maßnah-
men, unabhängig davon, ob für diese Maßnahmen eine Aus-
nahme von dieser Richtlinie erforderlich ist oder nicht.

Artikel 4

Genehmigungsverfahren

(1) In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz,
Erlaubnis, Konzession, Zustimmung oder Zulassung) für den
Bau oder den Betrieb von Erdgasanlagen erforderlich ist, ertei-
len die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zustän-
dige Behörde nach den Absätzen 2 bis 4 Genehmigungen zum
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Bau und/oder Betrieb derartiger Anlagen, Leitungen und dazu-
gehöriger Einrichtungen in ihrem Hoheitsgebiet. Die Mitglied-
staaten oder eine von ihnen benannte zuständige Behörde kön-
nen auf derselben Grundlage ferner Genehmigungen für die
Lieferung von Erdgas, auch an Großhändler, erteilen.

(2) Mitgliedstaaten, die über ein Genehmigungssystem ver-
fügen, legen objektive und nichtdiskriminierende Kriterien fest,
die ein Unternehmen erfüllen muss, das eine Genehmigung für
den Bau und/oder den Betrieb von Erdgasanlagen oder eine
Genehmigung für die Versorgung mit Erdgas beantragt. Die
nichtdiskriminierenden Kriterien und Verfahren für die Ertei-
lung von Genehmigungen werden veröffentlicht.

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Gründe
für die Verweigerung einer Genehmigung objektiv und nicht-
diskriminierend sind und dem Antragsteller bekannt gegeben
werden. Die Begründung der Verweigerung wird der Kommis-
sion zur Unterrichtung mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten führen
ein Verfahren ein, das dem Antragsteller die Möglichkeit gibt,
gegen eine Verweigerung Rechtsmittel einzulegen.

(4) Bei der Erschließung neu in die Versorgung einbezogener
Gebiete und allgemein im Interesse eines effizienten Betriebs
können die Mitgliedstaaten es unbeschadet des Artikels 24
ablehnen, eine weitere Genehmigung für den Bau und den
Betrieb von Verteilerleitungsnetzen in einem bestimmten
Gebiet zu erteilen, wenn in diesem Gebiet bereits solche Lei-
tungsnetze gebaut wurden oder in Planung sind und die beste-
henden oder geplanten Kapazitäten nicht ausgelastet sind.

Artikel 5

Monitoring der Versorgungssicherheit

Die Mitgliedstaaten sorgen für ein Monitoring der Versorgungs-
sicherheit. Soweit die Mitgliedstaaten es für angebracht halten,
können sie diese Aufgabe den in Artikel 25 Absatz 1 genann-
ten Regulierungsbehörden übertragen. Dieses Monitoring
betrifft insbesondere das Verhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage auf dem heimischen Markt, die erwartete Nachfra-
geentwicklung und das verfügbare Angebot, in der Planung
und im Bau befindliche zusätzliche Kapazitäten, die Qualität
und den Umfang der Netzwartung sowie Maßnahmen zur
Bedienung von Nachfragespitzen und zur Bewältigung von
Ausfällen eines oder mehrerer Versorger. Die zuständigen
Behörden veröffentlichen spätestens zum 31. Juli eines jeden
Jahres einen Bericht über die bei dem Monitoring dieser
Aspekte gewonnenen Erkenntnisse und etwaige getroffene oder
geplante diesbezügliche Maßnahmen und übermitteln ihn
unverzüglich der Kommission.

Artikel 6

Technische Vorschriften

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Kriterien für die
technische Betriebssicherheit festgelegt und für den Anschluss
von LNG-Anlagen und Speicheranlagen, von anderen Fernlei-
tungs- oder Verteilernetzen und von Direktleitungen an das

Netz technische Vorschriften mit Mindestanforderungen an die
Auslegung und den Betrieb ausgearbeitet und veröffentlicht
werden. Diese technischen Vorschriften müssen die Interopera-
bilität der Netze sicherstellen sowie objektiv und nichtdiskrimi-
nierend sein. Sie werden der Kommission gemäß Artikel 8 der
Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (1)
mitgeteilt.

KAPITEL III

FERNLEITUNG, SPEICHERUNG UND LNG

Artikel 7

Benennung von Fernleitungsnetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Erdgas-
unternehmen, die Eigentümer von Fernleitungsnetzen, Spei-
cher- oder LNG-Anlagen sind, benennen für einen Zeitraum,
den die Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und unter
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse festlegen,
einen oder mehrere Netzbetreiber. Die Mitgliedstaaten treffen
die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die
Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicher und LNG Anlagen
die Artikel 8 bis 10 einhalten.

Artikel 8

Aufgaben der Fernleitungsnetzbetreiber

(1) Die Betreiber von Fernleitungsnetzen, Speicher- und/oder
LNG-Anlagen sind verpflichtet,

a) unter wirtschaftlichen Bedingungen und unter gebühren-
der Beachtung des Umweltschutzes sichere, zuverlässige
und leistungsfähige Fernleitungsnetze, Speicher- und/oder
LNG-Anlagen zu betreiben, zu warten und auszubauen,

b) sich jeglicher Diskriminierung von Netzbenutzern oder
Kategorien von Netzbenutzern, insbesondere zugunsten
der mit ihnen verbundenen Unternehmen, zu enthalten,

c) jedem anderen Betreiber eines Fernleitungsnetzes, einer
Speicheranlage, einer LNG-Anlage und/oder eines Verteiler-
netzes ausreichende Informationen zu liefern, um zu
gewährleisten, dass der Transport und die Speicherung von
Erdgas in einer mit dem sicheren und effizienten Betrieb
des Verbundnetzes zu vereinbarenden Weise erfolgen
kann,

d) den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu
stellen, die sie für einen effizienten Netzzugang benötigen.

(2) Die von den Fernleitungsnetzbetreibern festgelegten Aus-
gleichsregelungen für das Erdgasfernleitungsnetz müssen objek-
tiv, transparent und nichtdiskriminierend sein, einschließlich

(1) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37. Geändert durch die Richtlinie
98/48/EG (ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18).

15.7.2003 L 176/63Amtsblatt der Europäischen UnionDE



der Regelungen über die von den Netzbenutzern für Energieun-
gleichgewichte zu zahlenden Entgelte. Die Bedingungen für die
Erbringung dieser Leistungen durch die Fernleitungsnetzbetrei-
ber einschließlich Regelungen und Tarife werden gemäß einem
mit Artikel 25 Absatz 2 zu vereinbarenden Verfahren in nicht-
diskriminierender Weise und kostenorientiert festgelegt und
veröffentlicht.

(3) Die Mitgliedstaaten können den Fernleitungsnetzbetrei-
bern zur Auflage machen, bei der Wartung und dem Ausbau
des Fernleitungsnetzes einschließlich der Verbindungskapazitä-
ten bestimmte Mindestanforderungen einzuhalten.

(4) Die Fernleitungsnetzbetreiber beschaffen sich die Energie,
die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben verwenden, nach
transparenten, nichtdiskriminierenden und marktorientierten
Verfahren.

Artikel 9

Entflechtung von Fernleitungsnetzbetreibern

(1) Gehört der Fernleitungsnetzbetreiber zu einem vertikal
integrierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich
seiner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt
unabhängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht
mit der Fernleitung zusammenhängen. Diese Bestimmungen
begründen keine Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf
das Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Ver-
mögenswerten des Fernleitungsnetzes vorzunehmen.

(2) Um die Unabhängigkeit des Fernleitungsnetzbetreibers
gemäß Absatz 1 sicherzustellen, sind die folgenden Mindestkri-
terien anzuwenden:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für
die Leitung des Fernleitungsnetzbetreibers zuständigen Per-
sonen nicht betrieblichen Einrichtungen des Erdgasunter-
nehmens angehören, die direkt oder indirekt für den lau-
fenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, -vertei-
lung und versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Fernleitungs-
netzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt wer-
den, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Fernleitungsnetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögens-
werte, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau
des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungs-
befugnisse, die er unabhängig von dem integrierten Gas-
unternehmen ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinie-
rungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit denen
sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des
Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das
Management im Hinblick auf die — gemäß Artikel 25
Absatz 2 indirekt geregelte — Rentabilität eines Tochter-
unternehmens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem
Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanz-
plan oder ein gleichwertiges Instrument des Fernleitungs-

netzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für
die Verschuldung seines Tochterunternehmens festzulegen.
Dies erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen
bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelne Entschei-
dungen über den Bau oder die Modernisierung von Fern-
leitungen zu erteilen, die über den Rahmen des genehmig-
ten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments
nicht hinausgehen;

d) der Fernleitungsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungs-
programm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen
zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen
werden, und gewährleistet die ausreichende Überwachung
der Einhaltung dieses Programms. In dem Programm ist
festgelegt, welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im
Hinblick auf dieses Ziel haben. Die für die Überwachung
des Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder
Stelle legt der in Artikel 25 Absatz 1 genannten Regulie-
rungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen
Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

Artikel 10

Vertraulichkeitsanforderungen für
Fernleitungsnetzbetreiber

(1) Unbeschadet des Artikels 16 und sonstiger rechtlicher
Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt
jeder Betreiber eines Fernleitungsnetzes, einer Speicher- und/
oder einer LNG-Anlage die Vertraulichkeit wirtschaftlich sen-
sibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Infor-
mationen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche
Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offen
gelegt werden.

(2) Fernleitungsnetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible
Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit der
Gewährung eines Netzzugangs oder mit Verhandlungen hierü-
ber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch ver-
bundene Unternehmen nicht missbrauchen.

KAPITEL IV

VERTEILUNG UND VERSORGUNG

Artikel 11

Benennung von Verteilernetzbetreibern

Die Mitgliedstaaten oder von diesen dazu aufgeforderte Unter-
nehmen, die Eigentümer von Verteilernetzen sind oder die für
Verteilernetze verantwortlich sind, benennen für einen Zeit-
raum, den die Mitgliedstaaten unter Effizienzerwägungen und
unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gleichgewichts
festlegen, einen oder mehrere Verteilernetzbetreiber und sorgen
dafür, dass diese Betreiber die Artikel 12 bis 14 einhalten.
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Artikel 12

Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

(1) Jeder Verteilernetzbetreiber hat unter wirtschaftlichen
Bedingungen und unter gebührender Beachtung des Umwelt-
schutzes ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Netz
zu betreiben, zu warten und auszubauen.

(2) Der Verteilernetzbetreiber hat sich jeglicher Diskriminie-
rung von Netzbenutzern oder Kategorien von Netzbenutzern,
insbesondere zugunsten der mit ihm verbundenen Unterneh-
men, zu enthalten.

(3) Jeder Verteilernetzbetreiber hat jedem anderen Betreiber
eines Verteilernetzes, eines Fernleitungsnetzes, einer LNG-An-
lage und/oder einer Speicheranlage ausreichende Informationen
zu liefern, um zu gewährleisten, dass der Transport und die
Speicherung von Erdgas in einer mit dem sicheren und effi-
zienten Betrieb des Verbundnetzes zu vereinbarenden Weise
erfolgt.

(4) Der Verteilernetzbetreiber stellt den Netzbenutzern die
Informationen bereit, die sie für einen effizienten Netzzugang
benötigen.

(5) Sofern den Verteilernetzbetreibern der Ausgleich des
Erdgasverteilernetzes obliegt, müssen die von ihnen zu diesem
Zweck festgelegten Regelungen objektiv, transparent und nicht-
diskriminierend sein, einschließlich der Regelungen über die
von den Netzbenutzern für Energieungleichgewichte zu zahlen-
den Entgelte. Die Bedingungen für die Erbringung dieser Leis-
tungen durch die Netzbetreiber einschließlich Regelungen und
Tarife werden gemäß einem mit Artikel 25 Absatz 2 zu verein-
barenden Verfahren in nichtdiskriminierender Weise und kos-
tenorientiert festgelegt und veröffentlicht.

Artikel 13

Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

(1) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte-
grierten Unternehmen, so muss er zumindest hinsichtlich sei-
ner Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unab-
hängig von den übrigen Tätigkeitsbereichen sein, die nicht mit
der Verteilung zusammenhängen. Diese Bestimmungen begrün-
den keine Verpflichtung, eine Trennung in Bezug auf das
Eigentum des vertikal integrierten Unternehmens an Ver-
mögenswerten des Verteilernetzes vorzunehmen.

(2) Gehört der Verteilernetzbetreiber zu einem vertikal inte-
grierten Unternehmen, so muss er zusätzlich zu den Anforde-
rungen des Absatzes 1 hinsichtlich seiner Organisation und
Entscheidungsgewalt unabhängig von den übrigen Tätigkeits-
bereichen sein, die nicht mit der Verteilung zusammenhängen.
Um dies zu erreichen, sind die folgenden Mindestkriterien
anzuwenden:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für
die Leitung des Verteilernetzbetreibers zuständigen Per-

sonen nicht betrieblichen Einrichtungen des Erdgasunter-
nehmens angehören, die direkt oder indirekt für den lau-
fenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung, fernlei-
tung und versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Verteilernetz-
betreibers zuständigen Personen so berücksichtigt werden,
dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Verteilernetzbetreiber hat in Bezug auf Vermögenswer-
te, die für den Betrieb, die Wartung oder den Ausbau des
Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entscheidungsbefug-
nisse, die er unabhängig von dem integrierten Gasunter-
nehmen ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinierungs-
mechanismen nicht entgegenstehen, mit denen sicher-
gestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des Mut-
terunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das
Management im Hinblick auf die — gemäß Artikel 25
Absatz 2 indirekt geregelte — Rentabilität eines Tochter-
unternehmens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem
Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanz-
plan oder ein gleichwertiges Instrument des Verteilernetz-
betreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für die
Verschuldung seines Tochterunternehmens festzulegen.
Dies erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen
bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelner Entschei-
dungen über den Bau oder die Modernisierung von Vertei-
lerleitungen zu erteilen, die über den Rahmen des geneh-
migten Finanzplans oder eines gleichwertigen Instruments
nicht hinausgehen;

d) der Verteilernetzbetreiber stellt ein Gleichbehandlungspro-
gramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnahmen zum
Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getroffen werden,
und gewährleistet die ausreichende Überwachung der Ein-
haltung dieses Programms. In dem Programm ist festgelegt,
welche besonderen Pflichten die Mitarbeiter im Hinblick
auf dieses Ziel haben. Die für die Überwachung des
Gleichbehandlungsprogramms zuständige Person oder
Stelle legt der in Artikel 25 Absatz 1 genannten Regulie-
rungsbehörde jährlich einen Bericht über die getroffenen
Maßnahmen vor, der veröffentlicht wird.

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Absätze 1 und 2
nicht auf integrierte Erdgasunternehmen anzuwenden, die
weniger als 100 000 angeschlossene Kunden beliefern.

Artikel 14

Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

(1) Unbeschadet des Artikels 16 und sonstiger gesetzlicher
Verpflichtungen zur Offenlegung von Informationen wahrt
jeder Verteilernetzbetreiber die Vertraulichkeit wirtschaftlich
sensibler Informationen, von denen er bei der Ausübung seiner
Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt, und verhindert, dass Infor-
mationen über seine eigenen Tätigkeiten, die wirtschaftliche
Vorteile bringen können, in diskriminierender Weise offen
gelegt werden.
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(2) Verteilernetzbetreiber dürfen wirtschaftlich sensible
Informationen, die sie von Dritten im Zusammenhang mit der
Gewährung eines Netzzugangs oder mit Verhandlungen hierü-
ber erhalten, beim Verkauf oder Erwerb von Erdgas durch ver-
bundene Unternehmen nicht missbrauchen.

Artikel 15

Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 9 Absatz 1 und Artikel 13 Absatz 1 stehen dem gleich-
zeitigen Betrieb eines Fernleitungsnetzes, einer LNG-Anlage,
einer Speicheranlage und eines Verteilernetzes durch einen
Betreiber nicht entgegen, sofern dieser hinsichtlich seiner
Rechtsform, Organisation und Entscheidungsgewalt unabhängig
von den übrigen Tätigkeitsbereichen ist, die nicht mit dem
Betrieb des Fernleitungsnetzes, der LNG-Anlage, der Speicher-
anlage und des Verteilernetzes zusammenhängen, und sofern
er die in den Buchstaben a) bis d) aufgeführten Anforderungen
erfüllt. Diese Bestimmungen begründen keine Verpflichtung,
eine Trennung in Bezug auf das Eigentum des vertikal inte-
grierten Unternehmens an Vermögenswerten des Kombinati-
onsnetzes vorzunehmen:

a) In einem integrierten Erdgasunternehmen dürfen die für
die Leitung des Kombinationsnetzbetreibers zuständigen
Personen nicht betrieblichen Einrichtungen des Erdgas-
unternehmens angehören, die direkt oder indirekt für den
laufenden Betrieb in den Bereichen Erdgasgewinnung und
versorgung zuständig sind;

b) es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, damit die berufs-
bedingten Interessen der für die Leitung des Kombinations-
netzbetreibers zuständigen Personen so berücksichtigt wer-
den, dass ihre Handlungsunabhängigkeit gewährleistet ist;

c) der Kombinationsnetzbetreiber hat in Bezug auf Ver-
mögenswerte, die für den Betrieb, die Wartung und den
Ausbau des Netzes erforderlich sind, tatsächliche Entschei-
dungsbefugnisse, die er unabhängig von dem integrierten
Gasunternehmen ausübt. Dies sollte geeigneten Koordinie-
rungsmechanismen nicht entgegenstehen, mit denen
sichergestellt wird, dass die wirtschaftlichen Befugnisse des
Mutterunternehmens und seine Aufsichtsrechte über das
Management im Hinblick auf die — gemäß Artikel 25
Absatz 2 indirekt geregelte — Rentabilität eines Tochter-
unternehmens geschützt werden. Dies ermöglicht es dem
Mutterunternehmen insbesondere, den jährlichen Finanz-
plan oder ein gleichwertiges Instrument des Kombinations-
netzbetreibers zu genehmigen und generelle Grenzen für
die Verschuldung seines Tochterunternehmens festzulegen.
Dies erlaubt es dem Mutterunternehmen nicht, Weisungen
bezüglich des laufenden Betriebs oder einzelne Entschei-
dungen über den Bau oder die Modernisierung von Fern-
leitungen und Verteilerleitungen zu erteilen, die über den
Rahmen des genehmigten Finanzplans oder eines gleich-
wertigen Instruments nicht hinausgehen;

d) der Kombinationsnetzbetreiber stellt ein Gleichbehand-
lungsprogramm auf, aus dem hervorgeht, welche Maßnah-

men zum Ausschluss diskriminierenden Verhaltens getrof-
fen werden, und gewährleistet die ausreichende
Überwachung der Einhaltung dieses Programms. In dem
Programm ist festgelegt, welche besonderen Pflichten die
Mitarbeiter im Hinblick auf dieses Ziel haben. Die für die
Überwachung des Gleichbehandlungsprogramms zustän-
dige Person oder Stelle legt der in Artikel 25 Absatz 1
genannten Regulierungsbehörde jährlich einen Bericht
über die getroffenen Maßnahmen vor, der veröffentlicht
wird.

KAPITEL V

ENTFLECHTUNG UND TRANSPARENZ DER
RECHNUNGSLEGUNG

Artikel 16

Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte
zuständige Behörde, einschließlich der in Artikel 25 Absatz 1
genannten Regulierungsbehörden und der in Artikel 20 Absatz
3 genannten Stellen zur Beilegung von Streitigkeiten, haben,
soweit dies zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist,
das Recht auf Einsichtnahme in die in Artikel 17 genannte
Rechnungslegung der Erdgasunternehmen.

(2) Die Mitgliedstaaten und die von ihnen benannten
zuständigen Behörden, einschließlich der in Artikel 25 Absatz
1 genannten Regulierungsbehörden und der Stellen zur Beile-
gung von Streitigkeiten, wahren die Vertraulichkeit wirtschaft-
lich sensibler Informationen. Die Mitgliedstaaten können die
Offenlegung derartiger Informationen vorsehen, wenn dies zur
Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden erfor-
derlich ist.

Artikel 17

Entflechtung der Rechnungslegung

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass die Rechnungslegung der Erdgas-
unternehmen gemäß den Absätzen 2 bis 5 erfolgt. Unterneh-
men, die aufgrund von Artikel 28 Absätze 2 und 4 von dieser
Bestimmung ausgenommen sind, haben zumindest ihre interne
Rechnungslegung in Übereinstimmung mit diesem Artikel zu
führen.

(2) Ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse oder ihrer
Rechtsform erstellen und veröffentlichen die Erdgasunterneh-
men ihre Jahresabschlüsse und lassen diese überprüfen, und
zwar gemäß den nationalen Rechtsvorschriften über die Jahres-
abschlüsse von Gesellschaften, die im Rahmen der Vierten
Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund
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von Artikel 44 Absatz 2 Buchstabe g) (*) des Vertrags über den
Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (1)
erlassen worden sind. Unternehmen, die zur Veröffentlichung
ihrer Jahresabschlüsse gesetzlich nicht verpflichtet sind, halten
in ihrer Hauptverwaltung eine Ausfertigung ihres Jahres-
abschlusses für die Öffentlichkeit zur Verfügung.

(3) Zur Vermeidung von Diskriminierungen, Quersubventio-
nen und Wettbewerbsverzerrungen führen Erdgasunternehmen
in ihrer internen Rechnungslegung getrennte Konten für jede
ihrer Tätigkeiten in den Bereichen Fernleitung, Verteilung, LNG
und Speicherung in derselben Weise, wie sie dies tun müssten,
wenn die betreffenden Tätigkeiten von separaten Unternehmen
ausgeführt würden. Sie führen auch Konten für andere, nicht
mit den Bereichen Fernleitung, Verteilung, LNG und Speiche-
rung zusammenhängende Tätigkeiten im Erdgasbereich, wobei
diese Konten konsolidiert sein können. Bis zum 1. Juli 2007
führen sie getrennte Konten für die Versorgung zugelassener
Kunden bzw. nicht zugelassener Kunden. Einnahmen aus dem
Eigentum am Fernleitungs bzw. Verteilernetz weisen sie in den
Konten gesondert aus. Gegebenenfalls führen sie konsolidierte
Konten für ihre anderen Tätigkeiten außerhalb des Erdgas-
bereichs. Die interne Rechnungslegung schließt für jede Tätig-
keit eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung ein.

(4) Bei der Überprüfung gemäß Absatz 2 wird insbesondere
untersucht, ob die Verpflichtung zur Vermeidung von Diskri-
minierung und Quersubventionen gemäß Absatz 3 eingehalten
wird.

(5) Unbeschadet der innerstaatlich anwendbaren Vorschrif-
ten für die Rechnungslegung geben die Unternehmen in der
internen Rechnungslegung die Regeln, einschließlich der
Abschreibungsregeln, an, nach denen die Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens sowie die ausgewiesenen Aufwen-
dungen und Erträge den gemäß Absatz 3 separat geführten
Konten zugewiesen werden. Änderungen dieser internen
Regeln sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Diese Änderungen
müssen erwähnt und ordnungsgemäß begründet werden.

(6) Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Geschäfte grö-
ßeren Umfangs, die mit verbundenen Unternehmen getätigt
worden sind, gesondert aufzuführen.

KAPITEL VI

ORGANISATION DES NETZZUGANGS

Artikel 18

Zugang Dritter

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einführung eines
System für den Zugang Dritter zum Fernleitungs- und

(*) Der Titel der Richtlinie 78/660/EWG wurde angepasst, um der
gemäß Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam vorgenommenen
Umnummerierung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft Rechnung zu tragen; die ursprüngliche Bezugnahme
betraf Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g).

(1) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl.
L 283 vom 27.10.2001, S. 28).

Verteilernetz und zu den LNG-Anlagen auf der Grundlage ver-
öffentlichter Tarife; die Zugangsregelung gilt für alle zugelasse-
nen Kunden, einschließlich Versorgungsunternehmen, und wird
nach objektiven Kriterien und ohne Diskriminierung von Netz-
benutzern angewandt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
diese Tarife oder die Methoden zu ihrer Berechnung von einer
in Artikel 25 Absatz 1 vorgesehenen Regulierungsbehörde vor
deren Inkrafttreten genehmigt werden und dass die Tarife und
— soweit nur die Methoden einer Genehmigung unterliegen —
die Methoden vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht werden.

(2) Die Betreiber der Fernleitungsnetze erhalten zur Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben, auch im Zusammenhang mit der
grenzüberschreitenden Fernleitung, gegebenenfalls Zugang zu
den Fernleitungsnetzen anderer Betreiber.

(3) Die Bestimmungen dieser Richtlinie stehen dem
Abschluss von langfristigen Verträgen nicht entgegen, sofern
diese mit den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft im Ein-
klang stehen.

Artikel 19

Zugang zu Speicheranlagen

(1) Für den Zugang zu Speicheranlagen und Netzpufferung,
der für einen effizienten Netzzugang im Hinblick auf die Ver-
sorgung der Kunden technisch und/oder wirtschaftlich erfor-
derlich ist, sowie für den Zugang zu Hilfsdiensten können die
Mitgliedstaaten eines der in den Absätzen 3 und 4 vorgesehe-
nen Verfahren oder beide Verfahren wählen. Diese Verfahren
werden nach objektiven, transparenten und nichtdiskriminie-
renden Kriterien angewandt.

(2) Absatz 1 gilt bei LNG-Anlagen nicht für Hilfsdienste und
die vorübergehende Speicherung, die für die Wiederverdamp-
fung und die anschließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz
erforderlich sind.

(3) Beim Zugang auf Vertragsbasis treffen die Mitgliedstaaten
die erforderlichen Maßnahmen, damit die Erdgasunternehmen
und die zugelassenen Kunden, die sich innerhalb oder außer-
halb des Verbundnetzgebiets befinden, einen Zugang zu Spei-
cheranlagen und Netzpufferung aushandeln können, wenn die-
ser Zugang für einen effizienten Netzzugang sowie für den
Zugang zu anderen Hilfsdiensten technisch und/oder wirt-
schaftlich erforderlich ist. Die Parteien sind verpflichtet, den
Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfs-
diensten nach dem Grundsatz von Treu und Glauben aus-
zuhandeln.

Die Verträge über den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpuffe-
rung und anderen Hilfsdiensten werden mit dem Betreiber der
betreffenden Speicheranlage oder den betreffenden Erdgasunter-
nehmen ausgehandelt. Die Mitgliedstaaten verlangen von den
Betreibern der Speicheranlagen und den Erdgasunternehmen,
innerhalb der ersten sechs Monate nach Beginn der Durchfüh-
rung dieser Richtlinie und in der Folge einmal jährlich ihre
wesentlichen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Spei-
cheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfsdiensten zu ver-
öffentlichen.
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(4) Im Fall eines geregelten Netzzugangs treffen die Mitglied-
staaten die erforderlichen Maßnahmen, damit die Erdgasunter-
nehmen und die zugelassenen Kunden, die sich innerhalb oder
außerhalb des Verbundnetzgebiets befinden, ein Recht auf
Zugang zu Speicheranlagen, Netzpufferung und anderen Hilfs-
diensten auf der Grundlage veröffentlichter Tarife und/oder
sonstiger Bedingungen und Verpflichtungen für die Nutzung
dieser Speicheranlagen und Netzpufferung haben, wenn dieser
Zugang für einen effizienten Netzzugang sowie für den Zugang
zu anderen Hilfsdiensten technisch und/oder wirtschaftlich
erforderlich ist. Dieses Recht auf Zugang kann den zugelasse-
nen Kunden dadurch gewährt werden, dass es ihnen ermöglicht
wird, Versorgungsverträge mit anderen konkurrierenden Erd-
gasunternehmen als dem Eigentümer und/oder Betreiber des
Netzes oder einem verbundenen Unternehmen zu schließen.

Artikel 20

Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, um sicherzustellen, dass die Erdgasunternehmen und die
zugelassenen Kunden ungeachtet ihres Standorts bzw. Wohnsit-
zes im Einklang mit diesem Artikel Zugang erhalten können
zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen, einschließlich der
Einrichtungen, die die mit einem derartigen Zugang verbunde-
nen technischen Dienstleistungen erbringen, jedoch mit
Ausnahme der Netz und Einrichtungsteile, die für örtliche
Gewinnungstätigkeiten auf einem Gasfeld benutzt werden.
Diese Maßnahmen werden der Kommission gemäß Artikel 33
mitgeteilt.

(2) Der Mitgliedstaat legt entsprechend den einschlägigen
Rechtsinstrumenten fest, in welcher Weise der Zugang gemäß
Absatz 1 zu ermöglichen ist. Die Mitgliedstaaten legen dabei
folgende Ziele zugrunde: offener Zugang zu gerechten Bedin-
gungen, Schaffung eines wettbewerbsorientierten Erdgasmarkts
und Vermeidung des Missbrauchs einer marktbeherrschenden
Stellung, wobei einer gesicherten und regelmäßigen Versor-
gung, den bestehenden Kapazitäten und den Kapazitäten, die
nach vernünftigem Ermessen verfügbar gemacht werden kön-
nen, sowie dem Umweltschutz Rechnung getragen wird. Fol-
gendes kann berücksichtigt werden:

a) die Notwendigkeit der Verweigerung des Zugangs, wenn
technische Spezifikationen nicht auf zumutbare Art und
Weise miteinander in Übereinstimmung zu bringen sind;

b) die Notwendigkeit der Vermeidung von nicht auf zumut-
bare Art und Weise zu überwindenden Schwierigkeiten,
die die Effizienz der laufenden und der künftigen Kohlen-
wasserstoffgewinnung, auch bei Feldern mit geringer wirt-
schaftlicher Rentabilität, beeinträchtigen könnten;

c) die Notwendigkeit der Anerkennung gebührend belegter
und angemessener Erfordernisse, die der Eigentümer oder
Betreiber des vorgelagerten Rohrleitungsnetzes für Erdgas-
transport und aufbereitung geltend macht, und der Wah-
rung der Interessen aller anderen möglicherweise betroffe-
nen Benutzer des vorgelagerten Rohrleitungsnetzes oder
der einschlägigen Aufbereitungs oder Umschlagseinrich-
tungen;

d) die Notwendigkeit der Anwendung der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften und Verwaltungsverfahren zur Erteilung
von Genehmigungen für Gewinnungstätigkeiten oder vor-
gelagerte Entwicklungstätigkeiten in Übereinstimmung mit
dem Gemeinschaftsrecht.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen für eine Streitbeilegungsrege-
lung — zu der auch eine von den Parteien unabhängige Stelle
gehört, die zu allen einschlägigen Informationen Zugang hat
—, mit der Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Zugang
zu vorgelagerten Rohrleitungsnetzen zügig beigelegt werden
können, wobei den in Absatz 2 genannten Kriterien und der
Zahl der Parteien, die möglicherweise an der Verhandlung über
den Zugang zu derartigen Netzen beteiligt sind, Rechnung zu
tragen ist.

(4) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten gilt die Streitbei-
legungsregelung des Mitgliedstaats, der für das vorgelagerte
Rohrleitungsnetz, das den Zugang verweigert, zuständig ist.
Sind bei grenzübergreifenden Streitigkeiten mehrere Mitglied-
staaten für das betreffende Netz zuständig, so sorgen diese Mit-
gliedstaaten in gegenseitigem Benehmen dafür, dass die vorlie-
gende Richtlinie übereinstimmend angewandt wird.

Artikel 21

Verweigerung des Zugangs

(1) Erdgasunternehmen können den Netzzugang verweigern,
wenn sie nicht über die nötige Kapazität verfügen oder der
Netzzugang sie daran hindern würde, die ihnen auferlegten
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 3
Absatz 2 zu erfüllen, oder wenn in Bezug auf die in Artikel 27
festgelegten Kriterien und Verfahren und die von dem Mitglied-
staat gemäß Artikel 27 Absatz 1 gewählte Alternative aufgrund
von Verträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung ernst-
hafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten bestehen.
Die Verweigerung ist ordnungsgemäß zu begründen.

(2) Die Mitgliedstaaten können die erforderlichen Maßnah-
men ergreifen, um zu gewährleisten, dass Erdgasunternehmen,
die den Netzzugang aufgrund unzureichender Kapazität oder
eines mangelnden Netzverbunds verweigern, für den erforderli-
chen Ausbau Sorge tragen, soweit dies wirtschaftlich vertretbar
ist oder wenn ein potenzieller Kunde bereit ist, hierfür zu zah-
len. Wenden die Mitgliedstaaten Artikel 4 Absatz 4 an, so
ergreifen sie diese Maßnahmen.

Artikel 22

Neue Infrastrukturen

(1) Größere neue Erdgasinfrastrukturen, d. h. Verbindungs-
leitungen zwischen den Mitgliedstaaten, LNG- und Speicher-
anlagen, können auf Antrag von den Artikeln 18, 19, 20 und
Artikel 25 Absätze 2, 3 und 4 unter folgenden Bedingungen
ausgenommen werden:

a) Durch die Investition werden der Wettbewerb bei der Gas-
versorgung und die Versorgungssicherheit verbessert;
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b) das mit der Investition verbundene Risiko ist so hoch, dass
die Investition ohne eine Ausnahmegenehmigung nicht
getätigt würde;

c) die Infrastruktur muss Eigentum einer natürlichen oder
juristischen Person sein, die zumindest der Rechtsform
nach von den Netzbetreibern getrennt ist, in deren Netzen
die Infrastruktur geschaffen wird;

d) von den Nutzern dieser Infrastruktur werden Gebühren
erhoben;

e) die Ausnahme wirkt sich nicht nachteilig auf den Wett-
bewerb oder das effektive Funktionieren des Erdgasbinnen-
marktes oder das effiziente Funktionieren des regulierten
Netzes aus, an das die Infrastruktur angeschlossen ist.

(2) Absatz 1 gilt auch für erhebliche Kapazitätsaufstockun-
gen bei vorhandenen Infrastrukturen und für Änderungen die-
ser Infrastrukturen, die die Erschließung neuer Gasversorgungs-
quellen ermöglichen.

(3) a) Die in Artikel 25 genannte Regulierungsbehörde
kann von Fall zu Fall über Ausnahmen nach den
Absätzen 1 und 2 befinden. Die Mitgliedstaaten kön-
nen jedoch vorsehen, dass die Regulierungsbehörden
ihre Stellungnahme zu dem Antrag auf Gewährung
einer Ausnahme der zuständigen Stelle des Mitglied-
staats zur förmlichen Entscheidung vorzulegen
haben. Diese Stellungnahme wird zusammen mit der
Entscheidung veröffentlicht.

b) i) Die Ausnahme kann sich auf die neue Infrastruk-
tur, die erheblich vergrößerte vorhandene Infra-
struktur oder die Änderung einer vorhandenen
Infrastruktur in ihrer Gesamtheit oder auf Teile
davon erstrecken.

ii) Bei der Entscheidung über die Gewährung einer
Ausnahme wird in jedem Einzelfall der Notwen-
digkeit Rechnung getragen, Bedingungen für die
Dauer der Ausnahme und den nichtdiskriminie-
renden Zugang zu der Verbindungsleitung auf-
zuerlegen.

iii) Bei der Entscheidung über Bedingungen im Rah-
men dieses Unterabsatzes werden insbesondere
die Laufzeit der Verträge, die neu zu schaffende
Kapazität oder die Änderung der vorhandenen
Kapazität, die zeitliche Grenze des Projekts und
die einzelstaatlichen Gegebenheiten berücksich-
tigt.

c) Die zuständige Behörde kann bei Gewährung einer
Ausnahme die Regeln und Mechanismen für das
Kapazitätsmanagement und die Kapazitätszuweisung
festlegen, sofern dies die Durchführung langfristiger
Verträge nicht verhindert.

d) Die Ausnahmeentscheidung — einschließlich der
unter Buchstabe b) genannten Bedingungen — ist
ordnungsgemäß zu begründen und zu veröffent-
lichen.

e) Im Fall einer Verbindungsleitung wird eine Ausnah-
meentscheidung nach Konsultation der anderen
betroffenen Mitgliedstaaten oder Regulierungsbehör-
den getroffen.

(4) Die zuständige Behörde übermittelt der Kommission die
Ausnahmeentscheidung unverzüglich zusammen mit allen ein-
schlägigen Begleitinformationen. Diese Informationen können
der Kommission in einer Zusammenfassung übermittelt wer-
den, anhand deren die Kommission eine fundierte Entschei-
dung treffen kann.

Sie müssen insbesondere Folgendes enthalten:

a) eine ausführliche Begründung der durch die Regulierungs-
behörde oder den Mitgliedstaat gewährten Ausnahme, ein-
schließlich finanzieller Informationen, die die Notwendig-
keit der Ausnahme rechtfertigen;

b) eine Untersuchung bezüglich der Auswirkungen der
Gewährung der Ausnahme auf den Wettbewerb und das
effektive Funktionieren des Erdgasbinnenmarkts;

c) eine Begründung der Geltungsdauer der Ausnahme sowie
des Anteils an der Gesamtkapazität der Erdgasinfrastruktur,
für den die Ausnahme gewährt wird;

d) bei Ausnahmen im Zusammenhang mit einer Verbin-
dungsleitung das Ergebnis der Konsultation der betroffenen
Mitgliedstaaten bzw. Regulierungsbehörden;

e) einen Hinweis auf den Beitrag der Infrastruktur zur Diver-
sifizierung der Gasversorgung.

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Eingang
einer Mitteilung verlangen, dass die betreffende Regulierungs-
behörde bzw. der betreffende Mitgliedstaat die Entscheidung
über die Gewährung der Ausnahme ändert oder widerruft. Die
Zweimonatsfrist kann um einen weiteren Monat verlängert
werden, wenn die Kommission zusätzliche Informationen
anfordert.

Kommt die betreffende Regulierungsbehörde bzw. der betref-
fende Mitgliedstaat der Aufforderung nicht binnen vier Wochen
nach, so wird nach dem Verfahren des Artikels 30 Absatz 2
umgehend eine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informatio-
nen vertraulich.

Artikel 23

Marktöffnung und Gegenseitigkeit

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zugelassene Kun-
den sind:

a) bis zum 1. Juli 2004 alle zugelassenen Kunden entspre-
chend Artikel 18 der Richtlinie 98/30/EG. Die Mitglied-
staaten veröffentlichen bis zum 31. Januar jeden Jahres die
Kriterien für die Definition dieser zugelassenen Kunden;

b) spätestens ab dem 1. Juli 2004 alle Nicht-Haushalts-Kun-
den;

c) ab dem 1. Juli 2007 alle Kunden.
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(2) Ungleichgewichte bei der Öffnung der Erdgasmärkte
werden wie folgt vermieden:

a) Lieferverträge mit einem zugelassenen Kunden aus dem
Netz eines anderen Mitgliedstaats dürfen nicht untersagt
werden, wenn der Kunde in beiden betreffenden Netzen
als zugelassener Kunde betrachtet wird;

b) in Fällen, in denen Geschäfte nach Buchstabe a) mit der
Begründung abgelehnt werden, dass der Kunde nur in
einem der beiden Netze als zugelassener Kunde gilt, kann
die Kommission auf Antrag eines der Mitgliedstaaten, in
denen sich die beiden Netze befinden, unter Berücksichti-
gung der Marktlage und des gemeinsamen Interesses der
ablehnenden Partei auferlegen, die gewünschten Lieferun-
gen auszuführen.

Artikel 24

Direktleitungen

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-
men, damit

a) in ihrem Hoheitsgebiet ansässige Erdgasunternehmen die
zugelassenen Kunden über eine Direktleitung versorgen
können;

b) jeder zugelassene Kunde in ihrem Hoheitsgebiet von Erd-
gasunternehmen über eine Direktleitung versorgt werden
kann.

(2) In Fällen, in denen eine Genehmigung (z. B. eine Lizenz,
Erlaubnis, Konzession, Zustimmung oder Zulassung) für den
Bau oder den Betrieb von Direktleitungen erforderlich ist, legen
die Mitgliedstaaten oder eine von ihnen benannte zuständige
Behörde die Kriterien für die Genehmigung des Baus oder des
Betriebs einer Direktleitung in ihrem Hoheitsgebiet fest. Diese
Kriterien müssen objektiv, transparent und nichtsdiskriminie-
rend sein.

(3) Die Mitgliedstaaten können die Genehmigung zur Errich-
tung einer Direktleitung entweder von der Verweigerung des
Netzzugangs auf der Grundlage des Artikels 21 oder von der
Einleitung eines Streitbeilegungsverfahrens gemäß Artikel 25
abhängig machen.

Artikel 25

Regulierungsbehörden

(1) Die Mitgliedstaaten betrauen eine oder mehrere zustän-
dige Stellen mit der Aufgabe als Regulierungsbehörde. Diese
Behörden müssen von den Interessen der Erdgaswirtschaft voll-
kommen unabhängig sein. Sie haben durch Anwendung dieses
Artikels zumindest die Aufgabe, Nichtdiskriminierung, echten
Wettbewerb und ein effizientes Funktionieren des Markts
sicherzustellen und ein Monitoring insbesondere in Bezug auf
folgende Aspekte durchzuführen:

a) Regeln für das Management und die Zuweisung von Ver-
bindungskapazitäten im Benehmen mit der Regulierungs-
behörde oder den Regulierungsbehörden der Mitgliedstaa-
ten, mit denen ein Verbund besteht;

b) etwaige Mechanismen zur Behebung von Kapazitätseng-
pässen im nationalen Erdgasnetz;

c) von Fernleitungs und Verteilernetzbetreibern benötigte
Zeit für die Herstellung von Anschlüssen und für Repara-
turen;

d) Veröffentlichung angemessener Informationen über Verbin-
dungsleitungen, Netznutzung und Kapazitätszuweisung für
interessierte Parteien durch die Fernleitungs- und Verteiler-
netzbetreiber unter Berücksichtigung der Notwendigkeit,
nicht aggregierte Informationen als vertrauliche Geschäfts-
informationen zu behandeln;

e) tatsächliche Entflechtung der Rechnungslegung entspre-
chend Artikel 17 zur Verhinderung von Quersubventionen
zwischen den Fernleitungs-, Verteilungs-, Speicher-, LNG-
und Versorgungstätigkeiten;

f) Bedingungen für den Zugang zu Speicheranlagen, Netzpuf-
ferung und anderen Hilfsdiensten gemäß Artikel 19;

g) Umfang, in dem die Fernleitungs- und Verteilernetzbetrei-
ber ihren Aufgaben gemäß den Artikeln 8 und 12 nach-
kommen;

h) Ausmaß von Transparenz und Wettbewerb.

Die durch diesen Artikel eingesetzten Stellen veröffentlichen
einen Jahresbericht über das Ergebnis ihrer Monitoring-Tätig-
keiten gemäß den Buchstaben a) bis h).

(2) Den Regulierungsbehörden obliegt es, zumindest die
Methoden zur Berechnung oder Festlegung folgender Bedin-
gungen vor deren Inkrafttreten festzulegen oder zu genehmi-
gen:

a) die Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu
den nationalen Netzen, einschließlich der Tarife für die
Fernleitung und die Verteilung. Diese Tarife oder Metho-
den sind so zu gestalten, dass die notwendigen Investitio-
nen in die Netze so vorgenommen werden können, dass
die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist;

b) die Bedingungen für die Erbringung von Ausgleichsleistun-
gen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass die Regulierungsbehörden der zuständigen Stelle
des Mitgliedstaats die Tarife bzw. zumindest die in Absatz 2
genannten Methoden sowie die in Absatz 4 genannten Ände-
rungen zur förmlichen Entscheidung vorzulegen haben. Die
zuständige Stelle ist in einem solchen Fall befugt, den von der
Regulierungsbehörde vorgelegten Entwurf einer Entscheidung
zu billigen oder abzulehnen.
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Diese Tarife bzw. Methoden und Änderungen werden zusam-
men mit der förmlichen Annahmeentscheidung veröffentlicht.
Jede förmliche Ablehnung des Entwurfs einer Entscheidung
wird ebenfalls veröffentlicht, einschließlich der Begründung.

(4) Die Regulierungsbehörden sind befugt, falls erforderlich
von den Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern und den
Betreibern von LNG-Anlagen zu verlangen, die in den Absät-
zen 1, 2 und 3 genannten Bedingungen, einschließlich der
Tarife und Methoden, zu ändern, um sicherzustellen, dass diese
angemessen sind und nichtdiskriminierend angewendet wer-
den.

(5) Jeder Betroffene, der hinsichtlich der in den Absätzen 1,
2 und 4 und der in Artikel 19 genannten Punkte eine
Beschwerde gegen einen Fernleitungs oder Verteilernetzbetrei-
ber oder den Betreiber einer LNG-Anlage hat, kann damit die
Regulierungsbehörde befassen, die als Streitbeilegungsstelle
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Beschwerde
eine Entscheidung trifft. Diese Frist kann um zwei Monate ver-
längert werden, wenn die Regulierungsbehörde zusätzliche
Informationen anfordert. Mit Zustimmung des Beschwerdefüh-
rers ist eine weitere Verlängerung dieser Frist möglich. Eine sol-
che Entscheidung ist verbindlich, bis sie gegebenenfalls auf-
grund eines Rechtsbehelfs aufgehoben wird.

(6) Jeder Betroffene, der hinsichtlich einer gemäß den Absät-
zen 2, 3 oder 4 getroffenen Entscheidung über die Methoden
oder, soweit die Regulierungsbehörde eine Anhörungspflicht
hat, hinsichtlich der vorgeschlagenen Methoden beschwerdebe-
rechtigt ist, kann längstens binnen zwei Monaten bzw. inner-
halb einer von den Mitgliedstaaten festgelegten kürzeren Frist
nach Veröffentlichung der Entscheidung bzw. des Vorschlags
für eine Entscheidung eine Beschwerde im Hinblick auf die
Überprüfung der Entscheidung einlegen. Eine Beschwerde hat
keine aufschiebende Wirkung.

(7) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass die Regulierungsbehörden in der Lage sind, ihren Ver-
pflichtungen nach den Absätzen 1 bis 5 effizient und zügig
nachzukommen.

(8) Die Mitgliedstaaten schaffen geeignete und wirksame
Mechanismen für die Regulierung, die Kontrolle und die Sicher-
stellung der Transparenz, um den Missbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung zum Nachteil insbesondere der Ver-
braucher sowie Verdrängungspraktiken zu verhindern. Diese
Mechanismen tragen den Bestimmungen des Vertrags, ins-
besondere Artikel 82, Rechnung.

(9) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei Verstößen
gegen die in dieser Richtlinie vorgesehenen Geheimhaltungs-
vorschriften geeignete Maßnahmen, einschließlich der nach
nationalem Recht vorgesehenen Verwaltungs- oder Strafverfah-
ren, gegen die verantwortlichen natürlichen oder juristischen
Personen ergriffen werden.

(10) Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten ist die Regulie-
rungsbehörde entscheidungsbefugt, die für den Netzbetreiber,
der die Netznutzung oder den Netzzugang verweigert, zustän-
dig ist.

(11) Beschwerden nach den Absätzen 5 und 6 lassen die
nach dem Gemeinschaftsrecht und den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften möglichen Rechtsbehelfe unberührt.

(12) Die nationalen Regulierungsbehörden tragen zur Ent-
wicklung des Binnenmarktes und zur Schaffung gleicher Wett-
bewerbsbedingungen durch transparente Zusammenarbeit
untereinander und mit der Kommission bei.

KAPITEL VII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 26

Schutzmaßnahmen

(1) Treten plötzliche Marktkrisen im Energiesektor auf oder
ist die Sicherheit von Personen, Geräten oder Anlagen oder die
Unversehrtheit des Netzes gefährdet, so kann ein Mitgliedstaat
vorübergehend die notwendigen Schutzmaßnahmen treffen.

(2) Diese Maßnahmen dürfen nur die geringstmöglichen
Störungen im Funktionieren des Binnenmarktes hervorrufen
und nicht über das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen
Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Maß hinausgehen.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Maßnahmen
unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission
mit; diese kann beschließen, dass der betreffende Mitgliedstaat
diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat, soweit sie
den Wettbewerb verzerren und den Handel in einem Umfang
beeinträchtigen, der dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

Artikel 27

Ausnahmen im Zusammenhang mit unbedingten
Zahlungsverpflichtungen

(1) Entstehen einem Erdgasunternehmen aufgrund eines
oder mehrerer Gaslieferverträge mit unbedingter Zahlungsver-
pflichtung ernsthafte wirtschaftliche und finanzielle Schwierig-
keiten oder werden solche Schwierigkeiten befürchtet, so kann
bei dem betreffenden Mitgliedstaat oder der benannten zustän-
digen Behörde eine befristete Ausnahme von Artikel 18 bean-
tragt werden. Die Anträge sind in jedem einzelnen Fall je nach
Wahl des Mitgliedstaats entweder vor oder nach der Verweige-
rung des Netzzugangs zu stellen. Die Mitgliedstaaten können es
dem Erdgasunternehmen auch freistellen, ob es einen Antrag
vor oder nach der Verweigerung des Netzzugangs stellen
möchte. Hat ein Erdgasunternehmen den Zugang verweigert,
ist der Antrag unverzüglich zu stellen. Den Anträgen sind alle
sachdienlichen Angaben über die Art und den Umfang des Pro-
blems und die von dem Erdgasunternehmen zu dessen Lösung
unternommenen Anstrengungen beizufügen.

Stehen nach vernünftigem Ermessen keine Alternativlösungen
zur Verfügung, so kann der Mitgliedstaat oder die benannte
zuständige Behörde unter Beachtung des Absatzes 3 eine Aus-
nahme gewähren.
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(2) Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde
übermittelt der Kommission unverzüglich ihre Entscheidung
über die Gewährung einer Ausnahme zusammen mit allen ein-
schlägigen Informationen zu der betreffenden Ausnahme. Diese
Informationen können der Kommission in einer Zusammenfas-
sung übermittelt werden, anhand deren die Kommission eine
fundierte Entscheidung treffen kann. Die Kommission kann
binnen acht Wochen nach Eingang der Mitteilung verlangen,
dass der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende benannte
zuständige Behörde die Entscheidung über die Gewährung
einer Ausnahme ändert oder widerruft.

Kommt der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffende
benannte zuständige Behörde der Aufforderung nicht binnen
vier Wochen nach, so wird nach dem Verfahren des Artikels
30 Absatz 2 umgehend eine endgültige Entscheidung getroffen.

Die Kommission behandelt wirtschaftlich sensible Informatio-
nen vertraulich.

(3) Der Mitgliedstaat oder die benannte zuständige Behörde
und die Kommission berücksichtigen bei der Entscheidung über
die Ausnahmen nach Absatz 1 insbesondere folgende Kriterien:

a) das Ziel der Vollendung eines wettbewerbsorientierten
Gasmarktes;

b) die Notwendigkeit, gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen
zu erfüllen und die Versorgungssicherheit zu gewährleis-
ten;

c) die Stellung des Erdgasunternehmens auf dem Gasmarkt
und die tatsächliche Wettbewerbslage auf diesem Markt;

d) die Schwere der aufgetretenen wirtschaftlichen und finan-
ziellen Schwierigkeiten von Erdgasunternehmen und Fern-
leitungsunternehmen bzw. zugelassenen Kunden;

e) den Zeitpunkt der Unterzeichnung sowie die Bedingungen
des betreffenden Vertrags oder der betreffenden Verträge
und inwieweit diese Marktänderungen berücksichtigen;

f) die zur Lösung des Problems unternommenen Anstren-
gungen;

g) inwieweit das Unternehmen beim Eingehen der betreffen-
den unbedingten Zahlungsverpflichtungen unter Berück-
sichtigung dieser Richtlinie vernünftigerweise mit dem
wahrscheinlichen Auftreten von ernsten Schwierigkeiten
hätte rechnen können;

h) das Ausmaß, in dem das Netz mit anderen Netzen verbun-
den ist, sowie den Grad an Interoperabilität dieser Netze;
und

i) die Auswirkungen, die die Genehmigung einer Ausnahme
für die korrekte Anwendung dieser Richtlinie in Bezug auf
das einwandfreie Funktionieren des Erdgasbinnenmarktes
haben würde.

Eine Entscheidung über einen Ausnahmeantrag in Bezug auf
Verträge mit unbedingter Zahlungsverpflichtung, die vor dem
Inkrafttreten dieser Richtlinie geschlossen worden sind, sollte
nicht zu einer Lage führen, in der es unmöglich ist, wirtschaft-
lich tragfähige Absatzalternativen zu finden. Auf jeden Fall
wird davon ausgegangen, dass keine ernsthaften Schwierigkei-
ten vorliegen, wenn die Erdgasverkäufe nicht unter die in Gas-
lieferverträgen mit unbedingter Zahlungsverpflichtung verein-
barte garantierte Mindestabnahmemenge sinken oder sofern
der betreffende Gasliefervertrag mit unbedingter Zahlungsver-
pflichtung angepasst werden oder das Erdgasunternehmen
Absatzalternativen finden kann.

(4) Erdgasunternehmen, die keine Ausnahmegenehmigung
nach Absatz 1 erhalten haben, dürfen den Netzzugang wegen
im Rahmen eines Gasliefervertrags eingegangener unbedingter
Zahlungsverpflichtungen nicht bzw. nicht länger verweigern.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle einschlägigen
Bestimmungen des Kapitels VI, nämlich Artikel 18 bis 25, ein-
gehalten werden.

(5) Die im Rahmen der obigen Bestimmungen genehmigten
Ausnahmen müssen ordnungsgemäß begründet werden. Die
Kommission veröffentlicht die Entscheidung im Amtsblatt der
Europäischen Union.

(6) Die Kommission legt binnen fünf Jahren nach Inkrafttre-
ten dieser Richtlinie einen Bericht über die bei der Anwendung
dieses Artikels gemachten Erfahrungen vor, damit das Europäi-
sche Parlament und der Rat zu gegebener Zeit prüfen können,
ob dieser Artikel angepasst werden muss.

Artikel 28

Entstehende und isolierte Märkte

(1) Mitgliedstaaten, die nicht direkt an das Verbundnetz
eines anderen Mitgliedstaats angeschlossen sind und nur einen
externen Hauptlieferanten haben, können von den Artikeln 4,
9, 23 und/oder 24 abweichen. Als Hauptlieferant gilt ein Ver-
sorgungsunternehmen mit einem Marktanteil von mehr als 75
%. Diese Ausnahme endet automatisch, sobald mindestens eine
der genannten Bedingungen nicht mehr gegeben ist. Alle der-
artigen Ausnahmen sind der Kommission mitzuteilen.

(2) Ein als entstehender Markt eingestufter Mitgliedstaat, der
durch die Anwendung dieser Richtlinie in erhebliche Schwie-
rigkeiten geriete, kann von Artikel 4, Artikel 7, Artikel 8
Absätze 1 und 2, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 5,
Artikel 13, Artikel 17, Artikel 18, Artikel 23 Absatz 1 und/oder
Artikel 24 dieser Richtlinie abweichen. Diese Ausnahme endet
automatisch, sobald der betreffende Mitgliedstaat nicht mehr
als entstehender Markt anzusehen ist. Alle derartigen Ausnah-
men sind der Kommission mitzuteilen.

(3) Zu dem Zeitpunkt, zu dem die in Absatz 2 genannte
Ausnahme endet, muss die Definition der zugelassenen Kunden
eine Marktöffnung bewirken, die sich auf mindestens 33 % des
jährlichen Gesamterdgasverbrauchs auf dem innerstaatlichen
Erdgasmarkt erstreckt. Zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt gilt
Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe b) und drei Jahre nach diesem
Zeitpunkt gilt Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c). Bis zum
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Beginn der Anwendung des Artikels 23 Absatz 1 Buchstabe b)
können die in Absatz 2 genannten Mitgliedstaaten beschließen,
Artikel 18 nicht anzuwenden, soweit es sich um Hilfsdienste
und die vorübergehende Speicherung für die Wiederverdamp-
fung und die anschließende Einspeisung in das Fernleitungsnetz
handelt.

(4) Falls die Anwendung dieser Richtlinie in einem begrenz-
ten Gebiet eines Mitgliedstaats, insbesondere hinsichtlich des
Ausbaus der Fernleitungsinfrastruktur und größerer Vertei-
lungsinfrastrukturen, erhebliche Schwierigkeiten verursachen
würde, kann der Mitgliedstaat zur Förderung von Investitionen
bei der Kommission für Entwicklungen in diesem Gebiet eine
befristete Ausnahme von Artikel 4, Artikel 7, Artikel 8 Absätze
1 und 2, Artikel 9, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 5, Artikel 13,
Artikel 17, Artikel 18, Artikel 23 Absatz 1 und/oder Artikel 24
beantragen.

(5) Die Kommission kann die in Absatz 4 genannte Aus-
nahme unter Berücksichtigung insbesondere der nachstehenden
Kriterien genehmigen:

— Bedarf an Infrastrukturinvestitionen, die in einem wett-
bewerbsorientierten Marktumfeld nicht rentabel wären;

— Umfang der erforderlichen Investitionen und Amortisati-
onsaussichten;

— Größe und Entwicklungsstand des Gasnetzes in dem
betreffenden Gebiet;

— Aussichten für den betreffenden Gasmarkt;

— geografische Größe und Merkmale des betreffenden
Gebiets oder der betreffenden Region sowie sozioökonomi-
sche und demografische Faktoren.

a) Im Fall einer Gasinfrastruktur, bei der es sich nicht um
eine Verteilerinfrastruktur handelt, darf eine Ausnahme
nur genehmigt werden, wenn in diesem Gebiet noch keine
Gasinfrastruktur errichtet worden ist oder die Errichtung
einer derartigen Infrastruktur weniger als zehn Jahre
zurückliegt. Die befristete Ausnahme darf nicht für einen
Zeitraum von mehr als zehn Jahren ab der ersten Versor-
gung mit Gas in dem betreffenden Gebiet gewährt werden.

b) Im Fall einer Verteilerinfrastruktur kann eine Ausnahme
für einen Zeitraum von höchstens 20 Jahren ab dem Zeit-
punkt genehmigt werden, zu dem in dem betreffenden
Gebiet erstmalig Gas über das genannte Netz geliefert wur-
de.

(6) Luxemburg darf während eines Zeitraums von fünf Jah-
ren ab dem 1. Juli 2004 von Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 9
abweichen. Diese Ausnahme wird vor Ablauf des Fünfjahres-
zeitraums überprüft; ein Beschluss über ihre Verlängerung um
weitere fünf Jahre wird nach dem Verfahren des Artikels 30
Absatz 2 gefasst. Alle derartigen Ausnahmen sind der Kommis-
sion mitzuteilen.

(7) Vor einer Entscheidung nach Absatz 5 unterrichtet die
Kommission die Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertrau-
lichkeit über die gemäß Absatz 4 gestellten Anträge. Diese Ent-
scheidung sowie die Ausnahmen nach den Absätzen 1 und 2
werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

(8) Griechenland darf hinsichtlich Aufbau und Alleinnut-
zung von Verteilernetzen in bestimmten geografischen Gebie-
ten von den Artikeln 4, 11, 12, 13, 18, 23 und/oder 24 dieser
Richtlinie in Bezug auf die geografischen Gebiete und Zeit-
räume abweichen, die in den von Griechenland vor dem 15.
März 2002 gemäß der Richtlinie 98/30/EG ausgestellten
Genehmigungen angegeben sind.

Artikel 29

Überprüfungsverfahren

Falls die Kommission in dem Bericht nach Artikel 31 Absatz 3
feststellt, dass aufgrund der effektiven Verwirklichung des Netz-
zugangs in einem Mitgliedstaat, die in jeder Hinsicht einen tat-
sächlichen, nichtdiskriminierenden und ungehinderten Netz-
zugang bewirkt, bestimmte in dieser Richtlinie vorgesehene
Vorschriften für Unternehmen (einschließlich der Vorschriften
für die rechtliche Entflechtung von Verteilernetzbetreibern)
nicht in einem ausgewogenen Verhältnis zum verfolgten Ziel
stehen, kann der betreffende Mitgliedstaat bei der Kommission
einen Antrag auf Freistellung von der Einhaltung der betreffen-
den Vorschrift einreichen.

Der Mitgliedstaat übermittelt den Antrag unverzüglich der
Kommission zusammen mit allen relevanten Angaben, die für
den Nachweis erforderlich sind, dass die in dem Bericht getrof-
fene Feststellung, wonach ein tatsächlicher Netzzugang sicher-
gestellt ist, auch weiterhin zutreffen wird.

Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt einer Mitteilung
nimmt die Kommission zu dem Antrag des betreffenden Mit-
gliedstaats Stellung und legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung der betref-
fenden Bestimmungen der Richtlinie vor. Die Kommission
kann in den Vorschlägen zur Änderung der Richtlinie vorschla-
gen, den betreffenden Mitgliedstaat von spezifischen Anforde-
rungen auszunehmen, sofern dieser Mitgliedstaat erforderli-
chenfalls Maßnahmen durchführt, die in gleicher Weise wirk-
sam sind.

Artikel 30

Ausschuss

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

15.7.2003 L 176/73Amtsblatt der Europäischen UnionDE



Artikel 31

Berichterstattung

(1) Die Kommission überwacht und überprüft die Anwen-
dung dieser Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament
und dem Rat vor Ablauf des ersten Jahres nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie und danach jedes Jahr einen Gesamtbericht
über die erzielten Fortschritte vor. In diesem Bericht wird min-
destens Folgendes behandelt:

a) die bei der Schaffung eines vollendeten und einwandfrei
funktionierenden Erdgasbinnenmarkts gewonnenen Erfah-
rungen und erzielten Fortschritte sowie die noch bestehen-
den Hindernisse, einschließlich der Aspekte Marktbeherr-
schung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken oder
wettbewerbsfeindliches Verhalten;

b) die im Rahmen dieser Richtlinie genehmigten Ausnahmen,
einschließlich der Anwendung der Ausnahme nach Artikel
13 Absatz 2 im Hinblick auf eine etwaige Überprüfung
der Schwelle;

c) die Frage, inwieweit sich die Entflechtungs- und Tarifie-
rungsbestimmungen dieser Richtlinie als geeignet erwiesen
haben, einen gerechten und nichtdiskriminierenden
Zugang zum Erdgasnetz der Gemeinschaft und eine gleich-
wertige Wettbewerbsintensität zu gewährleisten, und wel-
che wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Aus-
wirkungen die Öffnung des Erdgasmarkts auf die Kunden
hat;

d) eine Untersuchung der Fragen, die mit der Kapazität des
Erdgasnetzes und der Sicherheit der Erdgasversorgung in
der Gemeinschaft und insbesondere mit dem bestehenden
und dem erwarteten Gleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage zusammenhängen, unter Berücksichtigung der
zwischen verschiedenen Gebieten bestehenden realen Aus-
tauschkapazitäten des Netzes und des Ausbaus von Spei-
cherkapazitäten (einschließlich der Frage der Verhältnis-
mäßigkeit der Marktregulierung in diesem Bereich);

e) besondere Aufmerksamkeit wird den Maßnahmen der Mit-
gliedstaaten zur Bedienung von Nachfragespitzen und zur
Bewältigung von Ausfällen eines oder mehrerer Versorger
gewidmet;

f) eine allgemeine Bewertung der Fortschritte in den bilatera-
len Beziehungen zu Drittländern, die Erdgas gewinnen und
exportieren oder transportieren, einschließlich der Fort-
schritte bei Marktintegration, Handel und Zugang zu den
Netzen dieser Drittländer;

g) die Frage, ob ein Harmonisierungsbedarf besteht, der nicht
mit den Bestimmungen dieser Richtlinie zusammenhängt.

Gegebenenfalls kann dieser Bericht auch Empfehlungen und
Maßnahmen enthalten, um negativen Auswirkungen von
Marktbeherrschung und Marktkonzentration entgegenzuwir-
ken.

(2) Alle zwei Jahre werden in dem Bericht nach Absatz 1
ferner die verschiedenen in den Mitgliedstaaten zur Erfüllung
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen getroffenen Maßnah-
men analysiert und auf ihre Wirksamkeit und insbesondere
ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb auf dem Erdgasmarkt
untersucht. Gegebenenfalls kann der Bericht Empfehlungen für
Maßnahmen enthalten, die auf einzelstaatlicher Ebene zur
Gewährleistung eines hohen Standards der gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen oder zur Verhinderung einer Marktabschot-
tung zu ergreifen sind.

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und
dem Rat spätestens am 1. Januar 2006 einen detaillierten
Bericht über die Fortschritte bei der Schaffung des Erdgasbin-
nenmarktes vor. In dem Bericht wird insbesondere Folgendes
geprüft:

— das Bestehen eines nichtdiskriminierenden Netzzugangs,

— die Wirksamkeit der Regulierung,

— die Entwicklung der Verbindungsinfrastruktur, die Transit-
bedingungen und der Stand der Versorgungssicherheit in
der Gemeinschaft,

— die Frage, inwieweit der volle Nutzen der Marktöffnung
Kleinunternehmen und Privathaushalten zugute kommt,
insbesondere im Hinblick auf die Qualitätsstandards der
gemeinwirtschaftlichen Leistungen,

— die Frage, inwieweit die Märkte in der Praxis tatsächlich
wettbewerbsoffen sind, einschließlich der Aspekte Markt-
beherrschung, Marktkonzentration, Verdrängungspraktiken
oder wettbewerbsfeindliches Verhalten,

— die Frage, inwieweit die Kunden tatsächlich den Versorger
wechseln und die Tarife neu aushandeln,

— die Preisentwicklungen, auch bei den Beschaffungspreisen,
gemessen am Grad der Marktöffnung,

— die Frage, ob Dritten effektiver und nichtdiskriminierender
Zugang zur Gasspeicherung gewährt wird, der für einen
effizienten Netzzugang technisch und/oder wirtschaftlich
erforderlich ist;

— die bei der Anwendung der Richtlinie gewonnenen Erfah-
rungen, was die tatsächliche Unabhängigkeit von Netz-
betreibern in vertikal integrierten Unternehmen betrifft,
sowie die Frage, ob neben der funktionalen Unabhängig-
keit und der Trennung der Rechnungslegung weitere Maß-
nahmen konzipiert wurden, die in ihrer Wirkung der
rechtlichen Entflechtung gleichkommen.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
hohe Qualitätsstandards der gemeinwirtschaftlichen Leistungen
zu gewährleisten.
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Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Europäischen
Parlament und dem Rat Vorschläge insbesondere mit dem Ziel,
die uneingeschränkte und tatsächliche Unabhängigkeit von Ver-
teilernetzbetreibern bis zum 1. Juli 2007 sicherzustellen. Falls
erforderlich, beziehen sich diese Vorschläge in Übereinstim-
mung mit dem Wettbewerbsrecht auch auf Maßnahmen zur
Behandlung von Problemen der Marktbeherrschung, Marktkon-
zentration, Verdrängungspraktiken oder des wettbewerbsfeindli-
chen Verhaltens.

Artikel 32

Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) Die Richtlinie 91/296/EWG wird mit Wirkung zum
1. Juli 2004 aufgehoben; Verträge, die gemäß Artikel 3 Absatz
1 der Richtlinie 91/296/EWG geschlossen wurden, bleiben hier-
von unberührt; sie gelten weiter und werden weiterhin gemäß
den Bestimmungen der genannten Richtlinie umgesetzt.

(2) Die Richtlinie 98/30/EG wird zum 1. Juli 2004 aufgeho-
ben; die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der
Fristen für ihre Umsetzung und Anwendung werden davon
nicht berührt. Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie
gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind
nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang B zu lesen.

Artikel 33

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie

spätestens am 1. Juli 2004 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

(2) Die Mitgliedstaaten können die Umsetzung von Artikel
13 Absatz 1 bis zum 1. Juli 2007 zurückstellen. Die Anforde-
rungen des Artikels 13 Absatz 2 bleiben hiervon unberührt.

(3) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

Artikel 34

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 35

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 26. Juni 2003.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
A. TSOCHATZOPOULOS
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ANHANG A

Maßnahmen zum Schutz der Kunden

Unbeschadet der Verbraucherschutzvorschriften der Gemeinschaft, insbesondere der Richtlinie 97/7/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (1) und der Richtlinie 93/13/EG des Rates (2), soll mit den in Artikel 3 genannten Maß-
nahmen sichergestellt werden, dass die Kunden

a) Anspruch auf einen Vertrag mit ihren Anbietern von Gasdienstleistungen haben, in dem Folgendes festgelegt ist:

— Name und Anschrift des Anbieters,

— erbrachte Leistungen und angebotene Leistungs-Qualitätsstufen sowie Zeitbedarf für den Erstanschluss,

— gegebenenfalls die Art der angebotenen Wartungsdienste,

— Art und Weise, wie aktuelle Informationen über alle geltenden Tarife und Wartungsentgelte erhältlich sind,

— Vertragsdauer, Bedingungen für eine Verlängerung und Beendigung der Leistungen und des Vertragsverhältnis-
ses, Vorhandensein eines Rücktrittsrechts,

— etwaige Entschädigungs- und Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Leistungs-
qualität, und

— Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren gemäß Buchstabe f).

Die Bedingungen müssen gerecht und im Voraus bekannt sein. Diese Informationen müssen in jedem Fall vor
Abschluss oder Bestätigung des Vertrags übermittelt werden. Auch bei Abschluss des Vertrags durch Vermittler
müssen die oben genannten Informationen vor Vertragsabschluss bereitgestellt werden;

b) rechtzeitig über eine beabsichtigte Änderung der Vertragsbedingungen und dabei über ihr Rücktrittsrecht unterrich-
tet werden. Die Dienstleister teilen ihren Kunden direkt jede Gebührenerhöhung mit angemessener Frist mit, auf
jeden Fall jedoch vor Ablauf der normalen Abrechnungsperiode, die auf die Gebührenerhöhung folgt. Die Mitglied-
staaten stellen sicher, dass es den Kunden freisteht, den Vertrag zu lösen, wenn sie die neuen Bedingungen nicht
akzeptieren, die ihnen ihr Gasdienstleister mitgeteilt hat;

c) transparente Informationen über geltende Preise und Tarife sowie über die Standardbedingungen für den Zugang zu
Gasdienstleistungen und deren Inanspruchnahme erhalten;

d) über ein breites Spektrum an Zahlungsmodalitäten verfügen können. Die Unterschiede in den Vertragsbedingungen
spiegeln die Kosten wider, die dem Lieferanten durch die unterschiedlichen Zahlungssysteme entstehen. Die all-
gemeinen Vertragsbedingungen müssen fair und transparent sein. Sie müssen klar und verständlich abgefasst sein.
Die Kunden müssen gegen unfaire oder irreführende Verkaufsmethoden geschützt sein;

e) den Lieferanten ohne Berechnung von Gebühren wechseln können;

f) transparente, einfache und kostengünstige Verfahren zur Behandlung ihrer Beschwerden in Anspruch nehmen kön-
nen. Diese Verfahren müssen eine gerechte und zügige Beilegung von Streitfällen ermöglichen und für berechtigte
Fälle ein Erstattungs- und Entschädigungssystem vorsehen. Sie sollten, soweit möglich, den in der Empfehlung
98/257/EG der Kommission (3) dargelegten Grundsätzen folgen;

g) soweit sie an das Gasnetz angeschlossen sind, über ihre gemäß dem einschlägigen einzelstaatlichen Recht bestehen-
den Rechte auf Versorgung mit Erdgas einer bestimmten Qualität zu angemessenen Preisen informiert werden.

(1) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 19.
(2) ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29.
(3) ABl. L 115 vom 17.4.1998, S. 31.
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ANHANG B

Entsprechungstabelle

Richtlinie 98/30/EG Diese Richtlinie

Artikel 1 Artikel 1 Anwendungsbereich

Artikel 2 Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Artikel 3 Artikel 3 Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen und Schutz der Kunden

Artikel 4 Artikel 4 Genehmigungsverfahren

— Artikel 5 Monitoring der Versorgungssicherheit

Artikel 5 Artikel 6 Technische Vorschriften

Artikel 6 Artikel 7 Benennung von Fernleitungsnetzbetreibern

Artikel 7 Artikel 8 Aufgaben der Fernleitungsnetzbetreiber

— Artikel 9 Entflechtung von Fernleitungsnetzbetreibern

Artikel 8 Artikel 10 Vertraulichkeitsanforderungen für Fernleitungsnetzbetreiber

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 11 Benennung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 10 Artikel 12 Aufgaben der Verteilernetzbetreiber

— Artikel 13 Entflechtung von Verteilernetzbetreibern

Artikel 11 Artikel 14 Vertraulichkeitsanforderungen für Verteilernetzbetreiber

— Artikel 15 Kombinationsnetzbetreiber

Artikel 12 Artikel 16 Recht auf Einsichtnahme in die Rechnungslegung

Artikel 13 Artikel 17 Entflechtung der Rechnungslegung

Artikel 14 bis 16 Artikel 18 Zugang Dritter

— Artikel 19 Zugang zu Speicheranlagen

Artikel 23 Artikel 20 Zugang zu den vorgelagerten Rohrleitungsnetzen

Artikel 17 Artikel 21 Verweigerung des Zugangs

— Artikel 22 Neue Infrastrukturen

Artikel 18 und 19 Artikel 23 Marktöffnung und Gegenseitigkeit

Artikel 20 Artikel 24 Direktleitungen

Artikel 21 Absätze 2 und 3
und Artikel 22

Artikel 25 Regulierungsbehörden

Artikel 24 Artikel 26 Schutzmaßnahmen

Artikel 25 Artikel 27 Ausnahmen im Zusammenhang mit unbedingten Zahlungsverpflichtun-
gen

Artikel 26 Artikel 28 Entstehende und isolierte Märkte

— Artikel 29 Überprüfungsverfahren

— Artikel 30 Ausschuss

15.7.2003 L 176/77Amtsblatt der Europäischen UnionDE



Richtlinie 98/30/EG Diese Richtlinie

Artikel 27 und 28 Artikel 31 Berichterstattung

— Artikel 32 Aufhebung von Rechtsvorschriften

Artikel 29 Artikel 33 Umsetzung

Artikel 30 Artikel 34 Inkrafttreten

Artikel 31 Artikel 35 Adressaten

Anhang A Maßnahmen zum Schutz der Kunden
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